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 Einführung  

 

Die Auswirkungen des Klimawandels können je nach Region unterschiedlich stärk ausgeprägt sein und werden 

daher von der lokalen Bevölkerung auf verschiedene Arten wahrgenommen. Zu den Extremwetterereignissen zäh-

len Dürreperioden, Überschwemmungen, Hitzewellen und Starkregen. All diese Ereignisse besitzen negative Aus-

wirkungen auf das Zusammenleben der Menschen. Deshalb bildet die Anpassung der Stadtgebiete an die klimati-

schen Auswirkungen ein wichtiges Handlungsfeld für die zukünftige Stadtentwicklung.  

Seit den 1970er Jahren wird der Klimawandel von dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) unter-

sucht und es wurde festgestellt, dass sich das globale Klimasysteme verändert hat. Als Reaktion auf diese Tatsache 

fand 1979 die erste Weltklimakonferenz in Genf statt. Im Jahr 1992 erfolgt das Klimarahmenübereinkommen (UN-

FCCC) zum Umgang mit dem Klimawandel in Rio de Janeiro. Erst 2015 wurde das Pariser Klimaabkommen als Prä-

zisierung der Rahmenvereinbarung verabschiedet. Das Pariser Abkommen basiert auf den Untersuchungen des 

IPCC und ist wegweisend für die zukünftige klimatische Entwicklung des Planeten. Ein zentraler Bestandteil des 

Abkommens besteht darin, die globale Temperaturerhöhung auf unter 2°C bzw. idealerweise auf 1,5°C im Ver-

gleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.  

Die deutsche Bundesregierung hat das Pariser Klimaabkommen im Jahr 2016 unterzeichnet und ist somit ebenfalls 

verpflichtet, die darin festgelegten Ziele zu erreichen. Dazu verschärfte die Bundesregierung mit dem Klimaschutz-

gesetz von 2021 die nationalen Klimaziele, um bis 2045 die Klimaneutralität zu erreichen. Das Gesetz legt verbind-

liche Zwischenziele für das Jahr 2030 (Reduktion THG von 65 %) und 2040 (Reduktion von 88 % der THG) fest, um 

das Gesamtziel zu erreichen. Weiterhin erfolgt die Festlegung von Sektorenziele in den verschiedenen Bereichen 

Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft bis 2030. Die Erfüllung der Zielvorgabe wird alle drei Jahre 

durch eine Expertenkommission überprüft. 

Diese globalen, europäischen und nationalen Ziele müssen auch auf regionaler und kommunaler Ebene umgesetzt 

werden. Im Bundesland Thüringen ist der Klimaschutz daher ein integraler Bestandteil der Regional- und Stadtent-

wicklung. Dazu ist eine Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche und Sektoren erforderlich, um nachhaltige 

Maßnahmen für die Energieeinsparung, nachhaltige Technologien, Transport von Kaltluft oder Reduzierung von 

Hitzeinseln vorzunehmen. Eine wichtige Grundlage bildet hierbei die Entwicklung von energetischen Quartierskon-

zepten (EQK), Klimaanpassungskonzepten (KAK) und kommunale Wärmeplanungskonzepte (WPK). Das Ziel dieser 

konzeptionellen Rahmenbedingungen ist die Entwicklung einer integrierten Herangehensweise zur schnellen, sy-

nergetischen Umsetzung von klimafreundlichen Maßnahmen. 

1.1. Übersicht zum Förderprogramm KfW 432 

Bis zum Jahr 2050 bzw. nach dem Klimaschutzgesetzt 2045 besteht die Zielvorgabe die Klimaneutralität des Ge-

bäudebestands in Deutschland herzustellen. Im Hinblick auf diese Zielsetzung gibt es durch die KfW-Förderbank 

Fördermittel für die Umsetzung der energetischen Gebäudesanierung. Neben der Förderung von Sanierungsmaß-

nahmen werden auch konzeptionelle Erhebungen wie z.B. das energetische Quartierskonzept gefördert, um eine 

Gesamtbetrachtung der Quartiersfläche in Bezug auf die energetischen Aspekte und Synergien zu ermöglichen. 

Dazu zählen auch die Themenfelder demographische Entwicklung, Öffentlichkeitsbeteiligung und öffentliche Inf-

rastrukturen.  
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Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des Programms KfW 432 - Energetische Stadtsanierung. Dieses Förder-

programm sieht vor, dass Städte und Gemeinden in der Identifizierung von nachhaltigen Potenzialen, der Defini-

tion von Zielvorhaben für den energetischen Stadtumbau und die Umsetzung von konkreten Handlungsmaßnah-

men zu beraten. So erfolgt die Förderung mit Finanzmitteln bei der Erstellung integrierten energetischen Quar-

tierskonzepten (IEQK) im Rahmen der strategischen Planungsphase und anschließenden Umsetzung durch die 

Phase des Sanierungsmanagements.   

Das Bundesland Thüringen verfügt durch die Landeseigene Thüringer Aufbaubank (TAB) über das Fördermittelpro-

gǊŀƳƳ αYƭƛƳŀ LƴǾŜǎǘάΦ 5ƛŜǎŜs bietet zusätzlich die Möglichkeit nachhaltige Fördergelder für die Erstellung von 

energetischen Quartierskonzepten zu erhalten.  Eine Kombination zwischen dem Landesprogramm und dem Bun-

desprogramm der KfW ist dabei möglich. Ebenfalls ist eine Kombination mit einer Vielzahl von anderen Förderpro-

ƎǊŀƳƳŜƴ ǿƛŜ ȊΦ.Φ ŘŜƳ α9-aƻōƛƭ LƴǾŜǎǘά ȊǳƳ !ǳǎōŀǳ Ǿƻƴ 9-Mobilität möglich. 

1.2. Methodik und Aufbau des Konzeptes 

Der Städtebau stellt die grundlegende Textur für eine zukünftige energetische Ausrichtung der Stadt. Eine einge-

hende städtebauliche Betrachtung der Stadt- und Gebäudestruktur sowie aktueller und potentieller Nutzungen ist 

deshalb für eine energetische Betrachtung unerlässlich. Die Verknüpfung von Zielen der energetischen und klassi-

schen Stadtsanierung soll zu Synergieeffekten hinsichtlich der Arbeit in beiden Bereichen führen.  

 

In einem ersten Schritt wird eine umfangreiche Bestandsaufnahme durchgeführt, wodurch der Ist-Zustand des 

Quartiers festgestellt werden kann. Dies betrifft u.a. die städtebauliche Gestalt und den baulichen Zustand der 

Gebäude mit Blick auf den Sanierungsstand, Dachausrichtungen etc. Auch die Versiegelung öffentlicher und priva-

ter Flächen wird untersucht, Freiräume, verkehrliche Infrastruktur und Mobilität sowie die Energieversorgung be-

trachtet.  
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Abbildung 1: Ablaufschema zur Erstellung eines energetischen Quartierskonzepts (Eigene Darstellung) 

 

Aus der Bestandsaufnahme werden energetische Potentiale abgeleitet. Daraus können Zielstellungen formuliert 

werden, die zum einen die Potentiale und Handlungsbereiche resümieren und zum anderen eine Handlungsgrund-

lage für die künftige Stadtentwicklung geben können. Die jeweiligen Zielstellungen werden nach einzelnen Maß-

nahmen und Handlungsfeldern ausdifferenziert und in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, sodass ver-

schiedene Maßnahmen zur Erreichung eines bestimmten Zieles dienen. Es werden überdies Aussagen zu Finanzie-

rungsoptionen, insbesondere zu infrage kommenden Förderprogrammen getroffen. Mögliche Hemmnisse in der 

Umsetzung von Klimaschutzaktivitäten werden beleuchtet und Lösungsansätze formuliert. Abschließend wird ein 

Umsetzungkonzept als grober strategischer Handlungsrahmen für die weitere Umsetzung der Maßnahmen skiz-

ziert. Dieses kann und soll als Grundlage für die Arbeit eines Sanierungsmanagements dienen. Der Erarbeitungs-

prozess wird durch eine Beteiligung der Verwaltung, einzelner Schlüsselakteure und der Öffentlichkeit begleitet. 

 

1.3. Öffentlichkeitsarbeit und Akteursbeteiligung 

Die Konzepterstellung wurde durch mehrere Maßnahmen zur Einbindung der Akteure und der Öffentlichkeit be-

gleitet. Es wurde eine Steuerungsgruppe eingerichtet, die mehrmals über den Projektfortschritt beraten hat. Be-

teiligt waren Vertreter der Verwaltung der Landgemeinde Buttstädt sowie die Ortsteilbürgermeister des Quartiers. 

Die Einbindung der Ortsteile sowie der übergeordneten Landgemeinde soll die Schaffung und Nutzung von Syner-

gien in Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit sicherstellen. 
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Im Zuge der Konzepterstellung fand ein Austausch mit dem Betreiber der Flüssiggasnetze in Ellersleben und Ol-

bersleben statt. In diesem Zuge wurden mögliche zukünftige Lösungen für die bestehenden Netze sowie die Ein-

richtung neuer netzbasierter Lösungen für die Ortsteile Guthmannshausen und Mannstedt diskutiert. Der Netzbe-

treiber Tyczka signalisierte großes Interesse am Ausbau bestehender Strukturen und der Verdichtung der An-

schlüsse und stellte auch die Möglichkeit der Erfüllung der 65%-Regelung im Gebäude-Energie-Gesetz dar. Nach 

dieser Regelung müssen ab 2024 Heizungsanlagen im Neubau mit 65% erneuerbaren Energien betrieben werden. 

Für den Bestand gelten diese Vorgaben erst ab Vorliegen einer verbindlichen kommunalen Wärmeleitplanung. 

Diese ist nach dem Entwurf des Gesetzes, welches zum 01.01.2024 in Kraft treten soll, für Gemeinden und Kom-

munen unter 10.000 Einwohnern bis spätestens 30.06.2028 vorzulegen. Tyczka wird in einem entsprechenden 

Tarif ein entsprechend zertifiziertes Flüssiggas anbieten. 

 

Auch die lokalen Schornsteinfeger wurden aktiv in die Erstellung des Konzeptes eingebunden. Den Konzepterstel-

lern wurden Daten zum Anlagenbestand im Untersuchungsgebiet zur Verfügung gestellt (im Einklang mit den An-

forderungen des Datenschutzes).  

 

Im Rahmen der Lenkungsrunden kam vermehrt das Interesse der Ortsteilbürgermeister an Bürgerenergiegenos-

senschaften auf. Das vorliegende Konzept wird die Möglichkeiten einer solchen Genossenschaft umreißen und 

Potenziale an einem theoretischen Beispiel erläutern. Hierbei wurde die Verwaltung und in einem Bürgerdialog 

auch die Einwohner und potenziellen Genossenschaftsteilhaber eingebunden. 

 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand über Pressearbeit, die Einbindung des Projekts in die bestehende Internet-

seite zur Energetischen Sanierung der Landgemeinde (zukunft-buttstaedt.de) sowie geplante öffentliche Informa-

tionsveranstaltungen in den Ortsteilen statt. Spontane Gespräche mit den Bewohnern:innen und Akteuren im Un-

tersuchungsgebiet wurden auch im Rahmen der Ortbegehungen und Datenaufnahmen vor Ort geführt. 
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 Allgemeine Ausgangsanalyse 

Die Landgemeinde Buttstädt liegt im Osten des Thüringer Beckens. Der ländlich geprägte Ort umfasst eine Vielzahl 

kleinerer Ortsteile, unter anderem Guthmannshausen und Mannstedt, die zum 1. Januar 2019 in der Landge-

meinde Buttstädt aufgingen. Die beiden Ortsteile mit den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen stellen auch 

die Grenzen des Untersuchungsgebietes für das vorliegende energetische Quartierskonzept dar. 

 

Guthmannshausen wird zuerst im achten Jahrhundert urkundlich erwähnt, Mannstedt im Jahr 876. Die Ortsteile 

liegen nordwestlich vom Versorgungszentrum Buttstädt und haben zusammen 1.068 Einwohner (Dezember 2017). 

Die beiden Orte verfügen jeweils nur über wenige Einzelhandelsmöglichkeiten.  

 

Guthmannshausen ist vom Verlauf der Lossa geprägt und beherbergt neben zahlreichen Vier-Seiten-Höfen einige 

Sitze von privaten Kleinunternehmen sowie mehrere Agrarbetriebe. Der Ort ist mit einem Bahnhof und einer Bus-

haltestelle gut mit der restlichen Landgemeinde vernetzt. Im Ortsteil liegen außerdem mehrere kommunale Lie-

ƎŜƴǎŎƘŀŦǘŜƴΣ Ŝƛƴ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴΣ ŘƛŜ αDǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ ƛƳ DǊǸƴŜƴά ǳƴŘ Ŝƛƴ .ǸǊƎŜǊƘŀǳǎΣ ǿŜƭŎƘŜǎ ŀƭǎ ¢ǊŜŦŦǇǳƴƪǘ ŦǸǊ .ǸǊπ

ger und Vereine dient. Die vorhandene Kegelbahn und der angrenzende Sportplatz bieten weitere Begegnungs-

räume.  

 

Mannstedt verzeichnet wenige Sitze privater Kleinunternehmer und einen Großbetrieb aus der Agrarwirtschaft 

am Westrand des Ortsteils. 

2.1. Lage und Bedeutung der Stadt 

Mit Blick auf eine künftige nachhaltige Entwicklung der Landgemeinde hat das vorliegende Quartierskonzept für 

Řŀǎ vǳŀǊǘƛŜǊ αDǳǘƘƳŀƴƴǎƘŀǳǎŜƴ-aŀƴƴǎǘŜŘǘά ŜƛƴŜ ƎǊƻǖŜ .ŜŘŜǳǘǳƴƎΦ 9ǎ ƛǎǘ ƴŀŎƘ ŘŜƳ YƭƛƳŀǉǳŀǊǘƛŜǊ α.ŀƘƴƘƻŦ [ƻƘά 

Buttstädt, dessen Ergebnisse im Rahmen eines Sanierungsmanagements bis Ende 2023 umgesetzt wurden, Teil 

der zweiten Reihe von Quartierskonzepten der Landgemeinde. Zusammen mit den weiteren parallel beauftragten 

Untersuchungen ist das Ziel der Landgemeinde die konzeptionelle Einbettung all ihrer Ortsteile. Somit sollen vor-

handene Potentiale für Energieeffizienzmaßnamen, zur Steigerung der Nutzung erneuerbarer Energien sowie zur 

Entwicklung nachhaltiger Energieversorgungslösungen identifiziert und deren Erschließung durch konkrete Hand-

lungsvorschläge vorangetrieben werden.  

 

5ŀǎ YƭƛƳŀǉǳŀǊǘƛŜǊ αGuthmannshausen-Mannstedtά ǳƳŦŀǎǎǘ die beiden Buttstädter Ortsteile Guthmannshausen 

und Mannstedt mit einer Fläche von 14,21 km2. Innerhalb des Untersuchungsgebietes gibt es einige Einrichtungen 

im kommunalen Eigentum. Hierzu zählen unter anderem das Bürgerhaus Guthmannshausen, die Kindertagesstätte 

Guthmannshausen und die Grundschule im Grünen, ebenfalls in Guthmannshausen. Die kommunalen Liegenschaf-

ten weisen zum Teil große Potentiale zur energetischen Optimierung auf. 

 

 

2.2. Stadtaufteilung und Abgrenzung des Quartiers 
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Das Quartier liegt eingebettet zwischen den angrenzenden energetischen QǳŀǊǘƛŜǊŜƴ α9ƭƭŜǊǎƭŜōŜƴ-hƭōŜǊǎƭŜōŜƴά 

ƛƳ ²ŜǎǘŜƴΣ α.ǊŜƳōŀŎƘά ƛƳ {ǸŘŜƴ ǎƻǿƛŜ ŘŜƳ ŜƴŜǊƎŜǘƛǎŎƘŜƴ vǳŀǊǘƛŜǊ αwǳŘŜǊǎŘƻǊŦΣ 9ǖƭŜōŜƴ-Teuthleben, Hardisle-

ōŜƴά ǳƴŘ ŘŜƳ {ǘŀŘǘƎŜōƛŜǘ .ǳǘǘǎǘŅŘǘ ƛƳ hǎǘŜƴΦ LƳ bƻǊŘŜƴ ǎŎƘƭƛŜǖǘ ŘƛŜ DǊŜƴȊŜ ŘŜǊ [ŀƴŘƎŜƳŜƛƴŘŜ .ǳǘǘǎǘŅŘǘ Řŀǎ 

Quartier ab. Die Ortschaften Guthmannshausen und Mannstedt liegen beide vollständig in den Quartieren. 

 

Abbildung 2: Lage und Abgrenzung des Quartiers Buttstädt Guthmannshausen-Mannstedt [Google Maps, Bilder TerraMetrica] 

Das Quartier weist einen typisch ländlichen Charakter auf, umgeben von Ackerflächen und ohne dichte Bebauung. 

Die umgebenden Ackerflächen sowie das innerörtliche Grün bieten einen ausreichenden Schutz vor Starkregene-

reignissen, die Lossa, welche beide Ortsteile tangiert, bietet gute Abflussmöglichkeiten, die Ackerflächen eine 

große Retentionsfläche. All dies trägt auch zur Kühlung des Quartiers bei. 
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2.3. Planungsrechtliche und konzeptionelle Grundlagen 

Bei der Planung von kommunalen Bauprojekten spielt die Kommune die entscheidende Rolle. Dennoch müssen 

auch übergeordnete Planungen Berücksichtigung finden. Organisiert wird dies mittels des Gegenstromprinzipes, 

durch das eine Wechselwirkung der verschiedenen Planungsebenen erzeugt wird. Darunter wird verstanden, dass 

bei der Erstellung von Planungen, unabhängig der Ebene, die darunter und darüberlegenden Ebenen ebenfalls 

betrachtet und zu Rate gezogen werden. Für die Gemeinden Mannstedt und Guthmannshausen sind das insbe-

sondere das Landesentwicklungsprogramm Thüringen LEP (2025), sowie der Regionalentwicklungsplan Mittelthü-

ringen.  

 

 

 
Abbildung 3: Gegenstromprinzip der räumlichen Planungsebenen (Eigene Darstellung) 

 

2.3.1. Landesplanungsebene ς Landesentwicklungsprogramm 2025 Thüringen 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) 2025 verpflichtet sich dem Leitbild einer nachhaltigen Landesentwicklung 

unter den anhaltenden Auswirkungen des demografischen Wandels sowie klimatischer Veränderungen. Den As-

pekt der Nachhaltigkeit erfüllt eine Entwicklung dann, wenn sie den heute lebenden Menschen ermöglicht, grund-

legende Bedürfnisse zu befriedigen, ohne die Chancen zukünftiger Generationen zu beeinträchtigen, eben diese 

Bedürfnisse zu erfüllen. Die scheidenden fossilen Ressourcen sind zunehmend ς unter Nutzung von Einsparpoten-

zialen ς durch erneuerbare Energien zu ersetzen, um Belastungen der natürlichen Umwelt zu reduzieren. Das Ziel 
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ist hierbei die drei Säulen der Nachhaltigekeit in einem Gleichgewicht zu halten. Diese umfassen den Schutz und 

Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, die soziale Verantwortung sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

 

Das LEP 2025 beschreibt Rahmenbedingungen für die zukünftige Landesentwicklung besonders unter Berücksich-

tigung der Dynamik des demografischen Wandels und formuliert geeignete Anpassungsleistungen, welche durch 

die Kommunen erfüllt werden sollen. Zu diesen zählen: 

ü Berücksichtigung des Nebeneinanders von Schrumpfung und Wachstum, hervorgerufen durch schrump-

fende Bevölkerungszahlen sowie regionale Wanderungsbewegungen 

ü Abnahme und Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung, wodurch der erreichte Wohlstand mit einem 

geringeren Anteil von Arbeitskräften an der Gesamtbevölkerung erwirtschaftet werden muss 

ü !ƴǘŜƛƭ ŘŜǊ DǊǳǇǇŜ ŘŜǊ αǸōŜǊ ср-ƧŅƘǊƛƎŜƴά ƴƛƳƳǘ Ȋǳ  

ü Schaffung von Rahmenbedingungen für ein verstärktes Bewusstsein der Belange von Kindern und Fami-

lien 

ü Notwendigkeit der Konsolidierung der Landeshaushalte auf einem niedrigeren Niveau. Der Rückgang von 

Steuerzahler: innen sowie weiteren Transferleistungen erfordern eine strikte Haushaltsdisziplin sowie de-

mografieorientierte Prioritätensetzungen. 

Unter Zugrundelegung von Nachhaltigkeitsaspekten, demografischer Veränderungen sowie ökologischen Anfor-

derungen formuliert das LEP 2025 folgende Leitvorstellungen. Die für das vorliegende Konzept relevanten, allge-

meinen Aspekte lauten1: 

ü α5ƛŜ ƪƭŜƛƴǘŜƛƭƛƎŜ {ƛŜŘƭǳƴƎǎǎǘruktur soll als prägender Bestandteil in seiner für Thüringen typischen Struktur 

ǳƴŘ aŀǖǎǘŅōƭƛŎƘƪŜƛǘ ōŜǿŀƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦά 

ü α5ƛŜ CƭŅŎƘŜƴƛƴŀƴǎǇǊǳŎƘƴŀƘƳŜ ŦǸǊ {ƛŜŘƭǳƴƎǎ- und Verkehrszwecke soll weiterhin kontinuierlich redzuiert 

werden mit dem Ziel, bis 2025 die Neuinanspruchnahme durch aktives Flächenrecycling (in der Summe) 

ŀǳǎȊǳƎƭŜƛŎƘŜƴΦά 

ü α.Ŝƛ ŘŜǊ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǎƻǿƛŜ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜǊƴŜǳŜǊǳƴƎ ƛƳ .ŜǎǘŀƴŘ ǎƻƭƭ Řŀǎ ōƛǎƘŜǊƛƎŜ tǊƛƴȊƛǇ ŘŜǊ Cǳƴƪπ

tionstrennung überwunden und eine funktionelle Zuordnung der Nutzungen Wohnen, Arbeiten, Versor-

ƎǳƴƎ ǳƴŘ 9ǊƘƻƭǳƴƎ ŀƴƎŜǎǘǊŜōǘ ǿŜǊŘŜƴΦά 

ü α5ƛŜ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǎƻƭƭ ŘŜƴ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ŀǳǎ ŘŜƳ YƭƛƳŀǿŀƴŘŜƭ ŜǊƎŜōŜƴΣ ŀƴƎŜǇŀǎǎǘ 

werden, innerstädtische Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien im Gebäudebereich ermäglichen 

unŘ ŘǳǊŎƘ 9ƴŜǊƎƛŜŜŦŦƛȊƛŜƴȊƳŀǖƳŀƘƳŜƴ ŘŜƳ YƭƛƳŀǿŀƴŘŜƭ ŜƴǘƎŜƎŜƴǿƛǊƪŜƴΦά 

ü  α.Ŝƛ ŘŜǊ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎ Ƴƛǘ ²ƻƘƴǊŀǳƳ ǎƻƭƭŜƴ ŘƛŜ !ǎǇŜƪǘŜ ŘŜǎ ŘŜƳƻƎǊŀŦƛǎŎƘŜƴ ²ŀƴŘŜƭǎΣ 

des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen 

ƳŀǖƎŜōƭƛŎƘ ŜƛƴōŜȊƻƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦά 2 

                                                           
1 LEP 2025: 33f. 
2 ebd.: 37 
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ü α.ŜǎƻƴŘŜǊŜ ²ŀŎƘǎǘǳƳǎŎƘŀƴŎŜƴΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾŜǊ ¦ƳǿŜƭǘ- und Energietechnologien, 

sollen für die Thüringer Industrie genutzt werden. 2Die Wettbewerbsfähigkeit von Industrie und Hand-

werk soll durch den Einsatz grüner Technologien und ein hohes Maß an Energie-und Ressourceneffizienz 

ƎŜǎǘŅǊƪǘ ǿŜǊŘŜƴΦά3 

ü α5ƛŜ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǊ ±ŜǊƪŜƘǊǎƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜƴ ǎƻƭƭ ǳƴǘŜǊ 9ƛƴōŜȊƛŜƘǳƴƎ ŀƭƭŜǊ ±ŜǊƪŜƘǊǎǘǊŅƎŜǊ 

und Verkehrsarten sowie deren Vernetzung (integrierte Verkehrsentwicklung), durch verkehrssparende 

Siedlungsstrukturen, ressourcenschonende Bündelung von Infrastrukturen, Verkehrsverlagerung auf um-

weltfreundliche Verkehrsträger sowie durch Steigerung der Attraktivität umweltfreundlicher Verkehrsan-

gebote erreicht werden. Bei der weiteren integrierten Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur sollen die 

Potenziale und Erfordernisse der Elektromobilität besonders berücksichtigt werden. Es sollen Strategien 

ŦǸǊ ŜƛƴŜ ǇƻǎǘŦƻǎǎƛƭŜ aƻōƛƭƛǘŅǘ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦά4 

 

2.3.2. Regionalplanungsebene ς Regionalplan Mittelthüringen 

Die raumstrukturelle Einordnung der Stadt Buttstädt erfolgt durch den Regionalentwicklungsplan (REP) Mittelthü-

ringen, welcher die Stadt als Grundzentrum im Nordosten der Planungsregion deklariert (vgl. Abb. 4). Für die Orte 

und Ortsteile der Landgemeinde Buttstädt, dies inkludiert die im Quartier gelegenen Ortsteile Guthmannshausen 

und Mannstedt, und zusätzlich die Gemeinde Rastenberg wird Buttstädt als Konzentrationspunkt von Einrichtun-

gen mit überörtlicher Bedeutung zur Grundversorgung festgelegt. 

                                                           
3 LEOP 2025: 56 
4 ebd.: 68 
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.  
Abb. 4 Raumkarte der Regionalplanungsregion Mittelthüringen [ Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen] 

 

2.3.3. Kommunale Planung ς Bebauungspläne und Klimaschutzstrategie auf lokaler Ebene 

 

¶ Guthmannshausen ς Klarstellungslinie (KS)  

Die Klarstellungslinie bzw. ςsatzung aus dem Jahr 2000 dient der Vermeidung von Unklarheiten oder Auslegungs-

fragen in Bezug auf bereits bestehende Bauleitpläne. Sie ermöglicht es, bestimmte Regelungen oder Festsetzungen 

genauer zu definieren oder zu präzisieren, um eine einheitlichere und eindeutigere Anwendung der Planungsrege-

lungen sicherzustellen.  

Für den Ortsteil Guthmannshausen gibt die Darstellung den äußeren Siedlungsbereich an. Zugleich wird damit 

geregelt, welche Flächen sich im Stadtbereich und Außenbereich befinden.  

 

¶ Guthmannshausen ς Entwurf Flächennutzungsplan (FNP) 

Der Flächennutzungsplan (FNP) dient der langfristigen räumlichen Entwicklung einer Gemeinde oder Stadt. Dabei 

berücksichtig die Vorgabe die beabsichtigte Nutzung der Fläche für verschiedene Zwecke wie Wohnen, Gewerbe, 

Industrie, Verkehr oder Grünflächengestaltung. 

Guthmanshausen verfügt über einem Entwurf des FNP. In diesem Dokument ist die räumliche Flächenabgrenzung 

geregelt. Dazu erfolgt die Gliederung in Flächen für bauliche Nutzung, Einrichtung und Anlagen zur Versorgung, 

verkehrliche Infrastruktur, Flächen für Versorgungsanlagen, Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen, 
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Grünflächen, Wasserflächen, Landwirtschafts- und Forstflächen bzw. die Planung von Nutzungsregelungen und 

sonstiger Planzeichen.  

 
¶ Guthmannshausen ς Entwurf des BebauungǎǇƭŀƴǎ α!Ƴ ¢ƻƴƴŜōƻǊƴά 

 

Grundsätzlich weist der Bebauungsplan (B-tƭŀƴύ α!Ƴ ¢ƻƴƴŜōƻǊƴά Řŀǎ tƭŀƴǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ ŀƭǎ aƛǎŎƘƎŜōƛŜǘ όaƛύ ŦǸǊ ŘƛŜ 

Nutzung der Fläche aus. Hierbei erfolgt eine Einteilung in die Bereiche Mi I und Mi II mit den Angaben zur Grund-

flächenzahl (GFZ), Geschossflächenzahl (GRZ), Zahl der Vollgeschosse (Z) und Traufhöhe ab anstehender GOK (TH). 

Auf dieser Fläche wurde eine offene Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern festgelegt. Ebenfalls wird die Grund-

stücksfläche durch die Baulinien und ςbegrenzung festgesetzt. In der Vorgabe werden außerdem die Stellplätze 

bzw. Garagen und die bauordnungsrechtliche Festsetzung vorgegeben. Die Abbildung X zeigt einen Achnitt aus 

dem bestehenden B-Plan.  

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ω Mannstedt ς Klarstellungslinie (KS) 

 

Auch im OT Mannstedt wurde 2003 die Anfertigung einer Klarstellungssatzung vorgenommen, um potenzielle 

Missverständnisse oder Interpretationsfragen in Bezug auf den Siedlungsbereich zu vermeiden. In der Vorgabe 

wird die Abgrenzung des Innen- und Außerbereiches von Mannstedt dargestellt. Somit erfolgt für die Fläche eine 

präzisere Abgrenzung für die bauliche Einteilung von Maßnahmen. 

 

Abbildung 5:Planzeichnung ŀǳǎ ŘŜƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ α!Ƴ ¢ƻƴƴŜōƻǊƴά ό.-Plan Guthmanns-
hausen VG Buttstädt, o.J.) 
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Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es noch keine lokale Klimaschutz- und Energiestrategie für die OT Guthmanns-

hausen und Mannstädt. Daher stellt das energetische Quartierskonzept (EQK) den ersten Schritt dar, um die erfor-

derlichen Maßnahmen konzeptionell zu erfassen und eine integrierte Betrachtung von verschiedenen Planungs-

bereichen z.B. Gebäude, Mobilität vorzunehmen. Gleichzeitig bildet das Konzept die Grundlage für ein späteres 

Sanierungsmanagement des Siedlungsgebietes. 

 

2.4. Baudenkmale und erhaltenswerte Bausubstanz 

In den Ortsteilen Guthmannshausen und Mannstedt befinden sich ein hoher Altbaubestand z.T. Bestandsgebäude 

aus 1850. Diese Gebäude befinden sich in der Regel in privaten Besitz und wurden äußerlich und innerlich saniert. 

Die Sanierung des Außerbereiches umfasst z.B. das Anstreichen der Gebäudehülle, der Austausch von Fenstern 

oder das Austauschen der Dachziegel. Im Innenbereich umfassen die Sanierungsmaßnahmen das Austauschen der 

Heizungsanlage meist auf Gas- oder Ölheizung zum aktuellen Stand, seltener auf Wärmepumpe oder vergleichbare 

regenerative Energietechnik. Ebenfalls nutzen einige Gebäudeeigentümer solare Energieträger wie Photovoltaik- 

oder Solarthermieanlagen. Im Hinblick auf die energetische Sanierung der Gebäudehülle weisen nur sehr wenige 

Bestandgebäude eine Aufwertung des energetischen Standards auf.  

Darüber hinaus verfügen beide Ortsteile über historische Gebäudekomplexe wie die Sankt Petri-Kirche in Guth-

mannshausen. Dieses Bauwerk wurde im 17. Jahrhundert z.T. 18. Jahrhundert zur Zeit des Hochmittelalters und 

des barocken Zeitalters errichtet. Für die Dorfgemeinschaft besitzt dieser Ort eine wichtige Bedeutung, da die Ge-

denktafel am Kircheingang an die Brandkatastrophe im Jahr 1793 erinnert. Ebenfalls befindet sich eine Dorfkirche 

im Ortsteil Mannstedt. Die Fertigstellung des Baukomplexes erfolgte im 18.Jahrhunderts. Für die Einwohner besitzt 

dieser Ort eine wichtige Bedeutung zur Versammlung und Ausübung ihres Glaubens.  

 

2.5. Soziodemografische Entwicklung 

Im Zuge der Ausgangsanalyse werden die soziodemographischen Einflussfaktoren für die Stadt Buttstädt und der 

Quartierfläche ermittelt. Die Erhebung dieser Daten ermöglicht es, Schlussfolgerungen über zukünftige Entwick-

lungen wie Leerstand von Gebäuden, Wohnraumnachfrage und Veränderungen im Verbraucherverhalten zu un-

tersuchen. Zunächst wird die demografische Entwicklung anhand der Daten des Thüringer Landesamtes für Statis-

tik betrachtet. Dabei werden Alter, Geschlecht und Bevölkerungsanzahl erfasst, sofern diese ihren gewöhnlichen 

Wohnsitz in Buttstädt haben. Anschließend erfolgt die Darstellung der Daten um aktuelle Trends abzuleiten.  
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In der vorliegenden Abbildung 6 wird die demographische Entwicklung der Bevölkerung in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) 

Buttstädt veranschaulicht. Daraus lässt sich eine Abnahme der Bevölkerungszahlen im Zeitraum von 2005 bis 2020 feststellen. 

Die Ausnahme bildet die Anzahl im Jahr 2015. Hier wurde eine leichte Zunahme im Vergleich zum Vorjahr erfasst. Der Trend 

zeigt jedoch einen deutlichen Rückgang der Bevölkerungszahlen um etwa 20% zu dem Referenzjahr 2005. Damit ergibt sich 

eine Differenz von 883 Einwohnern über den Zeitabschnitt der letzten 15 Jahre. Nach der Prognose des Thüringer Landesamtes 

für Statistik wird sich dieser Trend bis zum Jahr 2040 weiter fortsetzen5. 

 

!ǳŎƘ ōŜƛ ŘŜǊ .ŜǘǊŀŎƘǘǳƴƎ Ǿƻƴ ŘŜǊ vǳŀǊǘƛŜǊǎŦƭŅŎƘŜ αDǳǘƘƳŀƴƴǎƘŀǳǎŜƴ ǳƴŘ aŀƴƴǎǘŜŘǘά ǎǇƛŜƎŜƭǘ ǎƛŎƘ ŘŜǊ DŜǎŀƳǘǘπ

rend wieder. Die Abbildung 16 zeigt den Rückgang der Bevölkerungszahl für die OT Guthmannshausen und 

Mannstedt. Aus dieser Grafik ist abzuleiten, dass eine Abnahme der Bevölkerung um 12% in Guthmannshausen 

und 10% in Mannstedt vorliegt.  

 

                                                           
5 (Thüringer Landesamt für Statistik, 2021) 

Abbildung 6: Entwicklung der Bevölkerung in der VG Buttstädt (bearbeitet nach Thüringer Landesamt für Statistik, 2021) 
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In der nächsten Grafik wird die Altersstruktur von der Verwaltungsgemeinde Buttstädt über den Zeitraum von 15 

Jahren dargestellt. Im Verlauf der Entwicklung ist ersichtlich, dass sich die Altersstruktur ebenfalls verändert. Wie 

der LEP 2025 voraussagt, erfolgt in der Stadt ebenfalls ein Strukturwandel. Der Anteil der über 65-Jährigen wird in 

den nächsten Jahren signifikant ansteigen. Zu erkennen ist diese Veränderung an dem Referenzjahr 2005. Hier 

beträgt der Anteil von der Altersgruppe 65+ etwa 1519 Einwohner. Bis zum Jahr 2021 steigt dieser Wert auf 1632 

Einwohner also um etwa 7%. Zugleich sinkt die Anzahl der Einwohner im Alter 15 bis 65 Jahre von 5230 Einwohnern 

(Stand: 2005) auf einen Wert von etwa 4000 Einwohnern. Dieser heftige Rückgang der Bevölkerungsgruppe um 

22% ist nicht allein durch die demographische Entwicklung zu erklären, sondern auch bedingt durch die regionale 

Binnenmigration. Auch die Altersgruppe der 6 bis 15-Jährigen weist einen Anstieg von 30% gegenüber 2005 auf. 

Die Kinder <6 Jahren zeigt über den Zeitraum eine konstante Entwicklung6.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 (Thüringer Landesamt für Statistik, 2021) 
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Abbildung 7:Entwicklung der Bevölkerung in den OT Guthmannshausen und Mannstedt (bearbeitet nach 

Thüringer Landesamt für Statistik, 2021) 
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Eine genauere Betrachtung der Altersstrukturen innerhalb der QuartiersgreƴȊŜ αDǳǘƘƳŀƴƴǎƘŀǳǎŜƴ-aŀƴƴǎǘŜŘǘά 

erfolgt in den Abbildung 9 bis Abbildung 13. Im OT Guthmannshausen zeichnet sich eine deutliche Abnahme der 

Altersgruppen 15 bis 65 Jahre und >65 Jahre ab. In den Altersgruppen 6 bis 15 Jahre und <6 Jahre liegt die Anzahl 

der Bevölkerung dagegen konstant. Der OT Mannstedt weist vergleichsweise Schwankungen der der Altersstruk-

turen auf. Hier ergibt sich ebenfalls eine Abnahme der Bevölkerungsgrippen über 15 Jahre und ein leichter Anstieg 

der Altersgruppen unter 15 Jahre.  
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Abbildung 8: Darstellung der Altersstrukturen in der VG Buttstädt (bearbeitet nach TLS, 2023) 
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Abbildung 9: Darstellung der Altersstrukturen im OT Guthmannshausen (bearbeitet nach TLS, 2023) 
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Aus den Daten der Altersstrukturen lässt sich bei den Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 15 Jahren ein 

besonderes Ungleichverhältnis zu der Altersgruppe >15 Jahren erkennen. Hierbei liegt der Anteil der Bevölkerung 

unter 15 Jahren lediglich bei etwa 10% in beiden Ortsteilen. Im Gegensatz dazu stellen die Einwohner über 65 Jahre 

einen Anteil von 15% im OT Guthmannshausen bzw. 20% im OT Mannstedt dar. Zudem lässt sich über die Zeitdauer 

in Guthmannshausen einen absinkenden Trend der Bevölkerungsgruppe >15 Jahre feststellen, wobei die Anzahl 

der <15 Jahre alten Bevölkerungsgruppen konstant verläuft. Im Hinblick auf die zukünftige Bevölkerungsentwick-

lung ergibt sich für die Stadt eine herausfordernde Situation, da das Durchschnittsalter der Bevölkerung weiter 

ansteigen wird und somit zu einer Überalterung der Einwohner führt7. Mit dem Phänomen der Überalterung erge-

ben sich neben der lokalen Wertschöpfung auch andere Problemstellungen wie z.B. die Verfügbarkeit bzw. Erreich-

barkeit von Versorgungsangeboten.  

Neben der alternden Bevölkerungsstruktur bildet die Bevölkerungsbewegung einen weiteren Schwerpunkt für die 

zukünftige Planung. Diese ist das Ergebnis aus der Anzahl von den Geburten- bzw. Sterbefällen und der Wander-

bewegung d.h. der Zu- bzw. Fortzüge. Im Ergebnis gegen diese Einflüsse die Zu- oder Abnahme eines Gebietes an.  

Für die OT Guthmannshausen und Mannstedt geben Abbildung 11, Abbildung 12 und Abbildung 13 die Daten zur 

Bevölkerungsbewegung wieder. Insgesamt wird in Abbildung 11 aufgezeigt, dass es für die LG Buttstädt bis 2016 

deutlich mehr Fortzüge als Zuzüge gibt. Ab 2016 weist die Wanderbewegung dagegen einen positiven Saldo auf. 

Auch bei dem Saldo der natürlichen Veränderung ergibt sich ein konstant negativer Trend für den Betrachtungs-

zeitrum. Diese Zahlen spiegeln sich auch in den OT Guthmannshausen und Mannstedt wieder. Hier gibt es eine 

deutliche Abnahme durch die Wanderbewegung im OT Guthmannshausen. Die Daten für den OT Mannstedt geben 

dagegen einen wechselhaften z.T. ausgeglichenen Einfluss wieder. Ein Spitzenwert wird 2016 bei den Fortzügen 

erreicht. Bei der natürlichen Veränderung (Geb.- zu Sterbefällen) weisen beide OT einen konstanten Verlauf auf. 

 

 

                                                           
7 (Thüringer Landesamt für Statistik, 2021) 
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Abbildung 12: Darstellung der Bevölkerungsbewegung im OT Guthmannshausen (bearbeitet nach 
TLS, 2023) 

Abbildung 13: Darstellung der Bevölkerungsbewegung im OT Mannstedt (Eigene Darstellung nach 
TLS, 2023) 
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2.6. Zukünftige Bevölkerungsentwicklung 

 

Das Thüringer Landesamt für Statistik hat die zukünftige Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden, erfüllenden 

Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften in Thüringen bis zum Jahr 2040 in der ersten Gemeindebevölkerungs-

vorausberechnung (1. GemBv) analysiert. Die Berechnungen basieren auf dem Gebietsstand vom 31.12.2020. Da-

rauf aufbauend erfolgte die Erstellung von Prognosen für die kreisfreien Städte und Landkreise in der dritten regi-

onalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (3. rBv, Stand: 31.12.2021). 

In der Prognose wird ein positiver Wanderungssaldo für das Bundesland Thüringen vorausgesagt. Demgegenüber 

steht ein negativer Saldo der natürlichen Veränderung aus der Anzahl der Geburten zu den Sterbefällen. Für die 

dritten regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung wird angenommen, dass es doppelt so viele Sterbefälle wie 

Neugeburten geben wird. Daraus ergibt sich bis 2040 ein negativer Trend für die Bevölkerungsentwicklung von 8%. 

In Abbildung 14 ist außerdem ersichtlich, dass der Landkreis Sömmerda einen besonders hohen Wert in Bezug auf 

die Bevölkerungsentwicklung aufweist. Dieser ist ebenfalls auf den natürlichen Saldo zurückzuführen, also auf das 

ungleiche Verhältnis zwischen den Sterbefällen und der Geburtenrate. Gleichzeitig wird von einem positiven Wan-

derungssaldo durch die Binnenmigration bzw. dem Zuzug ausländischer Migranten ausgegangen. Trotz dieser Ein-

flüsse wird von einer Bevölkerungsabnahme von 12% ausgegangen (Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik). 

Auch die Verwaltungsgemeinschaft Buttstädt unterliegt der demographischen Entwicklung, allerdings fällt der 

Rückgang der Einwohner geringer aus um Vergleich zum LK Sömmerda. Den Hauptgrund auf lokaler Ebene bildet 

der negative natürliche Saldo z.T. auch die Wanderbewegung. Diese Einflüsse werden die Stadt Buttstädt zukünftig 

vor große Herausforderungen, hinsichtlich ihrer Attraktivität im Wettbewerb, stellen. Gemäß der Prognose wird 

eine Abnahme der Bevölkerung von 9% prognostiziert (siehe Abbildung 14). 

 

 

Abbildung 14: Prognose für die Bevölkerungsentwicklung (bearbeitet nach TLS, 2023) 
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Insgesamt zeigt die Prognose eine Bevölkerungsabnahme von 10% für die Stadt Buttstädt durch die demographi-

schen Veränderungen. Die Auswirkung der regionalen Binnenmigration kann das Verhältnis von Geburten- zu Ster-

berate nicht ausgleichen. Darüber hinaus wird sich die Altersstruktur verändern. Die Abbildung 15 gibt diesen 

Einfluss wieder. Zu erkennen ist, dass der Anteil der >50-Jährigen von 24% (2020) auf 30% (2040) ansteigen wird. 

Dadurch verringert sich die Bevölkerungsgruppe von 20 bis 50 Jahre um 7%. Bei den Kindern und Jugendlichen 

ergibt sich ein leichter Anstieg der Bewohner um etwa 1%8.  

 

 

In der nächsten Grafik wird die Altersstruktur von der Verwaltungsgemeinde Buttstädt über den Zeitraum von 15 

Jahren dargestellt. Im Verlauf der Entwicklung ist ersichtlich, dass sich die Altersstruktur ebenfalls verändert. Wie 

der LEP 2025 voraussagt, erfolgt in der Stadt ebenfalls ein Strukturwandel. Der Anteil der über 65-Jährigen wird in 

den nächsten Jahren signifikant ansteigen. Zu erkennen ist diese Veränderung an dem Referenzjahr 2005. Hier 

beträgt der Anteil von der Altersgruppe 65+ etwa 1519 Einwohner. Bis zum Jahr 2021 steigt dieser Wert auf 1632 

Einwohner also um etwa 7%. Zugleich sinkt die Anzahl der Einwohner im Alter 15 bis 65 Jahre von 5230 Einwohnern 

(Stand: 2005) auf einen Wert von etwa 4000 Einwohnern. Dieser heftige Rückgang der Bevölkerungsgruppe um 

22% ist nicht allein durch die demographische Entwicklung zu erklären, sondern auch bedingt durch die regionale 

Binnenmigration. Auch die Altersgruppe der 6 bis 15-Jährigen weist einen Anstieg von 30% gegenüber 2005 auf. 

Die Kinder <6 Jahren zeigt über den Zeitraum eine konstante Entwicklung9.  

                                                           
8 (Thüringer Landesamt für Statistik, 2021) 
9 (Thüringer Landesamt für Statistik, 2021) 
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Einwohner

Entwicklung Bevölkerung nach Altersklassen

0 bis 20 Jahre

20 bis 50 Jahre

50 und mehr

Abbildung 15: Prognose der Altersgruppen 2020 bis 2040 (bearbeitet nach TLS, 2023) 
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2.7. Energetische Struktur 

Im vorliegenden Quartier Guthmannshausen-Mannstedt gibt es derzeit kein bestehendes Erdgas- oder Wärme-

netz. Die Firma Tyczka Energy GmbH betreibt im benachbarten Quartier Ellersleben-Olbersleben sowie in der Stadt 

Buttstädt bereits ein Flüssiggasnetz und sieht nach eigener Aussage im Quartier Guthmannshausen-Mannstedt ein 

großes Potenzial für den Betrieb eines Wärmenetzes. Es ist geplant, ab 2024 eine GEG-konforme Lösung mit 65% 

biogenem Anteil anzubieten. Derzeit dominieren im Quartier individuelle Lösungen mit Heizdöl und vereinzelt 

Flüssiggas als Energieträger. Die genaue Aufteilung erfolgt in einem späteren Kapitel. 

Das Stromnetz im Quartier wird unterhalten von der TEN Thüringer Energienetze GmbH. Nach Aussage des Unter-

nehmens ist das Netz derzeit in einem guten Zustand, es sind derzeit keine zusätzlichen Investitionen geplant. 

. 
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Abbildung 16:Entwicklung der Bevölkerung in den OT Guthmannshausen und Mannstedt (bear-

beitet nach Thüringer Landesamt für Statistik, 2021) 
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 Gebäudebestand und energetische Situation im Quartier 

Der Wohnraum und die dazugehörigen Gebäude spielen für die Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes 

eine entscheidende Rolle. Durch die Analyse wird es möglich die energetischen Möglichkeiten, sowie den potenti-

ellen Aufwand besser einzuschätzen. Daher wird im folgenden Abschnitt detaillierter auf den Wohnraum und die 

Gebäude eingegangen. Die Daten auf Ebene der Stadt beruhen primär auf Auswertung des ZENSUS-Erhebung aus 

dem Jahr 2011, sowie die Fortschreibung dieser Daten vom statistischen Landesamt Thüringen. Die Daten auf 

Ebene des Quartiers sind aus den Erhebungen im Rahmen der Konzepterstellung hervorgegangen. Dazu wurden 

alle relevanten Gebäude mithilfe verschiedenster energetisch relevanter Parameter kategorisiert. Die wichtigsten 

Kategorien werden im folgenden Kapitel dargestellt. 

 

3.1. Nutzungsart und Eigentümerstruktur 

Die hier betrachteten Ortsteile Guthmannshausen und Mannstedt weisen eine fast ausschließliche Wohnbebau-

ung und ςnutzung auf. Die vorhandenen Kleingewerbe befinden sich meistens in gemischt genutzten Häusern, die 

Ladenfläche mit Schaufenster im Erdgeschoss und wohnliche Nutzung darüber. In Guthmannshausen gibt es an 

der Schulgasse zwei Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen. Alle anderen Gebäude sind in privater Hand und 

werden überwiegend von den besitzern bewohnt. 

In beiden Ortsteilen gibt es landwirtschaftliche Betriebe, welche die umliegenden Ackerflächen bewirtschaften. 

Große Hallen werden hier für die benötigte Logistik und Lagerung der anfallenden Güter und Maschinen genutzt.  

 

 

3.2. Gebäudetypologie 

Die Gebäudetypologie des Quartiers besteht zum größtenteil aus Ein- und Zweifamilienhäusern mit Anbauten und 

einem Innenhof. Guthmannshausen hat zusätzlich im Gemeindegebiet mehrere Mehrfamilienhäuser, in der Schul-

gasse und der Siedlungsstraße. Die Typen der Einzelnen Gebäude sind vor allem am Baualter zu identifizieren, wie 

im Folgenden in Abbildung 17 dargestellt: 
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Abbildung 17: Baualtersklassen Mannstedt (DSK, eigene Darstellung nach ALKIS Thüringen) 

 
Abbildung 18: Gebäude nach Baualtersklassen, inklusive Nebengebäude (DSK, eigene Darstellung nach ALKIS Thüringen) 

 

Es gibt hier überwiegend Gebäude der Altersklassen bis 1969 mit vereinzelt jüngeren Gebäuden. Die 

abgebildeten Wohngebäude verfügen oft über Anbauten, welche einen Innenhof einschließen. 

Abbildung 19 zeigt die Baualtersklassen für Guthmannshausen. Die für Mannstedt typische Vier-Sei-

ten-Hof Bauweise ist hier deutlich seltener vertreten. Die Kernstadt besteht aus größtenteils älteren 

Gebäuden während an Rand und besonders südlich der Bahnstrecke deutlich jüngere Gebäude zu fin-

den sind. Eine Aufschlüsselung der Anzahl der Vertreter der einzelnen Altersklassen erfolgt in den Ab-

bildung 19Abbildung 18 und Abbildung 20. 
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Abbildung 19: Baualtersklassen Guthmannshausen (DSK, eigene Darstellung nach ALKIS Thüringen) 

 
Abbildung 20: Gebäude nach Baualtersklassen inklusive Nebengebäude (DSK, eigene Darstellung nach ALKIS Thüringen) 
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3.2.1. Sanierungsstand 

Der im Quartier ermittelte Sanierungsstand der Wohngebäude zeigt eine hohe Quote teilsanierter Gebäude in 

beiden Ortsteilen. Viele Gebäude sind entweder bereits teilweise gedämmt oder verfügen über modernere Dop-

pelglasfenster. Der Anteil unsanierter Gebäude ist in beiden Ortsteilen äußerst gering, wie Abbildung 21 und Ab-

bildung 22 zeigen. In beiden Ortsteilen gibt es große unsanierte Gebäude als Teil von landwirtschaftlichen Betrie-

ben, bei Mannstedt im Westen und Guthmannshausen am Ostrand des Ortsteils. Diese Gebäude haben auf die 

Gesamtbetrachtung des Quartiers in Hinblick auf CO2-Emission durch Strom- und Heizenergieverbrauchs wenig 

bis keinen Einfluss, da diese oft ungeheizt sind. 

 

 
Abbildung 21: Sanierungsstand Mannstedt (DSK, eigene Darstellung nach ALKIS Thüringen) 
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Abbildung 22: Sanierungsstand Guthmannshausen (DSK, eigene Darstellung nach ALKIS Thüringen) 

3.2.2. Straßenbeleuchtung 

Die Straßenbeleuchtung im Quartier ist stark Sanierungsbedürftig. Dies ist in der LG Buttstädt auch bereits be-

kannt, eine grundlegende Überholung ist im gesamten Gebiet der LG geplant. Hierzu soll zunächst eine Machbar-

keitsstudie inklusive Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt werden. Auf Grundlage der Voruntersuchung 

werden dann Fördermittel für die Generalsanierung beantragt werden. 

3.2.3. Fernwärme 

Im Quartier gibt es derzeit keine bestehenden Fernwärmenetze. Die Ortsteile eignen sich allerdings bei gegebenen 

Anschlussquoten zumindest in den dichter bewohnten Kerngebieten für eine netzbasierte zentrale Lösung, wie in 

einem späteren Kapitel noch genauer untersucht werden wird. 

 Mobilität  

Der größte Teil der Mobilität im Quartier wird durch den motorisierten Individualverkehr (MIV) gewährleistet. 

Beide Ortsteile sind durch ÖPNV Angebote erschlossen, jedoch ist die Frequenz der Bedienung unzureichend. Laut 

Statistiken des Kraftfahrbundesamts (KBA) besitzt jeder Einwohner einer Ortschaft 0,6 Autos. Es ist also davon 
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auszugehen, dass in jedem Mehrpersonenhaushalt mindestens ein Auto für den privaten Gebrauch vorhanden ist. 

Die Gesamtanzahl der privaten PKWs ist seit 2018 konstant angestiegen: 

 

 
Abbildung 23: Bestand an privaten PKW im Quartier [Quelle: Kraftfahr-Bundesamt, 2018 bis 2023, Eigene Darstellung] 

4.1.1. Straßennetz 

In beiden Ortsteilen sind die vorhandenen Straßennetze ausreichend dicht verzweigt, alle Adressen sind über be-

festigte und ausreichend breite Straßen bestens erreichbar. Regional gibt es von Guthmannshausen keine direkte 

Straßenverbindung ins Grundversorgungszentrum Buttstädt. Es ist in jedem Fall ein kurzer Weg durch das benach-

barte Mannstedt nötig. Die B85 ist in westlicher Richtung direkt erreichbar, über diese ist in südlicher Richtung 

Weimar und gen Norden die Autobahn A71. Das östlich im Quartier gelegene Mannstedt wiederum hat folgerichtig 

die kürzere direkte Verbindung nach Buttstädt, muss aber für alle weiteren Verbindungen entweder Guthmanns-

hausen oder Teile von Buttstädt durchqueren. 

4.1.2. Parken 

Guthmannshausen verfügt lediglich am Kulturhaus über ausgewiesene Parkflächen. Der Bedarf für öffentliche 

Parkplätze fällt in einem ort wie Guthmannshausen immer gering aus, geparkt wird entweder am Straßenrand 

oder auf den privaten Grundstücken. 

Mannstedt verfügt über ca. 10 ausgewiesene Parkplätze neben dem Bürgerhaus im Zentrum des Ortes. Sonst fin-

det hier das Parken ähnlich wie in Guthmannshausen am Straßenrand und auf den Grundstücken statt. 

4.1.3. ÖPNV 

Die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ist für das Quartier von großer Bedeutung. Neben dem großen 

Potenzial im überörtlichen Radverkehr, gegeben durch ein gut ausgebautes Netz an Radwegen, kann der überört-
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den Bus oder die Bahn umsteigen, desto größer die Auswirkung auf die CO2-Bilanz. Der Bahnhof Guthmannshau-

sen bildet für das vorliegende Quartier den zentralen ÖPNV Knotenpunkt für regionale und überregionale Fahrten. 

Der Bahnhof wird von der Buslinie 277 des Vekehrsverbund Mittelthüringen VMT angefahren. Die Linie verkehrt 

zwischen Sömmerda, Kölleda, Guthmannshausen und Buttstädt und bedient auch die einzige Bushaltestelle in 

Mannstedt. Außerdem hält im benachbarten Olbersleben auch die Buslinie 231, welche zwischen Weimar und 

Kölleda verkehrt. 

Die Frequenz des Busverkehrs im Quartier wird von Anwohnern als mangelhaft und nicht ausreichend beschrieben. 

Die Buslinie 277, welche Guthmannshausen und Mannstedt mit dem Grundversorgungszentrum Buttstädt ver-

knüpft, verkehrt unter der Woche nur zwei mal frühs. Die frühere endet am Bahnhof Guthmannshausen um 07.11 

Uhr. Diese Verbindung ist vor allem für den Schulbetrieb relevant, in den Ferien wird diese Fahrt nicht bedient. In 

Richtung Sömmerda verkehrt die Linie nur einmal außerhalb von Schultagen, um 10.54 Uhr und verbindet lediglich 

mit dem Bahnhof in Olbersleben. Von dort fährt aber die RB 27 gut getaktet um 11:08 bis Sömmerda. Der Busver-

kehr ist größtenteils auf den Schulbetrieb ausgerichtet und erfüllt in diesem Bereich seine Aufgabe. Für alle ande-

ren Einwohnergruppen sind die Busverbindungen allerdings ungenügend. 

Die einzige Alternative ist der Zugverkehr am Bahnhof Guthmannshausen. Die Linie RB 27, genannt Pfefferminz-

bahn, verkehrt ab hier nach Buttstädt morgens und nachmittags stündlich, sonst alle zwei Stunden. Anwohner 

haben in den Zügen, besonders zu Stoßzeiten im Berufsverkehr, von vollen Fahrradwaggons berichtet. Eine be-

liebte Methode ist also, mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu fahren und dann mit dem Fahrrad einzusteigen, um die 

täglichen (Arbeits-)wege zu bewältigen. Die vollen Fahrradabteile führen laut Anwohneraussage sogar soweit, dass 

Bewohner extra mit dem Fahrrad zu einem früheren Bahnhof auf der Strecke fahren, um noch einen Platz zu be-

kommen. Generell scheint die Frequenz des Zugverkehrs als positiv wahrgenommen zu werden, die Kapazität der-

von einzelnen Zügen dagegen als unzureichend. 

4.1.4. Fahrradnetz 

Die LG Buttstädt hat ein gut ausgebautes überörtliches Radwegenetz, welches auch gern von der Bevölkerung 

genutzt wird. Wie schon beschrieben dient das Fahrrad als Letzte-Meile-Gefährt für Nutzer des schienengebunde-

nen Regionalverkehrs. Parallel zur Erarbeitung dieses Konzepts wurde für die Stadt Buttstädt ein umfangreiches 

Radwegekonzept zur Verbesserung der Schnittstellen mit den umliegenden Kommunen erarbeitet. Es ist offen-

sichtlich, dass der Radverkehr langfristig gestärkt werden soll. 

4.1.5. Elektromobilität und Leihsysteme 

Der Bereich der Elektromobilität beinhaltet elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge und Fahrräder. Zum Zeitpunkt 

der Fertigstellung dieses Konzeptes konnte keine öffentliche Ladeinfrastruktur im Gebiet des Quartiers ermittelt 

werden. Die Stadt Buttstädt ist der räumlich nächste Ort mit öffentlich zugänglichen Ladesäulen. 

 

Car-Sharing-Angebote konnten zum Zeitpunkt der Bestandserhebungen nicht ermittelt werden. Die nächstgelege-

nen Car-Sharing-Standorte befinden sich mit dem Anbieter teilAuto in Weimar oder der Landeshauptstadt Erfurt. 

 



 

 DSK / Seite 34 

Mustername Quartierskonzept/Titel 

 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

Nebst einer Webpräsenz für die Erarbeitung der Quartierskonzepte, des Radverkehrskonzepts und des laufenden 

ESM in Buttstädt wurde im Quartier eine Begehung der öffentlichen Liegenschaften mit einer Thermografiekamera 

unternommen. In diesem Zuge konnte mit Vertretern der Ortsteile besondere Bedarfe im bereich der öffentlichen 

Liegenschaften aufgenommen werden. Diese wurden in einem späteren Workshop präzisiert und dem Konzept in 

Form von Maßnahmen hinzugefügt. 

Ferner wurde eine Beteiligungsveranstaltung für beide Ortsteile im Dorfgemeinschaftshaus Ellersleben durchge-

führt. Inhalt war die Präsentation von Zwischenergebnissen für die Einwohner des Quartiers und Aufnahme von 

Sorgen, Wünschen und Anregungen für das Konzept. Unter anderem wurde bei diesem Termin besonders das 

vorhandensein von Elektroheizungen (Nachtspeicher) hervorgehoben. Diese werden im Rahmen der Schornstein-

feger Daten nicht erfasst und waren damit eine wertvolle Erkenntnis. 

 

 Bilanzierung 

6.1. Methodisches Vorgehen 

Die Bilanzierung erfolgt im ersten Schritt in Form des Endenergieverbrauchs. Endenergie ist das Endprodukt der 

Energiebereitstellung, wie sie beim Verbraucher vorliegt. Es handelt sich also um den nach Umwandlungs- und 

Übertragungsverlusten verbleibenden Teil der Primärenergie, die an den Endenergieverbraucher geliefert und von 

diesem bezahlt wird. 

 

Darauf aufbauend erfolgt eine auf Primärenergie basierende Darstellung der Energieverbrauchsbilanz. Obwohl 

diese Energieform für den Endverbraucher schwerer greifbar ist, wird sie auf politischer Ebene als Messgröße für 

einzelne Minderungsziele verwendet und findet sich auch in den regulatorischen Vorgaben (GEG) für Gebäude 

wieder. Grundlage für die Bilanzierung in diesem Konzept bilden die Primärenergiefaktoren entsprechend Anlage 

4 GEG. Da das GEG keine Faktoren für Kraftstoffe enthält, wurden für Benzin und Diesel Werte recherchiert. Die 

Berechnung der Primärenergiemengen erfolgt durch die Multiplikation des Endenergiewertes mit dem Primär-

energiefaktor für den entsprechenden Energieträger, 

 
Tabelle 1: Primärenergiefaktoren für relevante Energieträger 

Energieträger Primärenergiefaktor 

Erdgas 1,1 

Heizöl 1,1 

Flüssiggas 1,1 

Strom 1,8 

Biomasse 0,2 

Solarthermie 0 

Steinkohle 1,1 
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Benzin 1,22 

Diesel 1,11 

 

Die Berechnung der Treibhausgasemissionen erfolgt ebenfalls unter Berücksichtigung des primärenergetischen 

Einsatzes und somit von Umwandlungs- und Übertragungsverslusten. So wird beispielsweise der im Endverbrauch 

emissionsfreie Energieträger Strom mit den Emissionen der zu seiner Erzeugung eingesetzten fossilen Brennstoffe 

inkl. der Verluste in den Umwandlungsprozessen belastet. Ähnlich werden in den Treibhausgasbilanzen aller an-

deren fossilen Energieträger sowie Biomasse Energieverbräuche, verbunden mit deren Gewinnung, Transport und 

ggf. Veredlung, bilanziell berücksichtigt. Die hierzu verwendeten Emissionsfaktoren entsprechen Anlage 10 GEG. 
10 

Durch den Emissionsparameter wird nicht nur der Ausstoß von CO2, sondern auch der anderen treibhauswirksa-

meren Gase berücksichtigt. Diese Gase werden entsprechend ihrer Wirksamkeit in CO2-Äkquivalente umgerech-

net. Daher die Bezeichnung CO2äq. 

 

Die Berechnung der Treibhausgasmengen erfolgt durch die Multiplikation des Endenergiewertes mit dem Emissi-

onsfaktor für den entsprechenden Energieträger, 

 
Tabelle 2: CO2-Emissionsparameter 

Energieträger g CO2äq/kWh 

Strommix 560 

Heizöl 310 

Erdgas 240 

Flüssiggas 270 

Steinkohle 400 

Holz 20 

PV-Strom 0 

Umweltwärme, Geothermie, Solarthernie 0 

Abwärme 40 

 

Die Bilanzierung erfolgt auf Grundlage des GEG-Emissionsfaktors für den Strommix. Der Strommix gibt an, zu wel-

chen Anteilen der Strom aus welchen Energieträgern stammt. Energieträger können hierbei fossile Rohstoffe wie 

Kohle, Erdöl und Erdgas sein, aber zudem auch Kernenergie und erneuerbare Energien. Die Bilanzierung auf Basis 

                                                           
10 An dieser Stelle wird festgehalten, dass einzelne erneuerbare Energieträger wie Geothermie, Solarthermie, aus erneuerbaren 
Energien gebäudenah erzeugter Strom (PV, Wind) in der GEG-Systematik bevorzugt werden. Den zuvor genannten Energieträ-
gern wird ein Emissionsfaktor von 0 zugewiesen, obwohl in den Vorketten zu deren Erzeugung ebenfals fossile Energien einge-
setzt werden und somit auch Emissionen stattfinden. Hierin unterscheidet sich die Bilanzierung in diesem Konzept von der 
Bilanzierung im kommunalen Klimaschutzkonzept der Stadt. Dort erfolgt die Bilanzierung nach BISKO-Standard (Bilanzierungs-
systematik Kommunal), der u.a. auch geringe Emissionensfaktoren für erneuerbare Energien vorsieht. Auf die Nutzung der 
BISKO-Faktoren wurde in diesem Konzept bewust verzichtet, da der Förmittelgeber (KfW) in den Hinweisen zur Berechnung 
der Einsparpotenziale explizit GEG-Faktoren nennt und somit eine Konsistenz der Werte im Konzept mit denen im Verwen-
dungsnachweisformular gewahrt werden soll. Da die GEG-Faktoren auch bei anderen Energieträgern (Strom) teils extrem von 
den BISKO-Faktoren abweichen, ist ein Vergleichbarkiet der THG-Bilanzierungsergebnisse des Quartierskonzeptes mit dem 
kommunalen Klimaschutzkonzept leider nicht gegeben.  
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des allgemeinen d.h. bundesdeutschen Strommixes hat den Vorteil, dass eine bessere Vergleichbarkeit der Ergeb-

nisse erzielt wird. Der im GEG genannte Faktor ist deutlich schlechter, als der tatsächliche Wert, der jährlich vom 

Umweltbundesamt ermittelt wird. 

 

Die Ergebnisse der Bilanzierung führen Werte aus drei unterschiedlichen Datensätzen zusammen: Daten der Netz-

betreiber (Strom, Erdgas), Daten des Schornsteinfegers (Feuerungsanlagen) und Ergebnisse der gebäudescharfen 

Objektaufnahme gestützt auf GIS-Daten. Die Endenergieverbräuche im Untersuchungsgebiet werden in der Bilanz 

differenziert nach einzelnen Energieträgern und Sektoren dargestellt.  

 

Bei der Bilanzierung wurde wie folgt vorgegangen: 

¶ Der Erdgasabsatz entsprechend der Daten des Netzbetreibers wurde als gegeben übernommen, es wurde 

ein Mittelwert für den übermittelten Zeitraum gebildet. Aus den Daten lassen sich keine Rückschlüsse auf 

eine sektorale Aufteilung ziehen. Es kann lediglich eine Unterscheidung zwischen Erdgas zum Kochen, 

Standardlastprofil-Kunden (SLP) oder Kunden mit registrierter Leistungsmessung (RLM). Da beide Katego-

rien sowohl im Wohnsektor als auch bei gewerblicher Nutzung vorkommen, ist eine einszueins Übertra-

gung nicht möglich und würde in diesem Untersuchungsgebiet auch nicht zu korrekten Ergebnissen füh-

ren.  

¶ Für die Stromwerte des Netzbetreibers können ähnliche Einschränkungen genannt werden. Auch hier las-

sen sich aus den Daten keine Rückschlüsse auf die tatsächliche sektorale Verteilung ziehen. 

¶ Aus den Schornsteinfeger-Angaben wurde die kumulierte Leistung weiterer ς nicht leitungsgebundener ς

Feuerungsanlagen bestimmt. Unter Berücksichtigung von Korrekturfaktoren, die die unterschiedlichen 

durchschnittlichen Wirkungsgrade bspw. der öl- und gasbasierten Feuerungsanlagen einbeziehen, wurde 

auf Grundlage eines aus dem Untersuchungsgebiet Zentrum-nördliche Vorstadt plausibilisierten Erdgas-

verbrauchs je kW-Anlagenleistung ein Verbrauch für die nicht leitungsbasierten Feuerungsanlagen ermit-

telt. 

¶ Bei Einzelfeuerungsstätten wurde für Scheitholz basierte Anlagen angenommen, dass es sich um Kamin-

öfen handelt, die zur Ergänzung der primären gas- oder ölbasierten Hauptheizung eingesetzt werden und 

überwiegend dekorative Zwecken erfüllen. Somit wurde für diese Kategorie eine gegenüber Gas- und Öl-

anlagen erheblich verminderte Nutzungszeit unterstellt. 

¶ Bei anderen Einzelraumanlagen (z.B. Kohle, Pellets usw.) wurde eine regelmäßige und zeitlich längere 

Nutzung in der Heizperiode unterstellt. 

¶ Die Anzahl und die Verbrauchsmenge der Direktstrom-Anlagen zur Wärmeversorgung wurde auf Grund-

lage der Daten des Stromnetzbetreibers ermittelt.  

¶ Bei Wärmepumpen wurde gegenüber den Angaben des Netzbetreibers zur Anzahl von WP-Tarifen eine 

höhere Anzahl an Anlagen unterstellt, da davon ausgegangen wird, dass nicht jede:r Nutzer:in für die WP 

einen separaten Zähler und entsprechend auch einen Versorgungstarif hat. Bei Wärmepumpen wurde 

mit einer Jahresnutzungszahl von 3,8 gerechnet. 

¶ Die Verbräuche der kommunalen Objekte lagen vor und wurden als gegeben angenommen. Aus den Wer-

ten wurden Mittelwerte gebildet. 

¶ Zur Abschätzung der Aufteilung der Verbräuche zwischen den Sektoren Wohnen und Gewerbe wurden 

Annahmen unter Berücksichtigung der Objektflächen und Heizkennwerte nach VDI getroffen. 
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¶ Verkehr: da für das Untersuchungsgebiet keine genaue Anzahl an zugelassenen PKWs vorliegt, wurde eine 

Abschätzung auf Basis der Einwohner und der Fahrzugdichte für das Stadtgebiet (Kraftfahrbundesamt) 

getroffen. Die Aufteilung der Fahrzeuge auf einzelne Kraftstoffarten erfolgt auf Grundlage der Werte für 

den Zulassungsbezirk (Kraftfahrtbundesamt). Für die Fahrleistung der Fahrzeuge wurden Daten des Kraft-

fahrtbundesamtes zu durchschnittlichen jährlichen Fahrleistungen entsprechend Kraftstoff herangezo-

gen.11 Die innerquartierlichen Verbrauchsmenge wurde auf Basis einer pauschalierten durchschnittlichen 

täglichen Fahrleistung über 250 Tage ermittelt. Als durchschnittlicher Verbrauch wurden Angaben des 

statistischen Bundesamtes (Benziner 7,8 l/100 km, Diesel: 7,0 l/100 km) bzw. Auswertungen des ADAC für 

aktuelle batterieelektrische Fahrzeuge (18 kWh/100 km) herangezogen12 

 

 

6.2. Ergebnisse der Bilanzierung 

Zunächst werden die von den Bezirksschornsteinfegern zur Verfügung gestellten Daten ausgewertet und visuali-

siert, getrennt nach Ortsteilen. Die Anzahl und Aufteilung nach verwendeten Energieträgern erlaubt eine erste 

grundsätzliche Aussage zur Heiz-Situation im Quartier. Die folgenden Abbildung 24 und Abbildung 25 stellen die 

Verteilung der Anlagen dar: 

 

 
Abbildung 24: Anzahl der vom Schornsteinfeger erfassten Feuerungsanlagen aufgeschlüsselt nach Energieträger in Mannstedt, 
zusätzlich Elektroheizungen (DSK, eigene Darstellung) 

                                                           
11 KBA, 2021: Verkehr in Kilometern 
12 Entgegen der Empfehlung der KfW zur territorialbasierten Bilanzierung erfolgt hier eine verursacher basierte Bilanzierung 
mit territorialer Komponente. Dies ist wird mit der nicht existenten bzw. nicht verfügbaren Datengrundlage für territoriale 
Bilanzierungen auf subkommunaler Ebene begründet. Insbesondere Transitverkehre werden somit nicht berücksichtigt. Da 
die Stadt auf diese ohnehin kaum Einfluss nehmen kann, ergeben sich aus der gewählten Methodik für die Maßnahmenemp-
fehlungen keine Nachteile. 
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Abbildung 25: Anzahl der vom Schornsteinfeger erfassten Feuerungsanlagen aufgeschlüsselt nach Energieträger uin Guth-
mannshausen, zusätzlich Elektroheizungen (DSK, eigene Darstellung) 

Es wird schnell ersichtlich, dass fossile Energieträger wie Kohle und Heizöl jeweils über die Hälfte der 

verbauten Anlagen ausmachen. Es wurden in Folge einer Bürgerversammlung ein pauschaler Anteil von 

5% Stromheizungen angenommen. Dies umfasst vereinzelte Wärmepumpen und vor allem Nachtspei-

chersysteme. Zwar sind die Nachtspeicher nur wenig effektiv, dafür aber sehr robust und störungsresis-

tent. Die Flüssiggasheizungen im Quartier sind jeweils individuelle Anlagen und Speicher ohne ein zu 

Grunde liegendes Netz wie in den benachbarten Ortschaften Ellersleben und Olbersleben. 

Weitere Anhaltspunkte und Blickwinkel gewähren die Aufschlüsselung der Anlagenleistung nach Brenn-

stoff sowie die Altersklassen der Anlagen. 

Die Anlagenleistungen sind für Abbildung 26 und Abbildung 27 summiert und entsprechend der verwen-

deten Brennstoffe aufgeschlüsselt worden. Die Verteilung zeigt eine deutliche Ungleichverteilung, die 

größten Heizungsanlagen im Quartier werden mit Heizöl betrieben. Dies betrifft vor allem die Mehrfa-

milienhäuser in Guthmannshausen. Hier kann und sollten im Rahmen des ESM, der Umsetzungsphase 

dieses Konzepts, dringend andere umweltfreundlichere Lösungen evaluiert werden. 

Dies gilt nicht weniger für die anderen Wohnhäuser im Quartier. Abbildung 28 und Abbildung 29 zeigen 

die Verteilung der Anlagen nach Altersklassen. In beiden Ortsteilen gibt es derzeit einen erheblichen 

Anteil an Anlagen über 20 Jahre, in Guthmannshausen macht diese Gruppe sogar über die Hälfte aus. 

Hier lohnt sich immer eine Evaluation von Alternativen und die Inanspruchnahme von Förderprogram-

men zur energetischen Sanierung. 
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Abbildung 26: Summe installierter Heizungsanlagen in Mannstedt, aufgeschlüsselt nach Energieträger (DSK, eigene Darstellung) 

 
Abbildung 27: : Summe installierter Heizungsanlagen in Guthmannshausen, aufgeschlüsselt nach Energieträger (DSK, eigene 
Darstellung) 
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Abbildung 28: Feuerungsanlagen aufgeschlüsselt nach Anlagenalter in Mannstedt, exklusive Stromheizungen (DSK, eigene Dar-
stellung) 

 
Abbildung 29: Feuerungsanlagen aufgeschlüsselt nach Anlagenalter in Guthmannshausent, exklusive Stromheizungen (DSK, ei-
gene Darstellung) 

Auf Grundlage der erhobenen Daten der Gebäude und der Feuerungsanlagen lassen sich nun gezielte 

Aussagen zur Energie- und Treibhausgasbilanz treffen. Die Energiebilanz wird sowohl als Endenergie 

als auch als Primärenergie ausgewiesen. Für den Sektor Verkehr wird der Energieverbrauch getrennt 

nach anfallendem Verbrauch im Quartier (intern, Territorialprinzip) und außerhalb des Quartiers (ex-

tern, Verursacherprinzip).
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Abbildung 30: Endenergiebilanz Mannstedt (DSK, eigene Darstellung)          Abbildung 31: Endenergiebilanz  Guthmannshausen (DSK, eigene Darstellung) 
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Wie Abbildung 30 und           Abbildung 31 zeigen, liegt der größte Endenergieverbrauch 

der einzelnen Sektoren in der Heizenergie für die Wohnnutzung. Der jeweils zweitgrößte Posten ist der 

Mobilität zuzuordnen, insbesondere die Fahrten außerhalb der Ortsteile. Dies ist in von Wohnnutzung 

dominierten Quartieren die Regel, besonders dann, wenn wie hier der ÖPNV ungenügend ausgebaut 

ist. Die Wege ins Grundversorgungszentrum Buttstädt, zur Arbeit oder in benachbarte Ortschaften 

werden nach wie vor bevorzugt mit dem Auto bewältigt. Die Betrachtung des Verkehrssektors hat er-

heblichen Einfluss auf die prozentualen Anteile am Gesamtverbrauch. 

Betrachtet man den Verkehr nach dem Verursacherprinzip machen die Strom- und Wärmeverbräuche 

von Gewerbe und Kommune in Guthmannshausen 3,4% aus. Die Haushalte verbrauchen durch die Hei-

zenergie allein 49,7% der gesamten Endenergie pro Jahr, der Haushaltsstrom nochmal 14%. Und der 

Verkehr nach dem Verursacherprinzip verbraucht 32,1% der gesamten Endenergie im Ortsteil Guth-

mannshausen. 

Betrachtet man den Verkehr nach dem Territorialprinzip wird der Anteil des externen Verkehrs aus der 

Bilanzierung entfernt, es verbleiben die 92,19 MWh/a interner Verkehrsanteil. Der Kombinierte Ver-

brauch von Strom und Wärme, welche in Gewerbe und kommunalen Gebäuden anfallen, machen in 

dieser Betrachtung 5,1% des Gesamtverbrauchs aus, der interne Verkehr liegt bei 1,2%, der Haushalts-

strom 20,6% und die Haushaltsheizenergie macht die restlichen 73,2% des Gesamtverbrauchs aus. Ta-

belle 3 zeigt, dass Mannstedt nur leicht davon abweichende Anteile bei der gleichen Betrachtungswei-

sen ergibt. Aus der prinzipiell sehr ähnlichen Beschaffenheit der Ortsteile ist dies auch nur folgerichtig. 

 
Tabelle 3: Endenergieverbrauch und Anteile nach Sektoren (DSK, eigene Darstellung) 

    Guthmannshausen Mannstedt 

    

Endener-
gie 
[MWh/a] 

Verkehr Ver-
ursacherprin-
zip 

Verkehr Ter-
ritorialprinzip 

Endener-
gie 
[MWh/a] 

Verkehr Ver-
ursacherprin-
zip 

Verkehr 
Territorial-
prinzip 

Kommune Strom 38,32 0,3% 0,5% 38,32 0,7% 1,1% 

  Wärme 19,46 0,2% 0,3% 19,58 0,4% 0,5% 

Gewerbe Strom 37,18 0,3% 0,5% 32,70 0,6% 0,9% 

  Wärme 290,55 2,6% 3,8% 14,49 0,3% 0,4% 

Haushalte Strom 1590,90 14,0% 20,6% 647,31 11,8% 17,8% 

  Wärme 5645,90 49,7% 73,2% 2864,30 52,2% 78,7% 

Verkehr extern 3654,34 32,1% - 1850,22 33,7% - 

  intern 92,19 0,8% 1,2% 23,05 0,4% 0,6% 

Summe   11368,85     5489,97     

 

Um die Gewichtung der Endenergieverbräuche zu betonen werden diese hier nochmals nach Nut-

zungssektor und Energieform aufgeschlüsselt grafisch dargestellt: 
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Abbildung 32: Endenergieverbrauch nach Energieform und Sektoren Mannstedt (DSK, eigene Darstellung) 

 

 
Abbildung 33: Endenergieverbräuche nach Energieform und Sektoren (eigene Darstellung, DSK) 

Es wird deutlich, dass im Untersuchungsgebiet die Haushalte für die überwiegende Mehrheit des Energiever-

brauchs verantwortlich sind und in diesen wiederum die Heizenergie die markanteste Größe darstellt. Dies ist also 
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der Bereich, in dem Veränderungen zu den größten Effekten führen. Besonders auffällig ist, dass innerhalb der 

Haushalte nicht nur die Heizenergie den Löwenanteil des Verbrauchs ausmacht, sondern auch, dass dieser Sektor 

signifikante Potenziale für Effizienzsteigerungen und die Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs bietet. Die 

Daten legen nahe, dass durch die Implementierung moderner Heizsysteme, die Verbesserung der Gebäudeisolie-

rung und die Förderung energiebewussten Verhaltens erhebliche Einsparungen erzielt werden könnten. Darüber 

hinaus unterstreicht die Analyse die Bedeutung der Aufklärung der Bürger über Energieeffizienzmaßnahmen sowie 

die Notwendigkeit, in erneuerbare Energiequellen zu investieren, um eine nachhaltigere Energieversorgung der 

Haushalte zu gewährleisten. Angesichts der Tatsache, dass die Heizenergie einen solch entscheidenden Faktor im 

Energieverbrauch der Kommune darstellt, sollten, im Angesicht der Einstellung von KfW 432, zielgerichtete Pro-

gramme und Initiativen entwickelt werden, die darauf abzielen, den Energieverbrauch in diesem Bereich zu opti-

mieren und langfristig auf ein umweltfreundlicheres Niveau zu bringen. 

Zur Betrachtung der Primärenergieverbräuche der beiden Ortsteile werden die Anteile an installierter Heizleistung 

entsprechend der Abbildung 26 und Abbildung 27 auf die summierten Heizenergiebedarfe nach Abbildung 30 und 

31 angewendet und mit dem Primärenergiefaktor nach Tabelle 1 multipliziert. Für den kumulierten Strombedarf, 

Diesel und Benzin werden die Primärenergiefaktoren auf die ermittelten Verbräuche angewandt.  
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Abbildung 35: Primärenergiebilanz Mannstedt (eigene Darstellung, DSK) 
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Abbildung 34: Primärenergiebilanz Guthmannshausen (eigene Darstellung DSK 
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Es ist zu sehen, dass die Primärenergie, also die Endenergie plus die benötigte Energie, um diese zur Verfügung zu 

stellen, in Summe in Guthmannshausen höher liegt als die Endenergie. In Mannstedt ist dies nicht so, die Werte 

sind nahezu gleich. In Mannstedt gibt es einen ungleich höheren Anteil an Holzpellet-Heizungen. Holzpellets, also 

Biomasseheizungen, haben einen Primärenergiefaktor von 0,2. Bei einem, wie hier, vier Prozentpunkte höherem 

Anteil an solchen Heizungen als in Guthmannshausen reicht dies aus, um die Primärenergie nahezu gleich der 

Endenergie zu bringen, sogar leicht darunter mit einer Differenz von ca. 15,5 MWh/a. 

Diese Beobachtung unterstreicht die Effizienz von Biomasseheizungen hinsichtlich der Nutzung erneuerbarer Ener-

giequellen. Der geringe Primärenergiefaktor von Holzpellets spiegelt deren nachhaltige Gewinnung und geringe 

Umwandlungsverluste wider. In Gegensatz dazu zeigt sich in Guthmannshausen ein anderes Bild. Dort basiert die 

Heizenergieversorgung stärker auf konventionellen Energiequellen, 51% der Heizungsleistung wird aus Heizöl ge-

speist, mit höheren Primärenergiefaktoren, was zu einer größeren Diskrepanz zwischen Primär- und Endenergie 

führt. Dies hebt die Notwendigkeit hervor, erneuerbare Energiequellen stärker in den Fokus zu rücken, um nicht 

nur die Energieeffizienz zu verbessern, sondern auch, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und den ökologischen 

Fußabdruck der Gemeinden zu verringern. 

Um unsere Betrachtungen zu vervollständigen und einen ganzheitlichen Blick auf die Umweltthematik zu werfen, 

soll abschließend die CO2-Bilanz beleuchtet werden, um aufzuzeigen, welche Handlungspotenziale bestehen, um 

den ökologischen Fußabdruck zu verringern. 
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Abbildung 36: CO2-Bilanz Guthmannshausen (eigene Darstellung DSK) 

 

 
Abbildung 37: CO2-Bilanz Mannstedt (eigene Darstellung, DSK)  
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Der hohe CO2-Emissionsfaktor des aktuellen deutschen Strommixes verschiebt die Gewichtung bei der Betrach-

tung der CO2-Bilanzierung. Während Wärme zwar nach wie vor den größten Teil der CO2-Emissionen ausmachen, 

wird durch den Haushaltsstrom ebenfalls viel CO2 emittiert, anteilig am gesamten CO2-Ausstoß nahezu gleichviel. 

Im Sinne der klimaneutralität kommt beiden Sektoren also gleichviel Bedeutung zu. Es ist allerdings zu erwarten, 

dass der deutsche Strommix, in der Vergangenheit noch mit viel Kohle- und Gaskraftwerken unterlegt, in den Jah-

ren bis 2045 einen starken Wandel erfahren wird. Dies ist schon der Fall. Laut Umweltbundesamt hat der Anteil an 

erneuerbaren Energien im Jahr 2023 bereits 51,8% betragen13. Dies ist in den geltenden Emissionsfaktoren noch 

nicht widergespielt. Dazu kommt, dass der Stromverbrauch in den Haushalten nur geringfügig gesenkt werden 

kann, dazu mehr in Kapitel 8. 

Wenn man also auf Grundlage der CO2-Bilanz Entscheidungen treffen möchte, darf dieser Umstand nicht verges-

sen werden. Der Anteil erneuerbarer Energien in denSektoren Wärme und Verkehr ist deutlich geringer bei 18,8% 

und respektive 7,3%, bedingt durch die langsame Elektrifizierung im Verkehr. Nach wie vor gilt also, Investitionen 

im privaten Bereich sollten der energgetischen Sanierung der Wohnhäuser und dem Austausch der alten fossilen 

Heizsysteme dienen. Hier kann pro investiertem Euro der größte langfristige Effekt erzielt werden. 

 Szenarienbildung 

Die Entwicklung und Analyse von Sanierungs- und Versorgungsszenarien ist ein entscheidender Schritt, um die 

Herausforderungen des Klimawandels und die Notwendigkeit der Reduzierung von CO2-Emissionen in Angriff zu 

nehmen. Insbesondere im Gebäudesektor, der in vielen Ländern für einen erheblichen Teil der Energieverbrauchs 

und der damit verbundenen CO2-Emissionen verantwortlich ist, bietet die Sanierung von Bestandsgebäuden ein 

enormes Potential zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Senkung des CO2-Ausstoßes. Diese Szenarienbil-

dung ermöglicht es, verschiedene Strategien und Maßnahmenbündel zu bewerten und zu vergleichen, um die 

wirksamsten Ansätze zur Erreichung der Klimaziele zu identifizieren. 

7.1. Sanierungsszenarien 

Im Rahmen der Sanierungsszenarien werden unterschiedliche Raten der Gebäudesanierung betrachtet. Auf 

Grundlage von berechneten Wärmebedarfskennwerten der einzelnen Gebäude wird für die Sanierungsbedürfti-

gen Gebäude (Stand 2023) ein durchschnittlicher Kennwert und die gesamte sanierungsbedürftige Fläche ermit-

telt. Die Sanierungsrate und der Zielkennwert für saniete Gebäude von 75 kWh / m2*a bilden dann die Grundlage 

für den Effekt, welche die Sanierung auf den gesamten Wärmebedarf des Untersuchungsgebietes hat.  

Nachdem die verschiedenen Sanierungsraten analysiert wurden, richtet sich der Blick auf die Versorgungsszena-

rien. Hierbei werden Wege aufgezeigt, wie der verbleibende Wärmebedarf der Gebäude nachhaltig und möglichst 

CO2-neutral gedeckt werden kann. Zu den betrachteten Optionen gehören der Einsatz erneuerbarer Energien, wie 

Solarenergie, Windenergie und Biomasse, die Integration innovativer Technologien zur Energieerzeugung und -

speicherung, sowie die Möglichkeit einer zentralen Wärmeversorgung. Darüber hinaus spielen auch Aspekte des 

Nutzerverhaltens und der digitalen Steuerung von Energieflüssen eine wichtige Rolle, um eine effiziente und fle-

xible Anpassung an den tatsächlichen Energiebedarf zu ermöglichen. 

                                                           
13 https://www.umweltbundesamt.de/themen/erneuerbare-energien-nehmen-2023-weiter-fahrt-auf 
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Es sollen im folgenden verschiedene Sanierungsraten für die Ortsteile Guthmannshausen und Mannstedt 

betrachtet werden. Es ist wichtig, beide Ortschaften zu betrachten, da es in der baulichen Gestaltung und in den 

Gebäudetypen durchas relevante Unterschiede gibt, eine pauschale Aussage über beide Ortschaften lässt sich 

nicht aus der Betrachtung von nur einem Ortsteil ableiten. 

Hierzu werden anhand der aufgenommenen Daten die Gebäude identifiziert, die vor 2003 gebaut wurden, teil- 

oder unsaniert sind und als Wohngebäude dienen. Anhand der Grundfläche und der Geschossigkeit sowie eines 

Korrekturfaktors, der Innenwände und unbeheizte Gebäudeteile (Flure, Abstellkammern) pauschal berücksichtigt, 

wird die gesamte sanierungsbedürftige Wohnfläche ermittelt. Anhand der Baualtersklassen und des Sani-

erungsstandes kann jedem Gebäude ein Wärmebedarfskennwert zugeordnet werden. Für die vorliegende 

Betrachtung wurde dieser über die sanierungsbedürftigen Gebäude gemittelt. Dieser Wert liegt in Guthmannshau-

sen bei 159,44 kWh/m2*a und in Mannstedt bei 161,81 kWh/m2*a. Der Unterschied deutet auf durchschnittlich 

etwas neuere oder anteilig mehr teilsanierte Gebäude in Guthmannshausen. Mit der Fläche und dem Kennwert 

kann nun der kumulierte Wärmeenergiebedarf Stand 2023 ermittelt werden. 

Für Gebäude, die in oder nach 2003 errichtet wurden wird angenommen, dass sie den damaligen ENEV, heute 

GEG, erfüllen und daher nach wie vor in einem sehr guten energetischen Zustand sind. Für diese Gebäude wird 

eine Modernisierung der Heizungssysteme im Zeitraum 2024 bis 2045 angenommen. Dies hat auf die Sani-

erungsszenarien keinen Einfluss, der Wärmebedarf der Gebäude bleibt gleich, hat aber durchaus Auswirkungen 

auf die Versorgungsszenarien, welche im Anschluss folgen. 

Für die Sanierungsszenarien werden nun verschiedene Sanierungsraten angelegt und die Auswirkungen auf den 

Wärmebedarf der sanierungsbedürftigen Fläche über die Jahre bis 2045 verglichen. Für die sanierte Fläche wird 

ein Zielbedarfskennwert von 75 kWh/m2*a zu Grunde gelegt. Dies würde alle sanierten Gebäude auf die Gebäu-

deeffizienzklasse C heben, von vorher durschschnittlich E bis F (vgl. Kapitel 8.1.1). 

Die angelegten Sanierungsraten sind in Szenario 1 1%, die aktuelle Sanierungsrate im deutschlandweiten 

Durchschnitt, Szenario 2 mit 2%, der angestrebten Sanierungsrate und Szenario 3 mit 4,6%, die benötigte Sani-

erungsrate um bis 2045 alle sanierungsbedürftigen Gebäude vollständig zu sanieren. 

Die Ausgangswerte für den Wärmebedarf der sanierungsbedürftigen Fläche beträgt für 2023: 

- Mannstedt:   2.919.677,51 kWh/a 

- Guthmannshausen:  3.182.671,34 kWh/a 

Die geringen Unterschiede hier bestätigen die frühere Vermutung, dass es in Guthmannshausen anteilig mehr 

neue Gebäude gibt, welche nicht sanierungsbedürftig sind. 
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Abbildung 38: Sanierungsszenarios bis 2045 Mannstedt (eigene Darstellung, DSK) 

 
Abbildung 39: Sanierungsszenarien Guthmannshausen (eigene Darstellung, DSK) 

Tabelle 4: Ergebnisse Sanierungsszenarien Guthmannshausen und Mannstedt (eigene Berechnungen, DSK) 

Ergebnisse in 2045 

[kWh/a] 

Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 

Mannstedt 2.649.507,71 2.379.337,68 1.676.896,23 

Guthmannshausen 2.907.514,34 2.632.357,35 1.916.949,75 

Eine Sanierungsrate von 4,6% anzunehmen ist allerdings unrealistisch, es wird daher für die folgenden Versor-

gungsszenarien mit einer Sanierungsrate von 2% vorgegangen.  
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7.2. Versorgungsszenarien 

Der verbliebene Wärmebedarf in den Orten muss nun zukunftsorieniert und GEG gerecht gedeckt werden. Es wer-

den also Versorgungsszenarien zu Grunde gelegt, wo Teile des Heizenergiebedarfs mit verschiedenen Wärmequel-

len versorgt werden. In einem ersten Szenario werden 2/3 der nun sanierten Gebäude mit Wärmepumpen ver-

sorgt, 25% mit Biomasseheizungen und die verbliebenen 8% mit Solarthermieanlagen. Solarthermieanlagen wer-

den hier immer nur als Unterstützung für die eigentliche Hauptheizung eingesetzt, nie als alleinige Wärmequelle. 

Bei einem zu Grunde liegenden Sanierungsszenario 2, wie oben beschrieben, müssen also 2.379.337,68 kWh/a in 

Mannstedt und 2.632.357,35 kWh/a in Guthmannshausen auf diese Weise versorgt werden. Hinzu kommt der 

Wärmebedarf der bis 2045 noch nicht sanierten Gebäude, solche die seit 2003 gebaut wurden. Es wird angenom-

men, dass diese Gebäude erst nach 2045 grundlegend sanierungsbedürftig sind und bis dahin lediglich die Hei-

zungsanlage gegen eine moderne GEG-konforme Anlage ausgetauscht wird. Hier ist die Annahme, dass 50% des 

Bedarfs mit Biomasse, 40% mit Wärmepumpen und 10% mit Solarthermieanlagen gedeckt werden. Die entspre-

chenden Bedarfe für Guthmannshausen sind 202.430,22 kWh/a und für Mannstedt hat die Datenaufnahme kein 

Wohnhaus ergeben, das den Kriterien entspricht. In Versorgungsszenario 1 ergibt dies: 

 
Tabelle 5: Versorgungsszenario 1 (eigene Berechnungen, DSK) 

 Mannstedt Guthmannshausen 

 Heizenergie [kWh/a] CO2-Emission [t/a] Heizenergie [kWh/a] CO2-Emission [t/a] 

Wärmepumpe 1.586.225,24 23,69 1.835.876,99 27,42 

Biomasse 594.834,47 11,90 759.304,45 15,19 

Solarthermie 198.278,16 0 239.606,13 0 

 

Im zweiten Versorgungsszenario soll nun ein Nahwärmenetz integriert werden. Auf Grundlage der Wärmelinien-

dichte (siehe Abbildung 75 und Abbildung 76) und den Maßgaben der Wirtschaftlichkeit bei einer angenommenen 

Anschlussquote von 75% würde das Nahwärmenetz in Guthmannshausen und Mannstedt wie folgt beschaffen 

sein:  
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Abbildung 40: simuliertes Nahwärmenetz Guthmannshausen (eigene Berechnungen, DSK) 

 
Abbildung 41: simuliertes Nahwärmenetz Mannstedt (eigene Berechnungen DSK) 

Mit diesen Netzen könnten vom gesamten verbleibenden Wärmebedarf in 2045 der Wohngebäude 46% oder 

1.312.873,32 kWh/a in Guthmannshausen gedeckt werden. Mannstedt könnte mit dem vorgeschlagenen Netz 

50,5% oder 1.201.377,72 kWh/a. Für die Bewertung der entstehenden CO2-Emissionen wird hierfür das Wärme-

netz ein Modell angenommen, welches bereits an mehreren Standorten umgesetzt wird. Wärmequelle ist eine 

Großwärmepumpe, idealerweise mit Geothermie, welche ihren Betriebsstrom aus dem nahegelegenen Windpark 

bei Olbersleben direkt bezieht. Die Wärmepumpe wird mit einer Jahresarbeitszahl von 3 angenommen, also für 

jede Kilowattstunde Strom, die eingesetzt wird, werden 3 Kilowattstunden Wärme erzeugt. 



 

DSK / Seite 53 

Integriertes energetisches Quartierskonzept Gemeinden Guthmannshausen Mannstedt 

Vorgeschlagen wird, eine Direktleitung zum Windpark zu legen und den Strom direkt von dort zu beziehen. Dies 

ermöglicht dem Windparkbetreiber seinen Strom direkt und zu einem festen Preis an die Betreiber des Wärme-

netzes zu verkaufen, beispielsweise zu 6ct/kWh. Dies wäre ein höherer Preis als der Windstrom am SPOT Markt 

erzielen würde und gleichzeitig ein sehr viel niedrigerer Preis als der Wärmepumpenbetreiber für Netzstrom aus-

geben würde. Um der durchaus lückenbehafteten Verfügbarkeit von Windstrom Rechnung zu tragen, wird eine 

realistische Verfügbarkeit von Windstrom von 67% angenommen, für den Rest des Jahres müsste Netzstrom be-

zogen werden. Die 67% Windenergie haben einen Emissionsfaktor von 0. Für die CO2-Emissionen des restlichen 

Drittels wird also der oben beschriebene Strommix von 2045 angenommen, welcher laut dem Bericht des Ariad-

neprojekts14 nur noch 8% des heutigen CO2-Emissionsfaktors aufweisen wird, vor allem bedingt durch den Kohle-

ausstieg und dem beschleunigten Ausbaus von erneuerbaren Energien. 

In die obige Betrachtung eingepflegt und ebenfalls auf Mannstedt angewandt ergibt dies folgendes Versorgungs-

szenario 2: 

 
Tabelle 6: Versorgungsszenario 2 (eigene Berechnungen, DSK) 

 Mannstedt Guthmannshausen 

 Wärmebedarf [kWh/a] CO2-Emissionen [t/a] Wärmebedarf [kWh/a] CO2-Emissionen [t/a] 

Wärmepumpe 856.561,63 12,79 1.028.620,73 15,36 

Biomasse 321.210,61 6,42 456.583,35 9,13 

Solarthermie 107.070,20 0 138.699,10 0 

Nahwärmenetz 1.094.495 5,39 1.304.002,28 6,43 

 

In diesem Szenario wird ein erheblicher Teil der Bewohner ihre Wärme durch ein jeweiliges Nahwärmenetz erhal-

ten und somit Ihren CO2-Ausstoß gegenüber Versorgungsszenario 1 deutlich senken. Eine Gegenüberstellung der 

Ergebnisse findet am Ende des Kapitels statt. 

Nun soll zuletzt in einem dritten Szenario eine Wasserstofflösung untersucht werden. In diesem Falle würde allein 

die Abwärme eines industriellen Elektrolyseurs, also einer Anlage zur Wasserstoffumwandlung genutzt werden 

können. Ein Elektrolyseur, der über ein Jahr mit dem Strom aus vier On-Shore Windrädern betrieben wird, zum 

Beispiel durch eine wie oben vorgeschlagene Direktleitung zum Windpark bei Olbersleben, erzeugt genügend Ab-

wärme, nämlich 1.375.000 kWhtherm/a, um den Wärmebedarf des Nahwärmenetzes Guthmannshausen wie oben 

ausgelegt vollständig zu decken. Zusätzlich würden über diesen Zeitraum insgesamt 128 Tonnen Wasserstoff und 

1.024 Tonnen Sauerstoff erzeugt werden, welche dann anderweitig verwendet werden könnten15. 

Da in diesem Szenario der Nutzstrom des Elektrolyseurs aus regnerativen Energien stammt und der Netzbezug bei 

Flaute deutlich geringer ausfällt, da der erzeugte Wasserstoff als Energiespeicher verwendet werden kann, wird 

hier ein Netzbezug von 10% des eingesetzten Stroms angenommen, dies entspricht 678.000 kWhel/a. Diese Ausle-

gung würde auch für Mannstedt funktionieren, dort würde der Elektrolyseur vermutlich mit weniger Volllaststun-

den im Jahr laufen, weniger Wärmeenergie gebraucht wird. Die Auswirkungen auf die CO2-Emissionen zeigen sich 

nun im Unterschied in den CO2-Emissionen. 

 

 

                                                           
14 https://ariadneprojekt.de/publikation/deutschland-auf-dem-weg-zur-klimaneutralitat-2045-szenarienreport/ 
15 Auslegung über Elektrolyseur-Rechner der TH Köln, https://elektrolyserechner.web.th-koeln.de/ 
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Tabelle 7:Versorgungsszenario 3 mit Wasserstoff (eigene Berechnungen, DSK) 

 Mannstedt Guthmannshausen 

 Wärmebedarf [kWh/a] CO2-Emissionen [t/a] Wärmebedarf [kWh/a] CO2-Emissionen [t/a] 

Wärmepumpe 856.561,63 12,79 1.028.620,73 15,36 

Biomasse 321.210,61 6,42 456.583,35 9,13 

Solarthermie 107.070,20 0 138.699,10 0 

Nahwärmenetz 1.094.495 25,49 1.304.002,28 30,37 

 

Es wird schnell offensichtlich, dass eine Wasserstofflösung ohne vollständigen Bezug von regenerativer Energie 

keinen positiven Einfluss auf die CO2-Bilanz hat. An dieser Stelle wird schon der sehr kleine Emissionsfaktor von 

Netzstrom von 2045 angenommen, allerdings ist die Elektrolyse ein äußerst energieintensiver Vorgang. Um dies 

sowohl wirtschaftlich als auch energetisch und klimaschutztechnisch attraktiv zu machen, müssten zusätzliche re-

generative Energien erschlossen werden. Möglichkeiten wären zum Beispiel lokale Partnerschaften wie mit den 

Agrargenossenschaften, welche im Rahmen einer Bürgerveranstaltung Interesse an einer Energiepartnerschaft ge-

zeigt hatten, oder mit einer Bürgerenergiegenossenschaft, welche aus privaten Solaranlagen Strom zur Verfügung 

stellen könnte. Oder es müsste in zusätzliche Stromspeicher investiert werden, um überschüssige Energie für Flau-

tenmomente vorhalten zu können und so keinen Netzstrom beziehen zu müssen. 

 

 
Abbildung 42: Vergleich Versorgungsszenarien CO2-Emission 

Wie man sehen kann würde der Aufbau und Betrieb eines lokalen Nahwärmenetzes in beiden Kommu-

nen im Rahmen dieser Szenarien den größten Effekt auf dem Weg zur Klimaneutralität haben. Das 

Wasserstoffszenario (Szenario 3) fällt in dieser Hinsicht hinter den anderen Anwendungsfällen zurück, 

wie schon beschrieben auf Grund des anteiligen Netzstrombezuges. Rein wirtschaftlich könnte sich 

dieses Szenrio allerdings lohnen, hierzu müssten vertiefende Untersuchungen angestellt werden. 
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 Schritte zur Zielerreichung 

In diesem Kapitel sollen die Potenziale zur Verringerung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen 

in unterschiedlichen Bereichen betrachtet werden. Die Einsparpotenziale können auf diverse Weise erreicht wer-

ŘŜƴΣ ƭŀǎǎŜƴ ǎƛŎƘ ŀōŜǊ ǇǊƛƴȊƛǇƛŜƭƭ ŀƭǎ α¢ǊƛŀŘŜά ŘŀǊǎǘŜƭƭŜƴΣ ǿƻōŜƛ ŘŜǊ {ǘŜƭƭŜƴǿŜǊǘ ŜƛƴȊŜƭƴŜǊ 9ƭŜƳŜƴǘŜ ƧŜ ƴŀŎƘ !ƴǿŜƴπ

dungsfall unterschiedlich ausfallen kann:  

 

- Maßnahmen, die zur effizienteren Energienutzung beitragen 

- Maßnahmen, die klimaschädliche durch nachhaltige Energieträger ersetzen 

- Optimierung des Nutzerverhaltens 

 

Am Beispiel eines Gebäudes lässt sich festhalten, dass die Steigerung der Effizienz der Energienutzung durch die 

Verbesserung der Dämmeigenschaften (Verringerung des Wärmedurchlaufkoefizienten) der Gebäudehülle sowie 

der Effizienz des Wärmesystems erreicht werden kann. Der trotz der Sanierung des Gebäudes noch verbleibende 

Energiebedarf sollte dann durch die Nutzung einer nahhaltigen Wärmequelle möglichst klimafreundlich gestaltet 

werden. Ohne die Anpassung des Nutzerverhaltens lassen sich die Potenziale der zuvor durchgeführten Maßnah-

men nicht im vollen Umfang nutzen. Denn selbst ein sehr gut gedämmtes Gebäude bedarf viel Energie, wenn das 

Lüftungsverhalten falsch ist oder die Einstellungen des Heizungssstems ineffizient sind. Festzuhalten ist, dass selbst 

beim Einsatz klimafreundlicher Energieträger das Nutzerverhalten wichtig ist. Es sind nicht nur die privat anfallen-

den Kosten der Energieversorgung, sondern auch der Aspekt der Verfügbarkeit, die effizientes Verhalten erfor-

dern. 

8.1. Energieeinsparpotenziale durch Gebäudesanierung 

8.1.1. Ausgewählte regulatorische Bestimmung 

Neben der nachhaltigen Gestaltung der Energieversorgung, stellt die Minimierung des Energiebedarfs den wesent-

lichen Baustein der energiepolitischen Gesamtstrategie für den Wärmesektor dar. Hierbei kommt der energeti-

schen Qualität der Gebäudehülle eine herausragende Rolle zu. Zumal der Einsatz einzelner Technologien ς insbe-

sondere Wärmepumpen - ohne eine entsprechende Ertüchtigung der Gebäudehülle zu hohen Einbußen bei der 

Effizienz der Anlagentechnik führen würde.  

 

Zur generellen Einschätzung der energetischen Qualität eines Gebäudes wurde in der EnEV 2014 eine Klassifizie-

rung eingeführt. Diese wurde auch in das Gebäudeenergiegesetz (Anlage 10) übernommen. Die Klassifizierung be-

zieht die Wärmeerzeugung ein und lässt somit nur beschränkt Aussagen über Anforderungen oder die tatsächliche 

Qualität der Gebäudehülle zu. 
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Abbildung 43: Energieeffizienzklassifizierung von Wohngebäuden nach GEG 

Zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen erfolgt zuerst eine kurze Begriffsdefinition. Der zu errei-

chende Energiestandard einzelner Bauteile nach deren Sanierung wird auf Grundlage des sogenannten U-Werts 

(Wärmedurchgangskoeffizient) definiert. Der U-Wert ist ein Maß für die Wärmeverluste eines Baustoffs oder ein-

zelner Bauteile wie Dach, Fassade, Fenster oder Kellerdecke. Der Wert gibt die Höhe der durchgeleiteten Wärme-

leistung bei einer Temperaturdifferenz von einem Grad Celsius über einen Quadratmeter eines Bauteils an. Der U-

Wert wird von der Stärke/Dicke des Bauteils und der Wärmeleitfähigkeit des Materials bestimmt. Je kleiner der U-

Wert, desto besser die Dämmeigenschaften. Die Einheit des U-Werts ist W/(m²K).16. 

 

Prinzipiell lassen sich aus der zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Konzeptes geltenden Gesetzgebung 

keine Pflichten zur energetischen Sanierung der Gebäudehülle von Bestandsgebäuden ableiten. Es bestehen ledig-

lich Teilanforderungen für einzelne Bauteile bzw. Versorgungsanlagen. Das GEG übernahm hier die zuvor bereits 

in der EnEV 2014 oder anderen Vorschriften vorgesehenen Nachrüstpflichten: 

 

¶ Dämmungpflicht für bestimmte bislang ungedämmte oberste Geschossdecken oder das darüber liegen-

den Dach (§ 47 GEG) 

¶ Dämmungpflicht für bislang ungedämmte Warmwasser- und Heizungsleitungen sowie deren Armaturen 

in unbeheizten Räumen (§ 71 GEG) 

¶ Stilllegung von mit flüssigen und gasförmigen Brennstoffen beschickten Heizkesseln, die älter als 30 Jahre 

sind (§ 72 GEG). Diese Vorschrift ist im GEG unter bestimmten Randbedingungen verbunden mit einem 

Verbot, ab 2026 Öl-Heizkessel und fossile Festbrennstoffkessel (z. B. als Ersatz für stillgelegte Kessel) in 

Betrieb zu nehmen. Ausgenommen sind jedoch Niedertemperatur-Heizkessel, Brennwertkessel und Heiz-

kessel kleiner 4 kW oder größer 400 kW. 

¶ §61 bis 63 sowie 66 GEG sehen zudem Nachrüstpflichten für Regeleinrichtungen bei Heizungs- und Warm-

wasseranlagen sowie bei Klimaanlagen vor 

                                                           
16 D.h. ein Wert von 0,20 W/(m2K) bedeutet, dass bei einem Temperaturunterschied von 1°C zwischen Außen- und Innenluft, 
der Wärmedurchgang über 1 m2 des entsprechenden Bauteils 0,2 W beträgt. Bei einem Temperaturunterschied von 20 °C (In-
nen 20°C Außentemperatur 0°C) beträgt der Wärmedurchgang/Wärmeverlust 4 W. In 1 Stunde gehen also 4 Wh Wärme pro 
m2 Bauteilfläche verloren. Der Wert muss durch eine entsprechende Heizleistung kompensiert werden. Vereinfacht dargestellt: 
die Summe aller Verluste des Gebäudes abzüglich möglicher Gewinne (Sonneneinstrahlung durch Fenster, Wärmeabgabe der 
Personen usw.) definiert die Anforderungen an die Leistung der Heizungsanlage, die zugleich klimazonenabhängige Tiefswerte 
für Wintertemperaturen abdecken muss (oft -14°C). 
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Die Dämmpflicht für die ungedämmte oberste Geschossdecke in Bestandsgebäuden gilt nur dann, wenn alle fol-

genden Bedingungen erfüllt sind: das Bestandsgebäude wird beheizt, wird jährlich mindestens vier Monate lang 

beheizt, wird auf mindestens 19 °C beheizt. Zugleich muss die oberste Decke über den beheizten Räumen an den 

unbeheizten Dachraum angrenzen, zugänglich sein und NICHT die Mindestanforderungen an den baulichen Wär-

meschutz gemäß der Baunorm DIN 4108-2: 2013-02 erfüllen (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden, 

Teil 2 Mindestanforderungen an den Wärmeschutz). Dies entspricht 0,91 W/(m2K) 

 

Wenn diese Bedingungen alle zutreffen, mussten die Gebäudeeigentümer die Decken ihres Gebäudes bereits bis 

Ende des Jahres 2015 wie von der EnEV gefordert, dämmen. Das GEG schreibt hierzu analog zur EnEV einen U-

Wert von 0,24 W/(m²K) vor. Wer diese Pflicht nicht erfüllt, dem drohen bis zu 50.000 Euro Bußgeld. 

 

Nach § 47 Absatz 2 gilt die Dämmpflicht bei Ausführung als Dämmung in Deckenzwischenräumen (z. B. bei Holz-

balkendecken) auch als erfüllt, wenn Dämmschichtdicke mit einer Wärmeleitfähigkeit von höchsten 0,035 W/m·K 

eingebaut wird. Im Falle der Ausführung durch Einblasen von Dämmstoff oder unter Verwendung von Dämmstof-

fen aus nachwachsenden Rohstoffen beträgt der Höchstwert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/m·K. 

 

Die vorgenannten Nachrüstungspflichten gelten auf Grund von § 47 Absatz 3 (oberste Geschossdecken) bzw. § 73 

(Rohrleitungsdämmung, Stilllegung von Heizkesseln) nicht für Ein- und Zweifamilienhäuser, bei denen eine der 

Wohnungen am Stichtag 1. Februar 2002 vom Eigentümer selbst bewohnt wurde. Im Falle eines Eigentümerwech-

sels nach dem Stichtag sind die Nachrüstungspflichten durch den neuen Eigentümer zu erfüllen; die Frist dafür 

beträgt 2 Jahre nach dem ersten Eigentumsübergang. Die Privilegierung betrifft nicht die Regelung zur Einschrän-

kung des Einbaus neuer Ölheizungen bzw. neuer Heizkessel für fossile Festbrennstoffe. 

 

Die vorgenannten Nachrüstpflichten enthalten jeweils besondere Befreiungsregelungen, bei denen anders als bei 

Befreiungen von sonstigen Vorschriften des GEG die Einbindung einer Genehmigungsbehörde nicht vorgesehen 

ist. Die Pflichten nach § 47 (oberste Geschossdecken) und § 71 (Rohrleitungsdämmung) sind nicht zu erfüllen, wenn 

die für die Nachrüstung erforderlichen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb ange-

messener Zeit erwirtschaftet werden können. Dasselbe gilt für die Pflicht, ab 2026 einen stillzulegenden Öl-Heiz-

kessel durch einen nicht mit Heizöl betriebenen Wärmeerzeuger zu ersetzen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuell geltenden Anforderungen an Nachrüstpflichten nicht sehr weit-

reichend und verhältnismäßig leicht zu erfüllen sind oder vergleichsweise großzügige Ausnahmeregelungen ent-

halten. Es zeichnet sich bereits ab, dass sich dies künftig ändern wird. Auf EU-Ebene wird aktuell die Reform der 

Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) verhandelt. Das EU-Parlament hat hierzu Mitte 

März strengere Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden beschlossen. Das EU-Parlament vertritt die 

IŀƭǘǳƴƎΣ Řŀǎǎ ŀƭƭŜ ²ƻƘƴƎŜōŅǳŘŜ ōƛǎ нлол ŘƛŜ 9ƴŜǊƎƛŜƪƭŀǎǎŜ α9ά ǳƴŘ ōƛǎ нлоо ǎƻƎŀǊ ŘƛŜ YƭŀǎǎŜ α5ά ŜǊǊŜƛŎƘŜƴ ǎƻƭƭǘŜƴ, 

wobei die Klassen auf einer Skala von "A" bis "G" angegeben werden. Die Klassifizierung muss dabei nicht der in 

Abbildung 43 entsprechen. Die Staaten sollen selbst festlegen, wie sie die Effizienzklassen einteilen. Die Pläne der 

EU geben nur vor, dass die Klasse "G" die 15 % der Gebäude eines Landes umfasst, die am ineffizientesten sind. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Konzeptes waren die Verhandlungen zwischen EU-Parlament und dem Rat 
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nicht abgeschlossen. Über die endgültige Ausgestaltung der Richtlinie und die daraus resultierenden Vorgaben 

kann hier also keine abschließende Aussage getroffen werden. 

8.1.2. Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle 

 

Obwohl keine Verpflichtung zur Sanierung von Bestandsgebäuden bestehen, werden im GEG gewisse Mindest-

standards für den Fall aufgestellt, wenn Bauteile ohnehin verändert oder modernisiert werden sollen. Dies gilt 

beispielsweise wenn der Putz einer Fassade erneuert wird oder die Fenster ausgetauscht werden. Soll das Haus 

nur neu gestrichen werden, greifen die Vorgaben nicht. Bei der Erneuerung von Bestandsbauten gibt es zwei Mög-

lichkeiten, die Anforderung aus dem GEG zu erfüllen: 

 

- .Ŝƛ ǳƳŦŀǎǎŜƴŘŜƴ aƻŘŜǊƴƛǎƛŜǊǳƴƎŜƴ ǿƛǊŘ  ǾŜǊƎƭŜƛŎƘōŀǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ bŜǳōŀǳ  ŜƛƴŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛǎŎƘŜ DŜǎŀƳǘπ

bilanzierung durchgeführt. In diesem Fall kann eine Bilanzierung nach dem Primärenergie- oder alternativ 

nach dem Treibhausgas-Verfahren erfolgen (letzteres muss von der Baubehörde genehmigt werden).  

- Beim Primärenergieverfahren darf der Bedarf an Primärenergie des sanierten Gebäudes höher 

bleiben als der eines entsprechenden Neubaus. Maximal sind ungefähr 155 Prozent mehr er-

laubt.  

- Beim Treibhausgasverfahren dürfen die Emissionen maximal die gleiche Höhe wie bei einem ver-

gleichbaren Neubau erreichen. Der Energiebedarf des sanierten Gebäudes darf aber höher aus-

fallen: Maximal sind etwa 85 Prozent mehr erlaubt. 

- Bauteilverfahren - erfolgen nur einzelne Teilsanierungen (zum Beispiel Dämmung der Fassade) oder wer-

den lediglich Bauteile erneuert (etwa Austausch der Fenster), gibt das GEG bestimmte Anforderungs- bzw. 

Grenzwerte an den Wärmedurchgangskoeffizienten ausschließlich des erneuerten Bauteils vor (Tabelle 

8). 

 

In Tabelle 8 werden zum einen die Mindestanforderungen an die U-Werte einzelner Bauteile entsprechend Anlage 

7 GEG dargestellt. Darüber hinaus sind Orientierungswerte für deren Erreichen aufgeführt. In der letzten Spalte 

sind Mindestanforderungen an einzelne Bauteile zum BEG-Förderprogramm aufgelistet, d.h. es handelt sich um 

Schwellwerte, die im Falle einer Förderung als Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle erfüllt werden müssen. 

 
Tabelle 8: Max. Wärmedurchgangskoeffiziente bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen17 

Bauteil Geforderter U-Wert Wohn-

gebäude Innentemperatu-

ren mind. 19°C 

Umsetzung  

(Orientierungswerte) 

Mindestanforderun-

gen BEG-Programm 

Außenwände 0,24 W/(m2K) Dämmung ca. 12-16 

cm 

0,20 W/(m2K) 

Einblasdämmung/Kerndämmung bei 
zweischaligem Mauerwerk 

  ˂ Җ лΣлор ²κόƳ ϊ Yύ 

                                                           
17 EnEV 2014/2016, Anlage 3; Verbraucherzentrale; Dena 2015 
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Außenwände mit Sichtfachwerk (Innen-
dämmung bei Fachwerkaußenwänden, 
Erneuerung der Ausfachungen) 

  0,65 W/(m2K) 

Außenwände bei Baudenkmalen und 
erhaltenswerter Bausubstanz 

  0,45 W/(m2K) 

Fenster, Fenstertüren 1,3 W/(m2K) 2-Scheiben-Wärme-

schutzverglasung 

0,95 W/(m2K) 

Fenster, Balkon- und Terrassentüren bei 
Baudenkmalen und bei besonders er-
haltenswerter Bausubstanz  

 1,4 W/(m2K) 

Fenster, Balkon- und Terrassentüren 
mit echten glasteilenden Sprossen bei 
Baudenkmalen und bei besonders er-
haltenswerter Bausubstanz  

 1,6 W/(m2K) 

Dachflächenfenster 1,4 W/(m2K) 1,0 W/(m2K) 

Vorhangfassaden 1,5 W/(m2K)  1,3 W/(m2K) 

Glasdächer 2,0 W/(m2K)  1,6 W/(m2K) 

Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfes-
ter mit Sonderverglasung 

2,0 W/(m2K)  1,3 W/(m2K) 

Sonderverglasung 1,6 W/(m2K)  1,1 W/(m2K) 

Außentür (Ersatz) 1,8 W/(m2K)  1,3 W/(m2K) 

Dachschrägen, Steildächer 0,24 W/(m2K) Dämmung ca. 14-18 

cm 

0,14 W/(m2K) 

Dachgauben 0,24 W/(m2K)  0,20 W/(m2K) 

Oberste Geschossdecken 0,24 W/(m2K)D Dämmung ca. 14-18 

cm 

0,14 W/(m2K) 

Dachflächen mit Abdichtung (Flachdä-
cher) 

0,20 W/(m2K) Dämmung ca. 16-20 

cm 

0,14 W/(m2K) 

Dachflächen bei Baudenkmalen und bei 
besonders erhaltenswerter Bausub-
stanz höchstmögliche Dämmstoffdicke 
(Flachdächer, Schrägdächer sowie dazu-
gehörige Kehlbalkenlagen, Dachgauben 
oder oberste Geschossdecken) 

  ˂ Җ лΣлпл ²κόƳ ϊ Yύ 

Wände gegen Erdreich oder unbeheizte 
Räume (mit Ausnahme von Dachräu-
men) sowie Decken  gegen Erdreich o-
der unbeheizte Räume 

0,30 W/(m2K) Dämmung ca. 10-14 

cm 

0,25 W/(m2K) 

Aufbau oder Erneuerung von Fußbo-
denaufbauten auf der beheizten Seite 

0,50 W/(m2K) Dämmung ca. 4-5 cm 0,25 W/(m2K) 

Decken nach unten an Außenluft 0,24 W/(m2K) Dämmung ca. 14-18 

cm 

0,20 W/(m2K) 
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Für die Gebäudehülle lassen sich auf Grundlage der Vorschläge des Institutes für Wohnen und Umwelt (IWU) Sa-

nierungsmaßnahmen und Ausführungshinweise ableiten, die in Tabelle 9 dargestellt werden. Dabei sind ästheti-

sche und wirtschaftliche Bedingungen zu beachten. Die erste Sanierungsvariante (SV GEG) stellt die Sanierung auf 

das gesetzliche Anforderungsniveau, also die Erfüllung der Mindestanforderungen des GEG an Sanierungen im 

Bestand dar. Die zweite Sanierungsvariante (SV Zukunftweisend) stellt eine anspruchsvolle zukunftsweisende Ge-

bäudesanierung dar, die bei einzelnen Bauteilen Anforderungen an Niedrigstenergieeffizienzhäuser entsprechen.  

 

Maßnahmen zur Verstärkung der bestehenden energetischen Qualität sollten ς um wirtschaftlich zu sein ς in Ver-

bindung mit ohnehin notwendigen Instandhaltungs- oder Kernsanierungsarbeiten an den Gebäuden durchgeführt 

werden. Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien kommen wiederholt zur Erkenntnis, dass energetisch an-

spruchsvollere Sanierungen des Gebäudebestandes nur dann als wirtschaftlich gesehen werden können, wenn die 

energetischen Maßnahmen zusammen mit bereits anstehenden Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

ausgeführt werden.18  
  

                                                           
18 Dena, 2010; Frauenhofer 2016 
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Tabelle 9 Hinweise zu energetischen Sanierungsmaßnahmen an einzelnen Bestandteilen der Gebäudehülle [IWU] 

Bauteil Anwendungsbereich Mögliche Komplikationen, zu beachtende Details, weitere Empfehlungen  U-Werte Dämmstärke 

(inkl. Holzanteil) 

SV GEG SV Zukunft 

Steildach 

 

 

 

 

bei Ausbau / Renovierung des 

Dachraums (raumseitige Er-

neuerung) bei Erneuerung der 

Dacheindeckung 

ü Höhe der vorhandenen Konstruktion meist nicht ausreichend für zukunftsfähige Dämmstandards, 

daher in der Regel Erhöhung des Querschnitts nötig  

ü Wärmebrücken (durchgehende Hölzer oder Hohlräume) vermeiden 

ü raumseitig dampfbremsende und luftdichte Ebene durch geeignete Folie, Pappe, o. ä. herstellen, 

dichte Anschlüsse an Durchdringungen, Außen- und Innenwände  

ü bei Erneuerung der Dacheindeckung zweite wasserführende Ebene zum Zweck der Regensicher-

heit vorsehen (Unterdeckung oder Unterdach); durch eine winddichte Verarbeitung kann dabei 

das Durchströmen der Dämmschicht mit Außenluft verhindert werden  

ü eine mögliche spätere Außenwanddämmung bei der Dachmodernisierung schon berücksichtigen 

(Dachüberstände, lückenfreie Fortsetzung der Dämmebene) 

ü auch bei schon durchgeführter Außenwanddämmung ausreichenden Dachüberstand vorsehen: 

reduziert Risiko der Algenbildung auf Fassaden und schützt Fenster der oberen Geschosse vor 

sommerlicher Einstrahlung 

ü Möglichkeiten zur Installation von thermischen Solaranlagen und/oder PV-Anlagen prüfen 

0,24 

W/(m2K) 

0,10 ς 0,15 

W/(m2K) 

Zwischensparren Dämmung 

(Nur als Übergangslösung) 

Erneuerung der raumseitigen 

Verkleidungen, Dämmmatten 

oder Zellulose (Ausblasen) 

ü nicht umsetzbar, wenn kein Unterdach oder keine Unterdeckung vorhanden 

ü ggf. Freiräumen des Sparrenzwischenraums erforderlich (Ausmauerung, Strohlehm, ...)  

ü empfehlenswert: raumseitig zusätzliche Dämmlage (vor der Ebene der Luftdichtung, auch für In-

ǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴŜƴΤ ǎƛŜƘŜ αYƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ ½ǿƛǎŎƘŜƴ- ǳƴŘ ¦ƴǘŜǊǎǇŀǊǊŜƴŘŅƳƳǳƴƎάύΤ 

ü sinnvoll: zusätzliche spätere Dämmlage auf Sparren im Zusammenhang mit Neueindeckung (siehe 

άYƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ ½ǿƛǎŎƘŜƴ- und Aufsparrendämmung") 

12-18 cm 
abhängig 
von Höhe 
des Zwi-
schen-
raums 

Nicht reali-
sierbar 
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Kombination Zwischen- und 

Aufsparrendämmung 

 

Erneuerung der Dacheinde-

ckung in Verbindung mit Ein-

bau einer zweiten wasserfüh-

renden Ebene (Unterde-

ckung/Unterdach) 

ü falls raumseitige dampfbremsende und luftdichte Ebene von innen nicht herstellbar (bewohnter 

Dachraum) nach Leerräumen des Sparrenzwischenraums feuchteadaptive Dampfbremse von au-

ßen auf die raumseitige Verkleidung 

ü erhöhte Dachlast, ggf. Sparren aufdoppeln 

ü bei Aufdopplung Wärmebrückenwirkung reduzieren (Holzanteil minimieren) und Dämmung zwei-

lagig verlegen 

18 cm 30 cm 

Reine Aufsparrendämmung 

 

ǿƛŜ αYƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ ½ǿƛǎŎƘŜƴ 

ǳƴŘ !ǳŦǎǇŀǊǊŜƴŘŅƳƳǳƴƎάΣ 

im Fall von Sichtsparren oder 

falls Freiräumen des Spar-

renzwischenraums zu auf-

wändig 

ü bei der raumseitigen luftdichten und dampfbremsenden Ebene besonders Augenmerk auf An-

schlüsse im Traufbereich (Durchdringungen der Sparren) legen 

14 cm 30 cm 

Kombination Zwischen- und 

Untersparrendämmung 

 

im Fall einer Erneuerung der 

raumseitigen Verkleidung; 

sonst auch bei erhaltenswer-

ten Traufansichten (Denkmal-

schutz) 

ü Untersparrendämmung reduziert die Wärmebrückenwirkung der Sparren und kann auch für die 

±ŜǊƭŜƎǳƴƎ Ǿƻƴ [ŜƛǘǳƴƎŜƴ ƎŜƴǳǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴ όαLƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎŜōŜƴŜάύ  

ü Dämmung unter den Sparren wird nach Herstellung der luftdichten Ebene / Dampfbremse einge-

baut. Dies gilt jedoch nur, wenn die Untersparrendämmung den kleineren Teil der Gesamt-Dämm-

stärke ausmacht. Andernfalls Luftdichtung auf der Unterseite der Untersparrendämmung vorse-

hen. 

18 cm 30 cm 

Oberste Geschossdecke 

 

bei dauerhaft unbeheizten 

Dachböden oder Spitzböden 

ü raumseitige luftdichte Ebene sicherstellen (z. B. Innenputz, geeignete Folie), dichte Anschlüsse an 

Außen- und Innenwände 

ü Wärmebrückenwirkung und mögliche Undichtigkeiten insbesondere dort beachten, wo die 

Dämmebene von Innenwänden durchstoßen wird, aber auch im Bereich von Treppenhausaufgän-

gen, -türen und Bodenluken 

ü im Fall von Spitzböden kann je nach Ausführung eine durchgängige Dachflächendämmung sinn-

voller sein als die Dämmung und Abdichtung der Kehlbalkendecke 

0,18 ς 0,24 

W/(m2K) 

0,08 ς 0,12 

W/(m2K) 
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Oberseitige Dämmung 

 

auch unabhängig von ande-

ren Sanierungsmaßnahmen 

leicht umsetzbar Aufblasen 

von Dämmflocken (Zellulose); 

Verlegen von Dämmplatten 

(Mineralwolle, Polystyrol) 

ü Begehbarkeit von Dachböden kann durch Dämmung (Reduktion der Raumhöhe) eingeschränkt 

werden; kann im Fall von Holzbalkendecken gegebenenfalls durch vorheriges Freiräumen und zu-

sätzliches Dämmen der Gefache verbessert werden 

ü Begehbarkeit der Dämmung durch Spanplatten o.ä. herstellen; bei nicht genutzten Dachböden 

reichen Laufbohlen 

ü Anschluss an außenseitige Wanddämmung im Bereich des Giebels wärmebrückenfrei kaum her-

stellbar, schwierig manchmal auch im Traufbereich 

12 cm 30 cm 

Flachdach/flach geneigtes 

Dach 

 

 ü raumseitige luftdichte Ebene sicherstellen (z. B. Innenputz, geeignete Folie), dichte Anschlüsse an 

Außen- und Innenwände 

ü eine mögliche spätere Außenwanddämmung bei der Dachmodernisierung schon berücksichtigen 

(Dachüberstände, lückenfreie Fortsetzung der Dämmebene); 

ü Kombination mit Dachbegrünung und/oder Installation einer thermischen Solaranlage / PV-An-

lage prüfen 

0,18-0,24 

W/(m2K) 

0,08-0,12 

W/(m2K) 

Warmdach oder Umkehr-

dach: oberseitige Dämmlage 

eines unbelüfteten Flach-

dachs 

 

im Fall der Erneuerung der 

Dachabdichtung immer sinn-

voll entweder Dachabdich-

tung über den Dämmplatten 

όα²ŀǊƳŘŀŎƘάύ ƻŘŜǊ 5ŅƳƳπ

platten auf der Dachabdich-

ǘǳƴƎ όα ¦ƳƪŜƘǊŘŀŎƘάύ 

ü wegen der Kombination mit der Dachabdichtung ist eine fachgerechte Ausführung besonders 

wichtig (z. B. beim Warmdach Dampfbremse unterhalb / Dampfdruckausgleichsschicht oberhalb 

der Dämmung) 

ü bei Außendämmung der Wände zur Vermeidung von Wärmebrücken möglichst vorhandene At-

tika überdämmen 

12 cm 30 cm 

Kaltdach: Dämmung des Zwi-

schenraums zwischen Dach-

abdichtung und Decke 

 

im Fall ausreichender Höhe 

des Zwischenraums sonst: 

Umwandlung in Warmdach 

ü Herstellung / Erhalt einer ausreichenden Hinterlüftung der Dachhaut 

ü Anschluss an außenseitige Wanddämmung kaum wärmebrückenfrei herstellbar 

12 cm 30 cm 
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Außenwand 

 

Kombination mit außen- oder 

raumseitiger Erneuerung von 

Putz oder Verkleidungen 

ü Lage der luftdichten Ebene definieren (Innenputz, Außenputz der Bestandskonstruktion) und er-

tüchtigen 

ü Sicherstellen, dass keine Hinterströmung der Dämmung stattfinden kann 

ü Lösungen für wärmebrückenreduzierte Anschlüsse der Fenster sowie im Trauf- und Ortgangbe-

reich bzw. bei Flachdächern im Attikabereich finden. Dabei auch mögliche Undichtigkeiten insbe-

sondere bei zweischaligem Mauerwerk bzw. Hochlochsteinen beachten 

ü bei anstehender Fenstererneuerung diese mit Fassadendämmung kombinieren; dabei Fenster, 

wenn möglich in der späteren Dämmebene einbauen 

ü ausreichende Überstände für Dach, Fensterbänke etc. vorsehen 

Außenseitig: 

0,20-0,24 

W/(m2K) 

Innenseitig: 

0,30 ς 0,35 

W/(m2K) 

0,10-0,15 

W/(m2K) 

Wärmedämmverbundsys-

tem 

 

Verkleben von Dämmplatten 

(ggf. Verdübeln) auf der Au-

ßenseite der Wände insbe-

sondere bei Instandsetzung 

der Fassade in Kombination 

mit Neuverputzung Möglich-

keit der optischen Aufwer-

tung / Strukturierung der Fas-

sade, Fensterbänke und Fall-

rohre müssen erneuert wer-

den 

ü Wärmebrücken im Bereich auskragender Betondecken sowie im Bereich von Balkonen oder Log-

gien: wenn möglich abtrennen und thermisch entkoppelt neu vorstellen (bietet Chance der Ver-

größerung); Prüfen ob Einbeziehung der Loggien in den Wohnraum möglich / sinnvoll 

ü Vermeidung der Hinterströmung der Dämmung: durchgängige Luftspalte hinter den Dämmplat-

ten verhindern (vollflächiges Verkleben, Punkt-Wulst-Verfahren), Platten im Verband kleben, 

dichten oberen und unteren Abschluss herstellen 

ü Befestigungen für nachträglich anzubringende Einbauten (Markisen, Jalousien, Briefkästen etc.) 

berücksichtigen 

12 cm 24 cm 

Hinterlüftete Fassade /     

Vorhangfassade 

 

Verlegen einer Tragkonstruk-

tion; Einbau von Dämmplat-

ten oder Aufsprühen / Einbla-

sen von Zellulose, hinterlüf-

tete Fassadenverkleidung 

Möglichkeit der optischen 

ü Anmerkungen zu Wärmebrücken und Befestigungen analog zum Wärmedämmverbundsystem 

ü Wärmebrückenwirkung der Tragkonstruktion minimieren (gegebenenfalls Wärmebrückenberech-

nung) 

ü Hinterströmung der Dämmung vermeiden 

ü bei Mineralfaserdämmung äußere Winddichtung herstellen 

12 cm 24 cm 
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Aufwertung durch Wahl des 

Fassadenmaterials 

Kerndämmung bei zweischa-

ligem Mauerwerk 

 

Einblasen von Dämmstoff in 

den Luftraum zwischen den 

beiden Mauerwerksschalen; 

Dämmgranulate müssen hyd-

rophob (wasserabweisend) 

sein: z. B. Perlite, Mineral-

wolle, Polystyrol, ... 

ü mögliche Dämmstärke begrenzt, Wärmebrücken können nicht beseitigt werden; daher gegebe-

nenfalls (später oder in Teilbereichen) zusätzlich Außen- oder Innendämmung vorsehen 

6 cm  

abhängig-
von Dicke 
des Zwi-
schen-
raums 

Bei alleini-
ger Umset-
zung nicht 
erreichbar 

Innendämmung 

 

im Fall erhaltenswerter Fassa-

den bei Modernisierung ein-

zelner Räume / Wohnungen 

ü raumseitig dampfbremsende und luftdichte Ebene durch geeignete Folie, Pappe, o. ä. erforderlich 

(unbedingt Hinterströmung der Dämmschicht verhindern), dichte Anschlüsse an Durchdringun-

gen, Wände, Decken und Böden 

ü Fassade sollte schlagregensicher sein 

ü Wärmebrücken im Bereich der einbindenden Innenwände 

ü Wasser- und Heizungsleitungen dürfen nicht im Mauerwerk liegen (Frostgefahr) 

ü Entkopplung des Raums von thermischer Wärmespeicherfähigkeit der Außenwand führt zu etwas 

schnellerer Aufheizung im Sommer 

8 cm 
Bei alleini-

ger Umset-
zung nicht 
erreichbar 

Fenster 

 

 ü Fenster so weit wie möglich in die Dämmebene der Außenwand einbauen 

ü bei Herstellung von Anschlüssen beachten: innenseitiger Anschluss sollte luftdicht und dampfdi-

fusionsdichter als außen sein , mittlere Ebene (Fuge zwischen Rahmen und Wand) wärmege-

dämmt, äußerer Anschluss schlagregendicht, aber dampfdiffusionsoffen; Materialien der innen- 

und außenseitigen Anschlüsse aufeinander abstimmen 

1,1-1,3  

W/(m2K) 

0,7-0,95 

W/(m2K) 

Einbau neuer Fenster 

 

Ausbau der alten Fenster, Ein-

bau neuer Fenster, Herstel-

lung eines luftdichten und 

wärmebrückenmini-mierten 

ü Verspachtelung der Rohbauöffnung in der Außenwand 

ü Herstellung eines dauerhaft luftdichten Anschlusses zur Luftdichtheitsebene (Außen- oder Innen-

putz) 

Ja Ja 



 

 DSK / Seite 66 

Mustername Quartierskonzept/Titel 

Anschlusses an die Außen-

wand 

ü Reduzierung der Wärmebrückenwirkung durch Einbau der Fenster in der Dämmebene der Außen-

wand; dauerhaft elastisches Dämm-Material zwischen Außendämmung und Blendrahmen 

ü kontrollieren, dass vom Hersteller angegebene Fenster-U-Werte tatsächlich für das Gesamt-Fens-

ter gelten (Uw) und nicht nur für die Verglasung (Ug) 

ü auf Ost-/Süd-/West-Seiten außenliegende Verschattungseinrichtungen vorsehen (Rollläden, 

Klappläden, Jalousien) zur Vermeidung sommerlicher Überhitzung 

Erneuerung erhaltenswerter 

historischer Fenster 

 

Austausch einer Einfach- 

Scheibe gegen eine 2- Schei-

ben- Wärmeschutz- Isolier-

verglasung bei Einfach- Fens-

tern oder bei Verbund- oder 

Kastenfenstern 

ü Flügelrahmen müssen das höhere Gewicht der 2-Scheiben-Verglasung verkraften 

ü gegebenenfalls Wiederherstellung historischer Ansichten (Teilungen) möglich 

Ja 
Normaler-

weise nicht 
realisierbar 

Kellerdecke 

 

 ü Luftdichte Ebene definieren und ertüchtigen (z. B. Abdichten von Leitungsdurchführungen, 

Schächten, etc.) 

ü unvermeidbare Wärmebrücken im Bereich aller Anschlüsse an Innen- und Außenwänden; vorteil-

haft ist Entfernen nichttragender Innenwände 

Oberseitig 

0,40-0,50 

W/(m2K) 

Untersei-

tig0,26-0,35 

W/(m2K) 

0,18-0,25 

W/(m2K) 

Oberseitige Dämmung 

 

Entfernen des alten Fußbo-

den-aufbaus, Verlegen von 

Dämmplatten auf der Rohde-

cke, Nass- oder Tro-

ckenestrich + Fußbodenbelag 

ü Innentüren müssen gegebenenfalls gekürzt werden; Einschränkung der Dämmstärke bei geringer 

Höhe der Türsturze oder der Decke im Erdgeschoss 

ü Dampfbremse oberhalb der Dämmschicht auf das Klima der Kellerräume abstimmen 

6 cm 
12-20 cm 
abhängig 

von Raum-
höhe 

Unterseitige Dämmung Verlegung von Dämmplatten 

oder Abhängen einer Decke 

und Einblasen von Dämmstoff 

ü bisweilen höherer Aufwand bei unter der Decke verlegten Strom-, Gas-, Wasser-, Heizungs- und 

Abwasserleitungen; vorhandene Heizleitungen mitdämmen, dabei Zugänglichkeit von Anschlüs-

sen beachten; gegebenenfalls Neuverlegung 

6-8 cm  
12-25 cm 
abhängig 

von Keller-
raumhöhe, 
ggf. Kombi-
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Kombination unten/oben 

ü Einschränkung der möglichen Dämmstärke durch vorhandene Kellerhöhe; ggf. Kombination mit 

oberseitiger Dämmung 

ü Einschränkung für vorhandene Kellerfenster; evtl. können sie nicht erhalten werden 

ü Kellerabgänge soweit wie möglich mitdämmen; dabei nach Möglichkeit auch eine dichte Tür am 

Kellerabgang einbauen (Vermeidung von thermisch induzierter Kellerluft-Einströmung in die 

Wohnräume); Alternative prüfen: überdachter außenliegender Kellerabgang bzw. -eingang 

abhängig 
von Keller-
raumhöhe 

nation mit 
oberseitiger 

Dämmung 
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In Tabelle 10 werden die Auswirkungen der zuvor skizzierten Sanierungsmaßnahmen auf die energetische Qualität 

von ausgewählten Bauteilen eines für das Quartier typischen Gebäudes (EFH Baualtersklasse 1958-78) dargestellt. 

Die kumulierten ς also sich aus dem Zusammenspiel aller Maßnahmen ergebenden ς Auswirkungen auf die ener-

getische Qualität des Gebäudes in Form des Heizwärmebedarfs sind Abbildung 45 zu entnehmen. 

 
Tabelle 10: Auswirkungen Sanierungsmaßnahmen auf energetische Qualität von Bauteilen (EFH Baualtersklasse 1919-49) 

 Ausgangszustand Sanierung GEG Sanierung Zukunftsweisend 

Fassade 

 
 

 
Maßnahme  Dämmung 12 cm WLS 035 

Dämmputz 20 mm 
Dämmung 24 cm WLS 035 
Dämmputz 20 mm 

U-Wert 1,20 W/(m2K) 0,23 W/(m2K) 0,13 W/(m2K) 

Dach 

  
 

Maßnahme  Zwischensparrendämmung  
18 cm WLS 035; falls Sparrenhöhe 
geringer, Kombination mit 
Untersparrendämmung erforderlich 

Zwischensparrendämmung 18 cm 
WLS 035 + Untersparrendämmung 
12 cm WLG 035 

U-Wert 0,8 W/(m2K) 0,41 W/(m2K) 0,14 W/(m2K) 

Unterer Ge-
bäudeab-
schluss    
Maßnahme  Dämmung mit 8 cm WLG 035 unter 

der Decke / alternativ: auf der De-
cke (im Fall einer Fußbodensanie-
rung) 

Dämmung 12 cm (WLG 035) unter 
der Decke (bei ausreichender Keller-
raumhöhe) / alternativ: auf der De-
cke (im Fall einer Fußbodensanie-
rung) oder Kombin. unter/auf 

U-Wert 0,77 W/(m2K) 0,28 W/(m2K) 0,21 W/(m2K) 

Fenster 

   

Maßnahme  Fenster mit 2-Scheiben-
Wärmeschutz-Verglasung 

Fenster mit 3-Scheiben-
Wärmeschutz-Verglasung und 
gedämmtem Rahmen (Passivhaus-
Fenster) 

U-Wert 2,8 W/(m2K) 1,3 W/(m2K) 0,8 W/(m2K) 

 

Bevor die möglichen Einsparpotenziale durch die Sanierungsmaßnahmen dargestellt werden, soll eine kurze Be-

griffsklärung erfolgen. In der Fachliteratur und Gesetzgebung werden zur Beschreibung der energetischen Qualität 

eines Gebäudes die Begriffe (Primär/Endenergie)bedarf und (Primär/Endenergie)verbrauch genutzt. Beim Bedarf 

handelt es sich um einen rechnerisch ermittelten Wert, wobei Standardrandbedingungen für Außen- und Innen-

temperatur, Anlageneinstellungen, Nutzerverhalten usw. angenommen werden. Dagegen bezieht sich der Ver-

brauch auf die reell gemessene Energienutzung. Zwischen Bedarf und Verbrauch von Gebäuden können zum Teil 
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große Unterschiede bestehen (Abbildung 44), die in der Regel primär durch das Nutzerverhalten (bevorzugte In-

nentemperatur liegt über/unter der Normvorgabe, das Lüftungsverhalten weicht vom Standard ab, die Heizung ist 

nicht optimal Eingestellt, räumliche und zeitliche Teilbeheizung, Warmwasserverbrauch unterscheidet sich von 

den Annahmen usw.) und die Witterung erklärt werden. Insbesondere bei älteren Gebäuden liegt der tatsächliche 

Energieverbrauch in der Regel deutlich unter dem rechnerischen Energiebedarf, was oft durch die wegen der ho-

hen Wärmekosten resultierende Bereitschaft zur Anpassung des Nutzerverhaltens erklärt wird. Daraus ergibt sich 

wiederum, dass die tatsächliche Einsparung (in reellen Betrieb bzw. auf der Heizkostenabrechnung), die durch 

Sanierungsmaßnahmen an Bestandsgebäuden erreicht wird, in der Regel geringer ausfällt, als die rechnerisch er-

mittelten Werte. Prinzipiell lassen sich die Abweichungen zwischen Bedarf und Verbrauch nicht ausschließlich 

durch das Nutzerverhalten erklären, sodass in diesem Bereich weitere Untersuchungen und Praxisstudien laufen. 

 

  
Abbildung 44: Durchschnittlicher Energiebedarfs- und Energieverbrauchskennwert nach Baualtersklassen19 

Die Maßnahmen an der Gebäudehülle haben Auswirkungen auf den Nutzwärmebedarf bzw. Heizwärmebedarf. 

Der Heizwärmebedarf (nach DIN V 4108-6) bzw. Nutzwärmebedarf einer Heizung (nach DIN V 18599-2) ist die 

rechnerisch ermittelte Energiemenge in kWh, die dem Gebäude über ein Heizsystem zur Aufrechterhaltung einer 

gewünschten Raumtemperatur zugeführt werden muss.20  

 

In den folgenden Abbildungen werden die Auswirkung der zuvor beschriebenen beiden Sanierungspakete auf den 

Nutz/Heizwärmebedarf von Einfamilienhäusern (Abbildung 45) und Reihenhäusern (Abbildung 46) dargestellt. Die 

Abbildungen zeigen zumal die theoretischen also rein rechnerisch ςd.h. auf Grundlage von Normrahmenbedingun-

gen - ermittelten Werte. Zugleich werden aber auch die um das Nutzerverhalten korrigierten Werte (KOR) gezeigt. 

Zu erkennen ist insbesondere, dass die theoretischen Werte vor allem für den Ausgangszustand einen deutlich 

höheren Energiebedarf darstellen als die korrigierten Werte. Daraus ergibt sich in der Praxis in der Regel ein er-

heblich geringeres Einsparpotenzial. Ersichtlich ist auch, dass das Einsparpotenzial durch die ambitionierte zu-

kunftsweisen Sanierung nach Korrektur um das Nutzerverhalten geringer ausfällt, als es entsprechend der theore-

tischen Berechnungen sein sollte. Dagegen können mit dem weniger ambitionierten Sanierungspaket in der Praxis 

oft leicht bessere Werte erreicht werden, als theoretisch ermittelt. Die Werte basieren auf Berechnungen des In-

stitutes für Wohnen und Umwelt. 

                                                           
19 Dena, 2016 
20 Der Wert errechnet sich durch Addition des Transmissionswärmeverlustes (kumulierter U-Wert aller Bauteile) und Lüf-
tungswärmeverlust unter Abzug der nutzbaren internen Wärmegewinne und der solaren Wärmegewinne. 
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Abbildung 45: Auswirkung Sanierung auf Nutzwärmebedarf (ohne Warmwasser) ς Einfamilienhaus 

 
Abbildung 46: Auswirkung Sanierung auf Nutzwärmebedarf (ohne Warmwasser) ς Reihenhaus 
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Wie sind die Abbildungen zu lesen: ein Einfamilienhaus der Baualtersklasse 1860-1918 weist entsprechend des 

standardisierten Berechnungsverfahrens auf Basis der U-Werte einen Nutz-/Heizwärmebedarf (ohne Warmwas-

ser) von ca. 309 kWh/m2*a auf. Im Falle einer umfassenden Sanierung mit dem Sanierungspaket BEG (Tabelle 9) 

würde dieser Wert rechnerisch auf ca. 113 kWh/m2*a und bei einer Sanierung mit dem ambitionierteren Sanie-

rungspaket Zukunft (Tabelle 9) sogar auf ca. 30 kWh/m2*a sinken. Daraus ergibt sich ein theoretisches Einsparpo-

tenzial von 196 bzw. 279 kWh/m2*a was 63 bzw. 90 % gegenüber dem Ausgangszustand entspricht. Durch die 

Berücksichtigung der Erfahrungen aus der Praxis, die auch das Nutzerverhalten einschließen, sinkt der Nutz-/Heiz-

wärmebedarf im Ausgangszustand jedoch auf 181 kWh/m2*a. Durch die Sanierungsmaßnahmen sind dann Rück-

gängen auf ca. 105 bzw. ca. 42 kWh/m2*a realistisch. Das Einsparpotenzial sink auf 76 bzw. 139 kWh/m2*a was 

42% bzw. 77. % des Ausgangszustandes entspricht. Sowohl das absolute als auch das relative (in Prozent) Einspar-

potenzial sinken somit unter Einbeziehung der praktischen Erfahrungen deutlich. Bei einem Haus der oben ge-

nannten Baualtersklasse mit 120 m2 beheizter Fläche beträgt die Differenz zwischen dem theoretischen und rea-

listischen Einsparpotenzial bei der weniger ambitionierten Sanierung ca. 14.400 kWh pro Jahr21, wodurch sich auch 

die Amortisationszeit der Maßnahmen erhöht. Dies bedeutet nicht etwa, dass Sanierungsmaßnahmen nicht durch-

geführt werden sollten. Es sind jedoch realistische Annahmen zur Höhe des Einsparpotenzials zu treffen. Die Wirt-

schaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen wird zudem dadurch erhöht, wenn sie mit ohnehin erforderlich Instand-

setzungsmaßnahmen verbunden werden.  

 

Da nach geltender Gesetzgebung keine Pflicht zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden im Bestand be-

steht, müssen Gebäudeeigentümer hierzu motiviert werden. Eine deutliche Steigerung der Sanierungsrate über 

den langjährigen Durchschnitt (ca. 1 % der Gebäudefläche pro Jahr) bedarf erheblicher politischer Anstrengungen, 

muss mit entsprechenden finanziellen Anreizen verbunden sein und in letzter Konsequenz gegebenenfalls sogar 

verpflichtend sein (siehe laufendes EU-Verfahren). Die Stimulation kann bspw. durch attraktiv gestaltete Förder-

programme auf Bundes- und Landesebene erfolgen. Auch die steuerliche Berücksichtigung des energetischen Zu-

standes des Gebäudes oder der energetischen Modernisierung für selbst genutztes Eigentum schafft Anreize für 

Modernisierungen. Einen weiteren Anreiz zur Steigerung der Sanierungsrate würden steigende Energiepreise oder 

eine stärkere Besteuerung des CO2-Ausstoßes nach sich ziehen. Negativ auf die Sanierungsbereitschaft wirken sich 

derzeit dagegen hohe Baukosten, steigende Zinsen, die mangelnde Verfügbarkeit von gewissen Baustoffen und 

insbesondere auch des Handwerks aus. Die LG Buttstädt und ihre Ortsteile Guthmannshausen und Mannstedt hab 

keinen Einfluss auf die zuvor genannten Faktoren und kann lediglich über weiche Instrumente indirekt Einfluss auf 

die Sanierungsbereitschaft ausüben, hierbei kommt der Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere der Schaffung ei-

nes kostenlosen und neutralen Beratungsanagebotes, das über das von der KfW geförderte Sanierungsmanage-

ment angeboten werden kann, eine wichtige Rolle zu. 

 

Die zuvor gemachten Ausführungen beziehen sich insbesondere auf Wohnobjekten. Das Quartier weist jedoch 

auch einen verhältnismäßig hohen Anteil gewerblicher Objekte auf. Anders als bei Wohnobjekten können für diese 

keine Aussagen auf Grundlage von Gebäudetypologien oder Standardannahmen getroffen werden, da die Objekte 

und deren Nutzungen sehr spezifisch sein können. So sind bspw. die Temperaturanforderungen in (großen) Hallen 

sehr unterschiedlich und hängen von der Nutzung ab (Lager, Werkstatt, Stellfläche für Fahrzeuge usw.) Bei gerin-

                                                           
21 (Ausgangszustand 309 x 120 ς Zustand nach Sanierung GEG 113 x 120) ς (Ausgangszustand KOR 181 x 120 ς Zustand nach 
Sanierung GEG KOR 105 x 120) = 14.400 
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gen Anforderungen an das Temperaturniveau oder nur sporadischem Aufwärmen sinkt die Wirtschaftlichkeit auf-

wändige Sanierung der Hülle deutlich. Aussagen zur Optimierung der Gebäudehülle erfordern daher eine individu-

elle Analyse. 

 

Im Folgenden (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) sollen die Potenziale von energetischen 

Sanierungsmaßnahmen auf den Wärmebedarf dargestellt werden. Dabei werden drei Szenarien verglichen: 

1. Ertüchtigung des gesamten Wohngebäudebestandes auf ein Niveau, das etwa dem in Tabelle 9 beschrie-

benen weniger ambitionierten Paket GEG entspricht 

2. Ertüchtigung des gesamten Wohngebäudebestandes auf ein Niveau, das etwa dem in Tabelle 9 beschrie-

ōŜƴ ŀƳōƛǘƛƻƴƛŜǊǘŜƴ tŀƪŜǘ α½ǳƪǳƴŦǘά ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ 

3. Ertüchtigung der Bestandsgebäude auf ein Niveau, das etwa dem Mittelwert der beiden Sanierungspa-

kete entspricht, wobei bis 2045 eine Sanierungsrate von ca. 2,2 % p.a. angenommen wird. Saniert werden 

dabei Objekte, die entsprechend der Ausgangsanalyse noch keine oder lediglich partiellen Sanierungen 

vorweisen. Die Quote entspricht etwa der Verdopplung der durchschnittlichen Sanierungstätigkeit der 

letzten Jahre, erscheint jedoch aufgrund der geplanten Sanierungspflicht für sehr ineffiziente Gebäude, 

der Energiepreissteigerungen, der Auswirkungen der CO2-Steuer sowie zu erwartender zusätzlicher An-

reize zur Steigerung der Sanierungstätigkeit, um die Klimaschutzziele zu erreichen, durchaus realistisch 

 

8.2. Potenziale der Energieerzeugung und Versorgung 

Die lokale Erzeugung erneuerbarer Energien in Wohnquartieren spielt eine entscheidende Rolle für eine nachhal-

tige Zukunft. Durch den Einsatz von Solarenergie, Geothermie und Biomasse direkt vor Ort können Wohngebiete 

ihren Energieverbrauch deutlich effizienter und umweltfreundlicher gestalten. Diese Form der Energiegewinnung 

reduziert nicht nur den CO2-Fußabdruck, sondern verringert auch die Abhängigkeit von externen Energiequellen 

und senkt aufgrund der perspektivisch steigenden CO2-Bepreisung nachhaltig Kosten. 

8.2.1. Potenziale aus erneuerbaren Energien 

Im Untersuchungsgebiet sind mehrere Anlagen zur Nutzung solarer Energien installiert. Hierbei handelt es sich 

sowohl um Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie zur Strom- als auch zur Wärmeversorgung. Angaben zur An-

zahl und Leistung der Anlagen wurden bereits im Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

gemacht. 

 

Das Potenzial zur Steigerung der lokalen Nutzung von Sonnenenergie ist im Untersuchungsgebiet grundsätzlich 

gegeben. Ob sich einzelne Objekte für die Nutzung eignen hängt von mehreren Faktoren ab. Die Ausrichtung der 

Dachfläche ist dabei der Faktor, der den erzielbaren Ertrag der Anlage am meisten beeinflusst (Fehler! Verweis-

quelle konnte nicht gefunden werden.). Bei einer südlichen, südöstlichen oder südwestlichen Ausrichtung sind 

die höchsten Erträge zu erwarten. Aber auch bei einer östlichen oder westlichen Ausrichtung können gute Erträge 

erzielt werden, sodass eine solche Ausrichtung prinzipiell ebenfalls für die Nutzung von Sonnenenergie geeignet 

ist.  
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Abbildung 47: Veränderung des Energieertrags durch Ausrichtung und Neigungswinkel der Anlage (Quelle: AC Solar, 2020) 

Ein weiterer Faktor, der den Ertrag der Anlage beeinflusst ist die Dachneigung bzw. der Winkel in dem die Anlage 

zur Sonne ausgerichtet ist. Die Sonnenenergie kann optimal genutzt werden, wenn das Sonnenlicht im rechten 

Winkel auf die Anlage trifft. Da sich der Einstrahlwinkel der Sonne im Jahresverlauf ändert, hängt die optimale 

Dachneigung von der Art der Nutzung ab. Solarthermieanlagen zur Trinkwassererwärmung werden größtenteils 

im Sommer genutzt, sodass sich hier durch den hohen Sonnenstand im Sommer ein geringerer Neigungswinkel 

von rund 30° bis 50° eignet. Solarthermie zur Heizungsunterstützung wird oft in den Übergangsmonaten im Früh-

jahr und Herbst genutzt, wenn die Sonne tiefer am Himmel steht. Daher ist bei dieser Form der Nutzung eine 

Neigung von rund 45° bis 70° ideal ς ein zu hoher Ertrag im Sommer kann aufgrund mangelnden Wärmebedarfes 

ohnehin nur zu geringen Teilen genutzt werden und es kann zur Stagnation kommen. Für PV-Anlagen zur Strom-

erzeugung liegt die optimale Dachneigung in Deutschland zwischen 30° und 45°, wobei sich im Norden eine eher 

steilere Dachneigung vorteilhaft auswirkt. In Deutschland ist neben der direkten Sonnenstrahlung auch ein hoher 

Anteil an diffuser Strahlung vorhanden. Aufgrund dessen sind auch Dächer mit einer Abweichung von der optima-

len Dachneigung für die Nutzung von Sonnenenergie geeignet. Bei Flachdächern oder Dächern mit geringem Nei-

gungswinkel kann die Ausbeute der Kollektoren durch eine Aufständerung verbessert werden.  

Außerdem wirken sich mögliche Verschattungen der Anlage auf deren Ertrag aus und sollten bei der Planung der 

Anlage Berücksichtigung finden. Zu großflächigen Verschattungen kommt es häufig durch Bäume oder größere 

Gebäude in der Umgebung. Aber auch kleinere Verschattungen z.B. durch Satellitenschüsseln oder Schornsteine 

beeinflussen den Ertrag der Anlage. Die Bedingungen für die Nutzung von Sonnenenergie sind in Guthmannshau-

sen und Mannstedt bei einer jährlichen globalen Einstrahlung von ca. 1.141 ς 1.180 kWh/a bei einer idealen Süd-

ausrichtung als gut zu bewerten.  
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Abbildung 48: Globalstrahlung in Deutschland, Summe 2023 (Datenquelle: Deutscher Wetterdienst) 
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In der nachfolgenden Tabelle wurden die im Jahr möglichen Anlagenerträge pro 1 kWp Anlagengröße (ca. 8m2 PV 

Anlage) in Abhängigkeit der Dachneigung, sowie der Südabweichung des Daches für Guthmannshausen und 

Mannstedt dargestellt. Die beiden Orte liegen so nah beieinander, dass der deutsche Wetterdienst keine individu-

ellen Daten erhebt, sodass als Datengrundlage der kumulierte Wert für den Landkreis angenommen wird. Dabei 

zeigt sich, dass selbst bei unvorteilhafter Bedingungen Erträge über 700 kWh/kWp pro Jahr erreicht werden kön-

nen. Im bestmöglichen Fall sogar bis zu 1.000 kWh/kWp.  

 
Tabelle 11: Jährlicher Anlagenertrag in kWh/kWp am Standort Guthmannshausen Mannstedt in Abhängigkeit von Dachnei-
gung und Dachausrichtung 

 Nei-
gung 

Südabweichung 

0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 60° 70° 80° 90° 

30° 989 985 982 979 973 968 962 953 945 936 922 894 866 836 804 

35° 994 990 987 983 976 969 962 952 942 932 918 890 855 821 785 

40° 1000 996 992 987 979 970 962 951 939 928 914 885 845 806 766 

45° 991 986 982 977 970 963 956 944 932 920 903 871 830 787 745 

50° 981 977 971 966 961 955 950 937 924 911 893 856 813 769 724 

55° 961 958 955 952 944 937 930 917 903 890 871 832 791 748 702 

60° 941 937 938 937 928 920 911 897 883 868 849 809 769 727 681 

 

Die Nutzung von PV-Anlagen wird insbesondere über folgende Kanäle gefördert: 

1. Einspeisevergütung 

2. Mehrwertsteuerbefreiung für Anlagen und Installationsleistungen (PV-Anlagen und Speicher) 

3. Darüber hinaus können Kredite über das KfW-Programm 270 in Anspruch genommen werden, die jedoch 

zum Zeitpunkt der Konzepterstellung keine Vorteile zu den Konditionen der klassischen Banken aufwiesen 

4. Ggf. bestehen auf Landes- oder Kommunalebene gesonderte Förderoptionen (derzeit nicht in Thüringen) 

 

Die Einspeisevergütung wird vom Netzbetreiber im Jahr der Inbetriebnahme und darüber hinaus 20 weitere Jahre 

lang gezahlt (bis 31.12. des 20. Jahres). Erfolgt die Installation der Anlage also im Februar eines Jahres beträgt die 

Dauer der Förderung 20 Jahre und 11 Monate. 

 

Die Höhe der Einspeisevergütung hängt davon ab, ob die Anlage ausschließlich Strom in das öffentliche Netz ein-

speisen (Volleinspeisung) oder ob ein Teil des erzeugten Stromes auch selbst verbraucht werden soll (Teileinspei-

sung). Aufgrund der hohen Stromkosten überwiegen die finanziellen Vorteile der Selbstnutzung die der Einspei-

sung. Neben der festen Einspeisevergütung gibt es auch immer die Möglichkeit den produzierten Solarstrom mit-

hilfe eines Dienstleisters an der Strombörse zu vermarkten. Man spricht dabei vom Marktprämienmodell. PV-An-

lagen größer als 100 kWp haben hier gar keine Wahl und müssen diese Variante auswählen, denn für sie gibt es 

keine feste Einspeisevergütung mehr. Erfahrungen gezeigten, dass sich die Direktvermarktung für PV-Anlagen klei-

ner als 50 kW nicht lohnt, in diese Kategorie fallen Solaranlagen auf Einfamilienhäusern. Auch für Eigenverbrauchs-

anlagen, die kleiner als 100 kW sind ist wird der Direktvermarktung abgerate, da mit Einbau des leistungsgemes-

senen Stromzählers sich auch der Stromvertrag ändert. Die Einspeisevergütung wird anteilig bzw. prozentual be-

rechnet. Das bedeutet, eine PV-Anlage mit einer Nennleistung von 12 kWp erhält für die ersten 10 kWp eine Ver-

gütung von 8,2 Cent und für die 2 kWp darüber hinaus 7,1 Cent.  
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Tabelle 12: PV-Einspeisevergütung (bis 31.12.2023) 

Art der Einspeisung Vergütungsart Bis 10 kWp Bis 40 kWp Bis 100 kWp 

Teileinspeisung Einspeisevergütung 8,2 ct/kWh 7,1 ct/kWh 5,8 ct/kWh 

Marktpräminemodell  8,6 ct/kWh 7,5 ct/kWh 6,2 ct/kWh 

Volleinspeisung Einspeisevergütung 13,0 ct/kWh 10,9 ct/kWh 10,9 ct/kWh 

Marktpräminemodell  13,4 ct/kWh 11,3 ct/kWh 11,3 ct/kWh 

 

Die monatliche Verringerung der Vergütung (Degression) für Neuanlagen ist bis 01.01.2024 ausgesetzt. Danach 

wird sie halbjährlich um 1 % reduziert. 

 

Nach dem Auslaufen der Einspeisevergütung nach 20 Jahren, darf die PV-Anlage weiter ins Stromnetz einspeisen. 

Mit der EEG-Novelle 2021 wurde beschlossen, dass der Netzbetreiber den Strom abnehmen und entsprechend des 

αWŀƘǊŜǎƳŀǊƪǘǿŜǊǘ {ƻƭŀǊά ǾŜǊƎǸǘŜƴ Ƴǳǎǎ όϠ ноō 99D нлнмύΦ 5ŜǊ Wŀhresmarktwert Solar berechnet sich aus Daten 

der Strombörse (EPEX Spot). Der Jahresmarktwert wird immer zu Beginn eines Jahres für selbiges bekannt gegeben 

und orientiert sich an den Monatsmittelwerten der Vergangenheit. Er ist somit nicht konstant. 2022 beträgt dieser 

Betrag aufgrund des hohen Strompreises 7,552 ct/kWh. Vom Jahresmarktwert darf der Netzbetreiber einen Betrag 

für den Vermarktungsaufwand abziehen (§ 53 Abs. 2 EEG 2021). 2022 beträgt dieser 0,184 ct/kWh. Ist im Gebäude 

bereits ein intelligentes Messsystem verbraucht über das die Einspeisung erfasst wird, sinkt der Betrag für den 

Vermarktungsaufwand auf die Hälfte des jeweils geltenden Abzugsbetrags. 2022 sind das 0,092 ct/kWh. 

 

In Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. werden vereinfachte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für 

PV-Anlagen auf Gebäuden mit verschiedener Dachausrichtung dargestellt. Alle drei Gebäude besitzen eine Dach-

neigung von 40° mit unterschiedlicher Abweichung von der idealen Südausrichtung. Die Berechnungen berücksich-

tigen weder eine eventuelle Strompreissteigerung (statische Betrachtung) noch eine Kapitalverzinsung (es wird 

also davon ausgegangen, dass die Anlage ohne Aufnahme eines Kredites aus den Eigenmitteln gekauft wird und 

diese Eigenmittel zugleich ansonsten nicht angelegt sind). Berücksichtigung finden dagegen eine Pauschale für die 

Wartung der Anlage sowie ein erhöhter finanzieller Aufwand für die Versicherung. Ersichtlich ist, dass bei den 

derzeitigen Förderbedingungen die Anschaffung einer PV-Anlage in allen drei Fällen vorteilhaft ist. Die Stromge-

stehungskosten liegen je nach Ausrichtung über die gesamte Laufzeit betrachtet (inkl. Wartung und Versicherung) 

zwischen 9,8 und 11,9 ct/kWh (netto). Die Gesamtwirtschaftlichkeit des Systems würde sich im Falle weiter stei-

gender Strompreise zusätzlich erhöhen. 

 
Tabelle 13: Beispielhafte Ertragskostenrechnung (PV.de, Eigene Berechnungen) 

  0° Abweichung 25° Abweichung 75° Abweichung 0° Abweichung 

Vergütungsmodell Teileinspeisung Teileinspeisung Teileinspeisung Volleinspeisung 

Systemkosten 4 kWp (ca. 32m2 Dachfläche) 
(Komplettkosten ca. 1.400 Euro/kWp) 

5.600 Euro 5.600 Euro 5.600 Euro 5.600 Euro 

Wartung, Versicherung (20 Jahre) pauschal 
1,7 % p.a. 

1.904 Euro 1.904 Euro 1.904 Euro 1.904 Euro 

Kosten Gesamt 7.504 Euro 7.504 Euro 7.504 Euro 7.504 Euro 

Ertrag 1.000 kWh/kWp 971 kWh/kWp 808 kWh/kWp 1.000 kWh/kWp 

Ertrag über 20 Jahre (Leistungsreduzierung 
0,25 % p.a.) 

78.100 kWh 75.835 kWh 62.928 kWh 78.100 kWh 
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Vergütung (12/2023) 8,20 ct/kWh 8,20 ct/kWh 8,20 ct/kWh 13 ct/kWh 

Eigenverbrauch 25 Prozent 25 Prozent 25 Prozent 0 Prozent 

Kumulierte Einspeisevergütung (75 % des 
Stromertrags) 

4.803 Euro 4.664 Euro 3.881 Euro 10.153 Euro 

Einsparung durch Eigenverbrauch (25 % des 
Stromertrags; Strompreis 34 ct/kWh) 

6.638 Euro 6.446 Euro 5.364 Euro 0 Euro 

Gesamtertrag 11.442 Euro 11.110 Euro 9.245 Euro 10.153 Euro 

Stromgestehungskosten 9,6 ct/kWh 9,9 ct/kWh 11,9 ct/kWh 9,6 ct/kWh 

 

Bei der Beantwortung der Frage, inwiefern die Anschaffung eines Speichers unter den aktuellen Konditionen loh-

nenswert ist, muss auf das Nutzerverhalten und das Nutzungsprofil verwiesen werden. Die Kosten für Speicher 

haben sich in den vergangenen Jahren verringert. Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung können diese für Anlagen 

in einer für Einfamilienhäuser gängigen Größe (4-6 kW) mit ca. 1.000-1.200 Euro/kWh genannt werden. Die Preis-

spannen sind jedoch deutlich größer, variieren regional und die Preise sinken mit zunehmender Kapazität. Eine 

erste Einschätzung, ob sich ein Speicher für den konkreten Einzelfall lohnt und welche Größe er haben sollte, liefert 

folgende Internetseite: bspw. https://solar.htw-berlin.de/rechner/unabhaengigkeitsrechner  

 

Berechnungsbeispiel: gelingt bei einem Haus mit einem Stromverbrauch von 4.000 kWh p.a. durch die Installation 

eines 4 kWh Speichers die Steigerung der Eigenversorgung von 25 % (PV ohne Speicher) auf 50 % (PV mit Speicher). 

Wird eine jährliche Kostenersparnis aufgrund des Rückgangs des Netzbezuges von 340 Euro erreicht. Demgegen-

über stehen Investitionskosten von 4.000-4.800 Euro. Daraus ergibt sich eine rechnerische Amortisationszeit (ohne 

Berücksichtigung von Kapazitätsverlusten) von ca. 11 bis 14 Jahren.  

 

Das Bundesland Thüringen hatte ursprünglich ǾƻǊ ǸōŜǊ Řŀǎ tǊƻƎǊŀƳƳ αSolarINVESTά Řie Anschaffung vo Solaran-

lagen und Speichern langfristig zu fördern. Anlässlich der Entscheidung der Bundesregierung, Investitionen in PV-

Anlagen und Batteriespeicher über den Wegfall der Mehrwertsteuer zu begünstigen, hat die Förderbank Thüringer 

Aufbaubank Řŀǎ [ŀƴŘŜǎŦǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳ αSolarINVESTά jedoch nicht erneuert, nachdem im Frühjahr 2022 ein letz-

ter Fördertopf zur Verfügung gestellt wurde. 

 

bŜōŜƴ ŘŜƴ αƪƭŀǎǎƛǎŎƘŜƴά t±-Anlagen geht der Trend auch in die Richtung von kleinen Balkonkraftwerken oder 

Steckeranlagen. Diese Lösungen können meist unabhängig der Wohnverhältnisse installiert und genutzt werden. 

Zu beachten sind hier Anforderungen des Vermieters an die Statik usw. Eingespeist wird der Strom aus dem Wech-

selrichter der Anlage direkt in die Steckdose, sodass der Strombezug der eigenen Wohnung aus dem öffentlichen 

Netz direkt gesenkt werden kann. Eine Balkonanlage muss wie jede andere Stromerzeugungsanlage beim zustän-

digen Netzbetreiber angemeldet werden sowie im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert 

werden. Für kleine Anlagen bis 600 W gilt jedoch ein vereinfachtes Verfahren mit standardisierten Vordrucken 

abrufbar auf der Seite des lokalen Netzbetreibers.22 Der Aufwand ist somit sehr gering. Sollte im Haushalt noch ein 

analoger/mechanischer Stromzähler installiert sein, erfolgt durch den Netzbetreiber ein Austausch gegen einen 

digitalen (somit soll verhindert werden, dass der Zähler bei Einspeisung rückwärtsläuft). Auch für den eingespeis-

ten Strom besteht Anspruch auf Einspeisevergütung nach EEG. Für größere Bestandshalter wie die HWG und GSWG 

empfiehlt sich die Zusammenstellung einer Checkliste, an der sich ihre Mieter:innen orientieren können. 

 

                                                           
22 Unterlagen: https://www.mitnetz-strom.de/netzanschluss/rund-um-Erzeugungsanlagen/anschluss/anmeldung-einer-ste-
ckerfertigen-erzeugungsanlage-bis-600-w 
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Potenzialanalyse erneuerbare Energien am Beispiel 

Im Folgenden wird die Nutzung erneuerbarer Energien im Ortsteil Mannstedt der Landgemeinde Buttstädt be-

trachtet. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Installation von Photovoltaikanlagen auf Dach- und Freiflächen 

sowie auf die Integration von Batteriespeichern gelegt. Es werden verschiedene Szenarien beschrieben und an-

hand technischer und wirtschaftlicher Kennwerte miteinander verglichen. Zusätzlich werden Diagramme bereit-

gestellt, welche eine Ertragsprognose (mit Verbrauch) der Anlage sowie, wenn vorhanden, eine Deckung des Ver-

brauchs, monatsbezogen angeben.  

 
Ausgangslage Dachfläche 

Zunächst wird die Dachfläche des Bürgermeisteramts und der benachbarten Feuerwehr in der Lindenstraße 104 

untersucht. Da keine exakten Daten zu Dachfläche, Dachneigung und Dachausrichtung vorlagen, wurde mit Schätz-

werten gearbeitet. Dabei wurde die für Photovoltaik nutzbare Dachfläche des Bürgermeisteramts mit 103,4 m2 (22 

m x 4,70 m) und die Dachfläche der Feuerwehr mit 47 m2 (10 m x 4,7 m) angesetzt. Weiterhin wurde eine Dach-

neigung von 20° bei einer Ausrichtung des Gebäudes von 160° (Ausrichtung Süd-Ost) angenommen.  

Bei den für die Simulation verwendeten PV-Modulen handelt es sich um beispielhafte 300 Wp Module (Si mono-

kristallin). Auf der gesamten Dachfläche konnten davon 68 Module mit einer Leistung von 20,4 kWp verschaltet 

werden. Zusätzlich wurde eine lineare Alterung der Module über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren be-

rücksichtigt, wobei am Ende des Betrachtungszeitraums noch 80% der ursprünglichen Leistung zur Verfügung ste-

hen. Der spezifische Jahresertrag (Stromertrag pro kWp) der simulierten Dachflächenanlage beträgt 1024 

kWh/kWp. Der Anlagennutzungsgrad (Verhältnis vom tatsächlich erreichten und dem maximal möglichen Ertrag 

der Anlage) liegt bei 86,6 %. 

Auf Basis von Wetterdaten des Landkreises Sömmerda wurden die folgenden Simulationen mit einer Jahressumme 

der Globalstrahlung von 1068 kWh/m2 bei einer Jahresmitteltemperatur von 9,8 °C durchgeführt.    

 

 
Abbildung 49: 3D-Darstellung des Bürgermeisteramts und des Feuerwehrgebäudes in Mannstedt; Quelle: DSK, Brendel, erstellt 
mit PV*SOL  
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Szenario 1 ς Netzgekoppelte PV-Anlage (Volleinspeisung) 

In diesem Szenario wird der generierte Strom vollständig in das lokale Netz eingespeist. Für die Simulation der 

wirtschaftlichen Parameter wurde die aktuelle Volleinspeisevergütung für Gebäudeanlagen gemäß EEG 2023 §48 

Abs. 2 angenommen όлΣммфо ϵκƪ²Ƙύ23. 

  
Abbildung 50: Ertragsprognose des 1. Szenarios (vollständige Einspeisung des produzierten PV-Stroms); Quelle: DSK, Brendel, 
erstellt mit PV*SOL  

 
Szenario 2 ς Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern 

In diesem Szenario erfolgt eine Teileinspeisung des erzeugten Stroms. Als Verbraucher wird das Lastprofil einer 

Schule mit einem jährlichen Stromverbrauch von 18.000 kWh vorgegeben, welches den Lastgang der örtlichen 

Kindertagesstätte darstellen soll. Der Kindergarten wurde als exemplarischer Verbraucher gewählt, da der Last-

gang des Bürgermeisteramts nicht vorliegt und aufgrund der unregelmäßigen Nutzung schwer zu prognostizieren 

ist. Damit soll das Potenzial der freien Dachfläche im Kontext der Versorgung öffentlicher Gebäude aufgezeigt wer-

den. Da die PV-Anlage mit einer Spitzenleistung von 20,4 kW deutlich mehr Leistung zur Verfügung stellen kann, 

als die Kita zu Spitzenzeiten benötigt, kann die überschüssige Solarenergie entsprechend auch für andere Gebäude 

(z.B. Feuerwehr, Bürgermeisteramt, Bürgerhaus) genutzt werden. Darüber hinaus eignet sich die Kombination von 

Photovoltaik mit öffentlichen Gebäuden sehr gut, da Einrichtungen wie Kitas oder Büros den meisten Strom tags-

über verbrauchen. 

Zur Simulation der wirtschaftlichen Parameter wurde die aktuelle Teileinspeisevergütung für Gebäudeanlagen ge-

ƳŅǖ 99D нлно Ϡ пу !ōǎΦ н ŀƴƎŜƴƻƳƳŜƴ όлΣлтсп ϵκƪ²ƘύΦ  

                                                           
23 Zur Ermittlung der Einspeisevergütungen siehe https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Elektrizi-
taetundGas/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/EEG_Registerdaten/artikel.html   

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/EEG_Registerdaten/artikel.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/EEG_Registerdaten/artikel.html
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Abbildung 51: Ertragsprognose des 2. Szenarios (Teileinspeisung mit elektrischen Verbrauchern); Quelle: DSK, Brendel, erstellt 
mit PV*SOL 

 
Abbildung 52: Deckung des Stromverbrauchs im 2. Szenario (Teileinspeisung mit elektrischen Verbrauchern); Quelle: DSK, Bren-
del, erstellt mit PV*SOL 

  
Szenario 3 ς Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und Batteriesystem 

Im dritten Szenario wird das gleiche Lastprofil wie im vorherigen Szenario angenommen. Zusätzlich wird jedoch 

ein Batteriespeicher zur Zwischenspeicherung der überschüssigen PV-Energie installiert. Hierfür wurde ein Spei-

cher mit 16,6 kWh/3,5 kW gewählt. Die Kosten des Speichers werden vereinfachend mit einer einmaligen Investi-

ǘƛƻƴ Ǿƻƴ млΦлллϵ ŀƴƎŜǎŜǘȊǘΦ   
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Abbildung 53: Ertragsprognose des 3. Szenarios (Teileinspeisung mit elektrischen Verbrauchern und Batteriesystem); Quelle: 
DSK, Brendel, erstellt mit PV*SOL 

 

 
Abbildung 54: Deckung des Stromverbrauchs im 3. Szenario (Teileinspeisung mit elektrischen Verbrauchern und Batteriesystem); 
Quelle: DSK, Brendel, erstellt mit PV*SOL 

 
Vergleich der Szenarien 

Zunächst ist zu beachten, dass sich die angegebenen Investitionskosten und damit auch die Amortisationszeiten 

nur auf die Kosten der PV-Module (und Batterien) beziehen. Kosten für Kabel, Wechselrichter, Installation und 

Wartung wurden in der Berechnung nicht berücksichtigt. Es zeigt sich, dass die Szenarien mit elektrischen Verbrau-
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chern, die den erzeugten PV-Strom direkt nutzen können, rentabler sind als die Volleinspeisung in Szenario 1. Ob-

wohl die zusätzliche Integration eines Batteriespeichers sehr kostenintensiv ist und damit die Amortisationszeit 

verlängert, sind auch die Gesamteinnahmen nach dem Betrachtungszeitraum von 20 Jahren höher, da der selbst 

erzeugte Strom nicht zu Endverbraucherpreisen aus dem Netz bezogen werden muss.  

 
Tabelle 14: Vergleich der 3 Szenarien anhand von technischen und wirtschaftlichen Kennwerten  

 Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 

Eigenverbrauchsanteil (%) - 46 61,2 

Autarkiegrad (%) - 53,5 70,3 

LƴǾŜǎǘƛǘƛƻƴǎƪƻǎǘŜƴ όϵύ 30.600 30.600 40.600 

Amortisationsdauer (a) 14,2 10,7 12,3 

Vermiedene CO2-Emmissionen (kg/a)  9819 9819 9741 

DŜǎŀƳǘŜ 9ƛƴƴŀƘƳŜƴ όнл WŀƘǊŜύ όϵύ 11.231 29.949 39.715 

 
Ausgangslage Freifläche 

Aufgrund der großen Freiflächen rund um den Ort soll nun das solare Potenzial einer PV-Freiflächenanlage darge-

stellt werden. Dabei werden wiederum verschiedene Szenarien der Anlagenkomponenten und der angeschlosse-

nen Verbraucher untersucht. Die ersten drei Szenarien gehen von einer Anlage mit einer Leistung von 351 kWp 

aus. Dabei werden 1170 Module auf einer Gesamtfläche von ca. 90 m x 45 m verschaltet. Die verwendeten Module 

entsprechen den Beispielmodulen, die bereits für die Simulation der Dachflächen verwendet wurden. Für die Si-

mulation der Freiflächenanlage werden aufgeständerte Module mit einer Neigung von 30° und einer Ausrichtung 

von 180° (Süden) verwendet. Auch hier wurde eine lineare Alterung der Module über einen Betrachtungszeitraum 

von 20 Jahren berücksichtigt, wobei am Ende des Betrachtungszeitraums noch 80% der ursprünglichen Leistung 

zur Verfügung stehen. Der spezifische Jahresertrag (Stromertrag pro kWp) der simulierten Freiflächenanlage be-

trägt 1068 kWh/kWp. Der Anlagennutzungsgrad (Verhältnis vom tatsächlich erreichten und dem maximal mögli-

chen Ertrag der Anlage) liegt bei 87,9 %. 

Der Anschluss der Anlage erfolgt aufgrund der Spitzenleistung auf Mittelspannungsebene (20 kV).   

!ǳŦ Řŀǎ {ȊŜƴŀǊƛƻ αbŜǘȊƎŜƪƻǇǇŜƭǘŜ t±-Anlage (VolleinspeisǳƴƎύά ǿƛǊŘ ƛƳ .ŜǊƛŎƘǘ ƴƛŎƘǘ ƴŅƘŜǊ ŜƛƴƎŜƎŀƴƎŜƴΣ Řŀ ǎƛŎƘ 

ōŜƛ ŜƛƴŜǊ 9ƛƴǎǇŜƛǎŜǾŜǊƎǸǘǳƴƎ Ǿƻƴ т Ŏǘκƪ²Ƙ ό9ƛƴǎǇŜƛǎŜǾŜǊƎǸǘǳƴƎ Ǿƻƴ ŎŀΦ нсΦслл ϵκŀύ ŀǳŎƘ ƴŀŎƘ ŜƛƴŜǊ .ŜǘǊŀŎƘǘǳƴƎǎπ

dauer von 20 Jahren noch negative Gesamteinnahmen ergeben und die Amortisationszeit entsprechend bei über 

20 Jahren liegt. Es ist also empfehlenswert, den erzeugten Strom möglichst selbst zu verbrauchen, um die Wirt-

schaftlichkeit des Projekts zu steigern. Dies wird sich ebenfalls in den weiteren untersuchten Szenarien zeigen.  
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Abbildung 55: 3D-Darstellung der simulierten 350 kWp Freiflächenanlage in Mannstedt; Quelle: DSK, Brendel, erstellt mit PV*SOL 

Auf Basis von Wetterdaten des Landkreises Sömmerda wurden die folgenden Simulationen mit einer Jahressumme 

der Globalstrahlung von 1068 kWh/m2 bei einer Jahresmitteltemperatur von 9,8 °C durchgeführt. 

 

 
Szenario 1 ς Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern 

Für die Simulation der fünf Szenarien wurde das beispielhafte Lastprofil eines Dorfes ohne Erzeugungsanlagen mit 

einem Jahresenergiebedarf von 700.000 kWh (entspricht in etwa dem Gesamtjahresverbrauch von Mannstedt) als 

repräsentativ für die Gemeinde angenommen. Dies entspricht einer Spitzenlast von 167,2 kW. Die Simulationser-

gebnisse (Ertragsprognose, Verbrauchsdeckung) der 350 kWp-Anlage sind in den folgenden Diagrammen darge-

stellt. 

45 m 

350 kWp 
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Abbildung 56: Ertragsprognose des 1. Szenarios (Teileinspeisung mit elektrischen Verbrauchern); Quelle: DSK, Brendel, erstellt 
mit PV*SOL 

 
Abbildung 57: Deckung des Stromverbrauchs im 1. Szenario (Teileinspeisung mit elektrischen Verbrauchern); Quelle: DSK, Bren-
del, erstellt mit PV*SOL 
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Szenario 2 ς Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und Batteriesystem   

In Szenario 2 wird zusätzlich ein Batteriesystem integriert, das überschüssigen PV-Strom zwischenspeichert. Je 

nach Einsatz kann der Speicher Lastspitzen abdecken, den Eigenverbrauch optimieren oder auch zur Stabilisierung 

des lokalen Mittelspannungsnetzes beitragen (z.B. Bereitstellung von Regelleistung). Mit einer Kapazität von 840 

kWh/ 150 kW kann der Speicher auch Energie aus anderen regenerativen Energiequellen (z.B. Wind) zwischenspei-

chern und bei Bedarf wieŘŜǊ ŀōƎŜōŜƴΦ 5ƛŜ LƴǾŜǎǘƛǘƛƻƴǎƪƻǎǘŜƴ ŦǸǊ Řŀǎ {ǇŜƛŎƘŜǊǎȅǎǘŜƳ ǿŜǊŘŜƴ Ƴƛǘ нрлΦллл ϵ ŀƴƎŜπ

nommen.  

 
Abbildung 58: Ertragsprognose des 2. Szenarios (Teileinspeisung mit elektrischen Verbrauchern und Batteriesystem); Quelle: 
DSK, Brendel, erstellt mit PV*SOL 
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Abbildung 59: Deckung des Stromverbrauchs im 2. Szenario (Teileinspeisung mit elektrischen Verbrauchern und Batteriesystem); 
Quelle: DSK, Brendel, erstellt mit PV*SOL 

 
Szenario 3 ς Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Elektrofahrzeugen und Batteriesystem  

In Szenario 3 wurde zusätzlich das Laden von Elektrofahrzeugen in der Simulation berücksichtigt. Es wurde von 20 

Fahrzeugen (maximal einstellbare Anzahl) mit einer Ladeleistung von 20 x 3,7 kW ausgegangen. Die Fahrzeuge 

werden werktags von 0:00 bis 7:00 Uhr und von 17:00 bis 24:00 Uhr an die Ladestationen angeschlossen. Am 

Wochenende werden sie nur von 12 bis 15 Uhr nicht geladen. Es wird weiterhin von einer gewünschten Reichweite 

von 350 km pro Woche ausgegangen. 

 
Abbildung 60: Ertragsprognose des 3. Szenarios (Teileinspeisung mit elektrischen Verbrauchern, Elektrofahrzeugen und Batte-
riesystem); Quelle: DSK, Brendel, erstellt mit PV*SOL 
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Abbildung 61: Deckung des Stromverbrauchs im 3. Szenario (Teileinspeisung mit elektrischen Verbrauchern, Elektrofahrzeugen 
und Batteriesystem); Quelle: DSK, Brendel, erstellt mit PV*SOL 

Bei einer größeren Anzahl von Elektrofahrzeugen besteht zudem die Möglichkeit, die Batterien der Fahrzeuge als 

zusätzliche Speicherkapazität zu nutzen. Damit könnten auch Lastspitzen gekappt und das Netz stabilisiert werden. 

 

 
Szenario 4 & 5 ς Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Elektrofahrzeugen und Batteriesystem 

Die Szenarien 4 & 5 entsprechen bis auf die Anlagenleistung (Modulanzahl) dem Szenario 3. Hier soll lediglich dar-

gestellt werden, wie sich eine höhere Anlagenleistung auf die technischen und wirtschaftlichen Kennwerte aus-

wirkt. Die 500 kWp-Anlage kann auf einer Fläche von 120 m x 50 m errichtet werden. Auch hier werden drei Module 

vertikal übereinander installiert. Durch einen Abstand der Gestelle von 3 m wird eine gegenseitige Verschattung 

vermieden und es entsteht potenziell Platz für Blühflächen für Insekten. 
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Abbildung 62: 3D-Darstellung der simulierten 500 kWp Freiflächenanlage in Mannstedt; Quelle: DSK, Brendel, erstellt mit PV*SOL 

Um die Dimension der Anlage zu veranschaulichen, wurde auf einer der Freiflächen um Mannstedt ein Rechteck 

mit den entsprechenden Abmessungen abgesteckt. Es ist zu erkennen, dass selbst die größte Anlagenauslegung 

noch einen akzeptablen Flächenbedarf hat. 

 

 
Abbildung 63: Vogelperspektive der Gemeinde Mannstedt; rot: exemplarische Fläche (120 m x 50 m) zum Aufzeigen der Grö-
ßenverhältnisse  

Es ist zu beachten, dass die Installation einer Anlage dieser Größenordnung einer rechtlichen Klärung bedarf. Des 

Weiteren muss beim Netzbetreiber angefragt werden, ob die Integration einer solchen Anlage machbar ist, da sich 

50 m 

500 kWp 
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Herausforderungen für die Netzstabilität ergeben. Darüber hinaus ist zu klären, in welcher Entfernung sich der 

nächste Netzanschlusspunkt befindet, um die Kosten für die Verlegung von Kabeln und Leitungen berücksichtigen 

zu können.  

Im Hinblick auf die Projektkosten, aber auch auf die damit verbundenen Erträge könnte eine Bürgerenergiegenos-

senschaft sinnvoll sein. 

 
Tabelle 15: Vergleich der 5 Szenarien anhand von technischen und wirtschaftlichen Kennwerten  

 Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4 Szenario 5 

Anlagenleistung (kWp) 351 351 351 420 500 

Eigenverbrauchsanteil (%) 62,8 94,1 96,5 91,2 83,5 

Autarkiegrad (%) 34,1 50,5 48,3 54,4 59,2 

LƴǾŜǎǘƛǘƛƻƴǎƪƻǎǘŜƴ όϵύ 526.500 776.500 776.500 880.000 1.000.150 

Amortisationsdauer (a) 9,7 10,0 9,8 9,8 10,2 

Vermiedene CO2-Emmissi-

onen (t/a)  

178 176 176 211 251 

Gesamte Einnahmen über 

нл WŀƘǊŜ όϵύ 

603.041 837.009 880.691 994.454 1.048.633 

 

Es zeigt sich, dass durch die Integration eines Speichers ein Autarkiegrad von ca. 50% (bei 500 kWp sogar knapp 

60%) erreicht werden kann. Somit könnte ein solches Energiesystem einen erheblichen Beitrag zur regenerativen 

Stromversorgung der Gemeinde Mannstedt sowie weiterer umliegender Gemeinden leisten. 

 

 

 
Solarthermie 

Für die Nutzung von Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung - Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung -

lässt sich folgendes festhalten. Die Kollektorfläche und die Größe des Speichers müssen aufeinander und an den 

Bedarf des Haushalts angepasst werden. Anhand von Richtwerten lässt sich die benötigte Größe einer Solarther-

mieanlage überschlägig berechnen. Wichtig ist die Ermittlung des tatsächlichen Warmwasserverbrauchs der in ei-

nem Haushalt lebenden Personen. Die exakte Dimensionierung von Solarthermieanlagen sollte ein Fachbetrieb 

übernehmen. Bei Flachkollektoren wird für eine überschlägige Kalkulation mit einer Kollektorfläche von etwa 1,5 

m2 pro Bewohner gerechnet. Bei den leistungsfähigeren Vakuumröhrenkollektoren werden lediglich 1 m2
 pro Per-

son angesetzt. Als weitere Faustregel können 0,04 m2 Kollektorfläche je Quadratmeter Wohnfläche angenommen 

werden.  

 

Im Falle der Unterstützung der Heizung muss die Anlage größer konzipiert werden. Eine Solarthermieanlage lässt 

sich hierbei problemlos mit einer Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe oder Pelletheizung kombinieren. Damit 

können etwa 20-25 % der jährlich benötigten Heizenergie eingespart werden. Bei der Berechnung der notwendi-

gen Anlagengröße wird bei Flachkollektoren etwa die 2-fache Kollektorfläche im Vergleich zur reinen Trinkwasser-

erwärmung als Richtwert angenommen, bei den leistungsstärkeren Vakuumröhrenkollektoren mit dem Faktor 1,5 

entsprechend weniger. Eine andere einfache Faustregel lautet, dass pro 10 m2 Wohnfläche ein Quadratmeter Kol-

lektorfläche benötigt wird. Dabei wird allerdings nicht berücksichtigt, dass die Anzahl der im Haushalt lebenden 
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Personen den Heizbedarf ebenfalls beeinflusst. Wird die Kollektorfläche für die Heizunterstützung anhand der Per-

sonenzahl statt der Wohnfläche bestimmt, wird meist ein Aufschlag von ungefähr 2,5 m2 pro Person auf die Kol-

lektorfläche eingeplant, unabhängig von der Wohnfläche. Dass der Heizbedarf überhaupt nicht von der Wohnflä-

che abhängt, ist nicht plausibel. Sinnvoll ist daher eine Kombination beider Berechnungsmethoden. Die erforderli-

che Kollektorfläche für die Heizunterstützung beträgt dann 1,25 m2 pro Person plus 0,5 m2 pro 10 m2 Wohnfläche. 

 

Bei der Dimensionierung des Speichers hat sich für die Warmwasserbereitung in der Praxis als empfehlenswert 

erwiesen, ungefähr das Doppelte des täglichen Bedarfs an Speichervolumen vorzusehen. Typischerweise benötigt 

eine Person etwa 35 - 50 Liter Warmwasser pro Tag. Pro Person sollten also etwa 70 - 100 Liter Speichervolumen 

eingeplant werden. Der Bedarf für die Heizunterstützung wird vereinfacht anhand der Faustregel, 50 Liter Spei-

chervolumen pro Quadratmeter Gesamtkollektorfläche, bestimmt. Bei Vakuum-Röhrenkollektoren liegt der Be-

darf bei etwa 65 ς 70 Liter pro Quadratmeter Kollektorfläche. Bei Niedrigenergiegebäuden sinkt der Bedarf im 

ersten Fall auf ca. 40 Liter pro Quadratmeter. Bei einem Kombispeicher für Trinkwasser und Heizungswasser sind 

die Werte zu addieren. 

 

Grundsätzlich reicht in einem durchschnittlichen Haushalt somit bereits eine verhältnismäßig kleine Dachfläche für 

die Installation einer Solarthermieanlage aus. Pro Quadratmeter Flachkollektorfläche kann mit einem jährlichen 

nutzbaren Ertrag von ca. 400-450 kWh gerechnet werden.  

 
Tabelle 16: Kollektorflächenbedarf für Solarthermie24 

Anzahl  

Personen 

Kollektorfläche Warmwasserbereitung Kollektorfläche Heizungsunterstützung 

Flachkollektor Vakuumröhrenkollektor Flachkollektor Vakuumröhrenkollektor 

2 3 m2 2,5 m2 6 m2 4,5 m2 

4 6 m2 5 m2 10-12 m2 9 m2 

6 9 m2 7,5 m2 15-18 m2 13,5 m2 

 

Bei Überlegungen zum Einsatz solarthermischer Anlagen sollten mehrere Faktoren bedacht werden. Es ist zu klä-

ren, ob die Solarthermieanlagen in die existierenden Heizungskreisläufe und die Warmwasserbereitung integrier-

bar sind. Thermische Solaranlagen stellen Zusatzinvestitionen dar, welche über Einsparungen in den Brennstoff-

kosten refinanziert werden. Daher sind sie mit steigenden Brennstoffkosten wirtschaftlicher. In der Regel liegt die 

Amortisationszeit von Solarthermieanlagen ohne die Berücksichtigung eventueller stärkerer Anstiege bei der CO2-

Steuer und Energiekosten bei über 20 Jahren und hängt davon ab, ob die Anlage nur zur Trinkwarmwassererzeu-

gung oder auch zur Heizungsunterstützung eingesetzt wird. Anlagen für die Trinkwarmwassererzeugung haben 

aufgrund der geringeren Kollektorfläche eine etwas geringere Amortisationszeit. Wird die Solarthermieanlage 

auch zur Erwärmung von Pools eingesetzt, kann die Amortisationszeit auch deutlich geringer liegen. Eine Rentabi-

litätsbetrachtung kann seriös nur im Einzelfall durchgeführt werden.25 Allgemeine Auslegungskriterien sind bei-

spielsweise in der VDI 6002 enthalten. Eine Übersicht über die Systemkosten unterschiedlicher Solarthermieanla-

gen sind in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. enthalten. 

 

                                                           
24 https://www.eff izienzhaus-online.de/solarthermie-tipps-anlagengroesse 
25 Eine Untersuchung von Stiftung Warentest für ein Modellhaus, der Solarthermie zur Warmwassererzeugung und Heizungs-
unterstützung nutzt, mit ergab, dass in 25 Jahren Einsparungen von 83.000 kWh erreicht werden. Bei Gaskosten von 12 
ct/kWh entspricht dies ca. 10.000 Euro, was auch dem Wert der Anlage entspricht.   

https://www.effizienzhaus-online.de/solarthermie-tipps-anlagengroesse
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Tabelle 17: Beispiel-Systemkosten Solarthermie zur Heizungsunterstützung26 

 2-Personen, RH 80 m2 4-Personen, EFH 120 m2 6-Personen, DH 180 m2 

WW WWHU WW WWHU WW WWHU 

Kollektoren 
3 m2 6 m2 6 m2 12 m2 9 m2 18 m2 

900 Euro 1.800 Euro 1.800 Euro 3.600 Euro 2.700 Euro 5.400 Euro 

Speicher 
200 l 300 l 300 l 700 l 500 l 1.000 l 

900 Euro 1.200 Euro 1.200 Euro 2.400 Euro 2.000 Euro 3.000 Euro 

Systemkompo-
nenten 

800 Euro 1.000 Euro 800 Euro 1.000 Euro 1.000 Euro 1.200 Euro 

Installation, 
Befestigung 

1.400 Euro 2.000 Euro 2.000 Euro 3.300 Euro 2.600 Euro 4.100 Euro 

Summe 
4.000 Euro 6.000 Euro 6.000 Euro 10.300 Euro 8.300 Euro 13.700 Euro 

RH ς Reihenhaus, EFH ς Einfamilienhaus; DH ς Doppelhaus; WW ς Warmwasser; WWHU ςWarmwasser und Heizungsunterstützung  

 

Über das BEG-Programm wird die Errichtung von solarthermischen Anlagen gefördert. Die Förderhöhe hängt da-

von ab, ob es sich um einen Neubau oder ein Bestandsgebäude handelt. Zudem wird zwischen der Nutzung ς 

entweder nur für Warmwasser Erzeugung oder auch Heizungsunterstützung ς unterschieden. Weitere Kriterien 

sind genutzte Heizungstechnik, Effizienz des Gebäudes usw. Die Förderung ist somit Modular gestaltet ς Basis-, 

Innovations-, Zusatzförderung -  und wird für den Einzelfall berechnet. Informationen darüber können auf der 

BAFA-Seite abgerufen werden: 

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ew_solarthermie_foerderuebersicht.html  

8.2.2. Potenziale der Wasserstofferzeugung 

Wasserstoff kann Energie speichern und wieder freigeben, ohne dabei direkt CO2 auszustoßen (ähnlich wie Strom). 

Wenn auch bei der Wasserstoff-Herstellung keine CO2-Emissionen anfallen, was insbesondere beim Einsatz von 

Strom aus erneuerbaren Energien der Fall ist, kann er als emissionsfrei bezeichnet werden.27 Das macht Wasser-

stoff im aktuellen politischen und wissenschaftlichen Diskurs für zahlreiche Akteure zu einem der Hoffnungsträger 

für die Energiewende. Er ist prinzipiell sehr vielseitig einsetzbar und könnte zur klimafreundlichen Wärme- und 

Stromproduktion in der Industrie und in Haushalten sowie für umweltfreundliche Mobilität genutzt werden. Was 

Wasserstoff besonders interessant macht ist, dass er es ermöglicht, regenerativ erzeugte Energie in bedeutenden 

Mengen zu speichern (sog. Power-to-Gas). In den letzten Jahren wurden im Zuge der Energiewende zahlreiche 

Pilotprojekte angestoßen oder bereits abgeschlossen, in denen die Nutzung von Wasserstoff für verschiedene Be-

reiche der Energiewirtschaft erprobt wurde. Auf europäischer und deutscher Ebene bestehen Strategien sowie 

Förderprogramme, die den Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft stimulieren sollen. Das Ziel ist es, so schnell wie 

möglich einen Markt für Wasserstoff zu etablieren und damit auch seine Wirtschaftlichkeit zu verbessern.  

 

                                                           
26 https://www.solaranlage-ratgeber.de/solarthermie/solarthermie-wirtschaftlichkeit/solarthermie-anschaffungskosten 
27 Wird Wasserstoff unter Freisetzung von CO2 erzeugt (z.B. unter Einsatz von Erdgas) und wird durch eine Carbon Capture 
and Storage (CCS)-aŜǘƘƻŘŜ Řŀǎ ŦǊŜƛƎŜǎŜǘȊǘŜ /hі ƎŜǎǇŜƛŎƘŜǊǘ ƻŘŜǊ ǎƻƎŀǊ ȊŜƛǘǿŜƛƭƛƎ ǿŜƛǘŜǊǾŜǊwendet spricht man von blauem 
²ŀǎǎŜǊǎǘƻŦŦΦ 5ŀǎ .ǳƴŘŜǎƳƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳ ŦǸǊ .ƛƭŘǳƴƎ ǳƴŘ CƻǊǎŎƘǳƴƎ ōƛƭŀƴȊƛŜǊǘ ōƭŀǳŜƴ ²ŀǎǎŜǊǎǘƻŦŦ ŘŀƘŜǊ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ ŀƭǎ /hі-neutral. 

https://www.solaranlage-ratgeber.de/solarthermie/solarthermie-wirtschaftlichkeit/solarthermie-anschaffungskosten


 

 DSK / Seite 92 

Mustername Quartierskonzept/Titel 

Wasserstoff kann in unterschiedlichen Verfahren und aus unterschiedlichen Vorprodukten hergestellt werden, was 

wiederum erheblichen Einfluss auf seine Klimabilanz hat. In der Fachwelt wird in diesem Zusammenhang daher 

von der Wasserstoff-Farbenlehre gesprochen.28 Auf diese Aspekte soll hier nicht weiter eingegangen werden. We-

sentlich für die folgenden Betrachtungen ist das Elektrolyseverfahren. In diesem erfolgt unter Einsatz von Strom 

die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Da hier keine weiteren Abfallprodukte entstehen ist das 

Verfahren und der Erzeugte Wasserstoff klimaneutral solange die eingesetzte elektrische Energie klimaneutral ge-

wonnen wurde d.h. beispielsweise aus Photovoltaik oder Windkraft. Der so erzeugte grüne Wasserstoff ist gasför-

mig (daher Power-to-Gas) und kann bspw. in die bestehende Gasinfrastruktur eingespeist oder weiter komprimiert 

(verflüssigt) und gespeichert bzw. für andere Anwendungen genutzt werden.  

 

Der größte Vorteil besteht dann, wenn überschüssiger Strom aus erneuerbaren Energien, der aufgrund von Kapa-

zitätseinschränkungen nicht in das Stromnetz eingespeist werden könnte und somit ungenutzt bliebe, auf diese 

Weise nutzbar gemacht werden kann. (Abbildung 64). Prinzipiell ist aber auch die Errichtung von Anlagen möglich, 

deren Strom ausschließlich für die Umwandlung in Wasserstoff genutzt wird. 

 
Abbildung 64: Anwendungsfelder des Power-to-Gas Prozesses29. 

Zum Wirkungsgrad des Wasserstoffkreislaufs lässt sich sagen, dass die aktuell marktgängigen alkalischen oder Pro-

tonen-Austausch-Membran-(PEM)-Elektrolyseure, ein Wirkungsgrade von ca. 60-75 % teils sogar 80 % erreichen. 

D.h. für die Herstellung eines 1 kg Wasserstoff (Energiegehalt Heizwert 33,33 kWh; Brennwert 39,41 kWh), werden 

ca. 47,5 kWh Strom benötigt. Allerdings wird in diesem Bereich mit erheblichen Technologieentwicklungen und 

damit einhergehenden Effizienzsteigerungen gerechnet. Die International Renewable Energy Agency (IRENA) prog-

nostiziert bis zum Jahr 2050 einen Energiebedarf von weniger als 42 kWh je kg Wasserstoff. Im Jahr 2022 wurde 

von der University of Wollongong und dem ARC Centre of Excellence for Electromaterials Science bereits ein neues 

                                                           
28 https://www.wasserstoff-leitprojekte.de/wissenswertes 
29 Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), 2012, Integration erneuerbaren Stroms in das Erdgasnetz, Power to Gas ς eine 
innovative Systemlösung für die Energieversorgung von morgen entwickeln, https://www.dena.de/fileadmin/dena/Doku-
mente/Pdf/9103_Fachbroschuere_Integration_erneuerbaren_Stroms_in_das_Erdgasnetz_Power_to_Gas.pdf 
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System der Kapillarelektrolyse mit einem Wirkungsgrad von 98 % getestet. In diesem Verfahren reicht eine Strom-

menge von 40,4 kWh für die Gewinnung von einem Kilogramm H2. Über das gesamte Erzeugungssystem wird ein 

Wirkungsgrad von 95 % erreicht.30 Die Technologie wird aktuell von Hysata vermarktet.31 Zu beachten ist, dass es 

auch bei der Rückumwandlung von Wasserstoff in Strom oder in Wärme zu verlusten kommt, sodass die Effizienz 

der gesamten Wasserstoffkette deutlich geringer ist (Effizienz gesamte Kette Rückverstromung 40-50 %; Effizienz 

gesamte Kette Brennstoffzelle 35-40 %). 

 

Neben der energetischen Nutzung von Wasserstoff ist auch die energetische Verwertung des Herstellungsverfah-

rens möglich. Die Erzeugung von Wasserstoff kann hier analog zum KWK-Verfahren gesehen werden. Marktgän-

gige Wasser-Elektrolyseure auf Alkali- oder PEM-Basis setzen ca. 60 bis 75 % der eingesetzten elektrischen Energie 

in Wasserstoff um. Der Rest wird größtenteils als Abwärme abgegeben. Das Temperaturniveau beträgt dabei ca. 

60 bis 80 °C. Daraus ergeben sich unterschiedliche Optionen für die Nutzung der Abwärme aus Elektrolyseuren: 

- für Netze mit entsprechenden Temperaturanforderungen (Einspeisung in den Vorlauf) 

- Sommerbetrieb in Fernwärmenetzen (Einspeisung in den Vorlauf) 

- Rücklaufanhebung zur Effizienzsteigerung von Heizungstechnik (z. B. von 55°C auf 65°C) 

- Erhöhung der Quelltemperatur für Wärmepumpen zur Verbesserung deren Effizienz 

 

Diese Anwendungsvielfalt zeigt, dass das KWK-Prinzip auch für die Wasser-Elektrolyse anwendbar ist. Durch die 

Nutzung der Abwärme steigt auch hier der Gesamtwirkungsgrad des Elektrolyseurs bzw. der Stromverwertung 

deutlich über 90 %, so dass die energetisch hochwertige, elektrische Energie deutlich besser ausgenutzt wird. 

 

Die durch fossile Energieträger gedeckte Wärmemenge beträgt in den Ortschaften Guthmannshausen und 

Mannstedt beträgt in Summe ca. 6,9 GWh pro Jahr. Unterstellt man, dass künftig ein 1/3 dieser Menge über Was-

serstoff gedeckt werden sollte (2,3 GWh), müsste bei einer Effizienz des Elektrolyseurs von 70 % ca. 3,3 GWh Strom 

bezogen werden. Diese Energiemenge kann bei 2.50032 Volllaststunden pro Jahr durch eine Windkraftanlage mit 

einer installierten Leistung von - je nach Anlagenart ς ca. 1,3 MW erzeugt werden (spezifische Ertrag stark abhängig 

von der Anlagengröße; künftig wird zudem aufgrund der Entwicklung bei der Anlagengröße und weiterer Parame-

ter mit einem Anstieg der Volllaststunden für die Region auf ca. 2.700 erwartet). Um für eine Perspektive zu sorgen, 

eine beispielhafte 1,5 MW WEA der Firma Vesta33 hat einen Rotordurchmesser von 82 Metern. 

Die Auswertung der Erzeugungswerte der simulierten Freiflächen PV-Anlage im Untersuchungsgebiet Mannstedt 

zeigen, dass am Standort durchschnittlich 1024 kWh/kWp erzeugt werden können, wobei aufgrund des technolo-

gischen Fortschritts bei der Effizienz der Module künftig mit einer leichten Steigerung der Erträge zu rechnen ist. 

Somit würde für die genannte Strommenge unter den aktuellen Rahmenbedingungen eine installierte PV-Leistung 

von ca. 3,2 MW erforderlich sein. Durch die Umwandlung in Wasserstoff könnte zudem im Elektrolyseur ca.0,6 

GWh Abwärme gewonnen werden, die wiederum einem Wärmenetz zugutekommen könnte.  

 

Die Wasserstofferzeugung könnte somit in Mannstedt auf unterschiedliche Weise Verwertung finden: 

                                                           
30 https://edison.media/energie/effizienz-durchbruch-bei-wasserstoff-elektrolyse/25229279/ 
31 https://hysata.com/our-company/#about 
32 Deutsche Windguard (2020): Volllaststunden von Windenergieanlagen an Land; https://www.windguard.de/veroeffentli-
chungen.html?file=files/cto_layout/img/unternehmen/veroeffentlichungen/2020/Volllaststunden%20von%20Windenergie-
anlagen%20an%20Land%202020.pdf 
33 https://www.wind-turbine-models.com/turbines/1727-vestas-v82-1.5 



 

 DSK / Seite 94 

Mustername Quartierskonzept/Titel 

- Nutzung der Abwärme für ein Nahwärmenetz 

- Nutzung des Wasserstoffs als Brennstoff für einen Wärmeerzeuger im Nahwärmesystem 

- Nutzung des Wasserstoffs für industrielle Prozesse, in diesem Fall Verkauf 

- Nutzung des Wasserstoffs im Bereich Mobilität 

 

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen stellt Wasserstoff noch keine wirtschaftlich attraktive Option zu den 

konventionellen fossilen Energieträgern oder anderen marktgängigen Technologien (Wärmepumpe) dar. Dies 

kann sich künftig durch die Auswirkungen der CO2-Bepreisung sowie den technologischen Fortschritt bei der Was-

serstofferzeugung (insbesondere Senkung der Kosten des Elektrolyseurs) grundlegend verändern. Zudem spielen 

die Verfügbarkeit und der Preis der elektrischen Energie (aus erneuerbaren Energien) eine wesentliche Rolle. Da-

tenauswertungen zeigen, dass in Zeiten von erheblichen Produktionsüberschüssen bereits aktuell kurzfristig sogar 

negative Kosten anfallen können. 

 

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat 2022 die spezifischen Kostenanteile von alkalischen und 

PEM-Wasserelektrolyseuren mit 5 MW und 100 MW analysiert und eine Prognose für das Preisniveau im Jahr 2030 

durchgeführt. Der Zellstapel (Stack) ist die teuerste Komponente eines Elektrolyseurs, wobei alkalische Stacks ei-

nen Kostenvorteil gegenüber PEM-Stacks haben. Die zweitteuerste Komponente ist die Leistungselektronik 

(Gleichrichter und Transformator).34 Ein Elektrolyseur mit einer Kapazität von ca. 3 MW würde unter den abgebil-

deten Rahmenbedingungen somit Investitionskosten von ca. 2,850 Mio. Euro erfordern. 

 

 
Abbildung 65: Kosten Elektrolyseur (Frauenhofer) 

Im Jahr 2019 lagen die Produktionskosten von sogenanntem grünen Wasserstoff noch bei 16,5 ct/kWh hergestell-

ten Wasserstoffgas (Abbildung 66). Aussagen zu künftigen Preisentwicklungen beruhen aktuell auf Prognosen, die 

unterschiedliche Annahmen berücksichtigen. Prognosen von Statista gehen bis zum Jahr 2050 von einem Rücklauf 

ōŜƛƳ tǊŜƛǎ ōŜƛ ƎƭŜƛŎƘōƭŜƛōŜƴŘŜƴ ¢ǊŜƴŘǎ ό!ƴƴŀƘƳŜƴΥ /hі-Bepreisung 2030 und 2050 100 Euro / t CO2; 2050 CO2 

                                                           
34 https://www.energie-experten.org/heizung/brennstoffzelle/elektrolyseur 
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Import-Steuer 100 Euro/t CO2; Erdgaspreisniveau stabil) auf 9 ct/kWh aus. Für die berechneten Preise wird jeweils 

eine Bandbreite von etwa 1-3 ct/kWh nach oben und unten angegeben. Geht der aktuelle Trend des Ausbaus der 

Elektrolyse weiter, wird der Preis für grünen Wasserstoff im Jahr 2050 noch höher als für grauen Wasserstoff blei-

ben. Sinken die Preise für die Wasserelektrolyse jedoch, können die Kosten laut Prognose auf 6 ct/kWh Wasser-

stoffgas fallen. Die Kosten für grauen Wasserstoff lagen im Jahr 2019 noch bei 4,5 ct/kWh hergestellten Wasser-

ǎǘƻŦŦƎŀǎΦ .Ŝƛ ŘŜǊ IŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ ƎǊŀǳŜƳ ²ŀǎǎŜǊǎǘƻŦŦ όŀǳǎ 9ǊŘƎŀǎύ ǿƛǊŘ Řŀǎ ŜƴǘǎǘŜƘŜƴŘŜ /hі ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ ƛƴ ŘƛŜ 

Atmosphäre abgegeben. Wird durch eine Carbon Capture and Storage (CCS)-aŜǘƘƻŘŜ Řŀǎ ŦǊŜƛƎŜǎŜǘȊǘŜ /hі ƎŜǎǇŜƛπ

chert oder sogar zeitweilig weiterverwendet spricht man von blauem Wasserstoff. Das Bundesministerium für Bil-

ŘǳƴƎ ǳƴŘ CƻǊǎŎƘǳƴƎ ōƛƭŀƴȊƛŜǊǘ ōƭŀǳŜƴ ²ŀǎǎŜǊǎǘƻŦŦ ŘŀƘŜǊ ŀƭǎ /hі-neutral. Grüner Wasserstoff wird hingegen durch 

die Elektrolyse von Wasser hergestellt, wozu ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien eingesetzt wird. Ab-

ƎŜǎŜƘŜƴ Ǿƻƴ ŘŜƴ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘŜƴ wƻƘǎǘƻŦŦŜƴ ǿƛǊŘ ŘŜǊ tǊƻȊŜǎǎ ŀƭǎ /hі-frei gesehen. Die oben beschriebene neue 

Technolgie von Hysata soll Herstellungskosten von ca. 1,5 USD/kg Wasserstoff ermöglichen, was einem Preis von 

4,5 ct/kWh entsprechen würde. 

 

 
Abbildung 66: Produktionskosten von Wasserstoff nach Wasserstofftyp in Deutschland im Jahr 2019 und Prognosen für die Jahre 
2030 und 2050 όƛƴ Ŏǘκƪ²Ƙ Iіύ (Statista) 

 

Die aktuellen Kosten für die Wasserstoff-Herstellung können über den Index "Hydex" ermittelt werden. Es handelt 

sich um einen kostenbasierten Spotpreis-Index. Grundlage sind die kurzfristigen Strom-, Gas- und EUA-Notierun-

gen ohne Kapitalkosten. Der Index wird für drei Herstellungstechnologien von Wasserstoff berechnet: "Hydex 

Green" für Wasserstoff aus der Elektrolyse von Wasser mit Hilfe von grünem Strom, "Hydex Blue" für Wasserstoff 

aus Dampfreformierung von Erdgas mit CO2-Abscheidung und Speicherung sowie der "Hydex Grey" für Wasserstoff 

aus Dampfreformierung von Erdgas mit Beschaffung entsprechender CO2-Zertifikate (EUA). Der Hydex bezieht sich 

auf den (unteren) Heizwert von Wasserstoff. 
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Abbildung 67: Hydex-Index35 

 
Abbildung 68: HydexPlus36 

Beim HydexPLUS werden die Investitionskosten und eine betriebsoptimierte Vollbenutzungsstundenzahl einkalku-

liert. Mit Hilfe des HydexPLUS lassen sich nicht nur Kapazität und Betriebsweise von Wasserstofferzeugungsanla-

gen kostenoptimal auslegen. Der Vollkostenindex dient auch zur Prüfung und Verifizierung von Geschäftsmodellen 

und Einsatz- bzw. Ertragsplanungen von Erzeugungsanlagen. Darüber hinaus bildet der HydexPLUS die Grundlage 

für eine optimierte Strom- bzw. Gasbeschaffung (Tailormade PPAs) auf Basis der optimierten Betriebsweise und 

künftiger Strompreisprognosen. Die Kosten der Wasserstofferzeugung in der 27. KW lagen dem Index zufolge bei 

ca. 19,1 ct/kWh.  

 

Im Folgenden soll eine beispielhafte Berechnung für eine Wasserstoff-Erzeugung auf Basis von Wind- und PV-An-

lagen, deren Ertrag ausschließlich für die Erzeugung von Wasserstoff genutzt wird, skizziert werden.  

  
Tabelle 18: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Wasserstofferzeugung aus EE-Anlagen 

Parameter  

Stromerzeugung  

PV installierte Leistung 3 MW 

PV Volllaststunden 986  

PV-Erzeugung 3.230 MWh 

PV-Stromgestehungskosten 6 ct/kWh 

Wind Installierte Leistung Ca. 4,5-5 MW 

Wind Vollaststunden 2.789 

Wind-Erzeugung 11.156 MWh 

Wind-Stromgestehungskosten 6,5 ct/kWh 

Erzeugung gesamt 14.184 MWhel 

Elektrolyseur 3 MW 

Kosten 1.000 Euro/kW 

Wartung 20 Euro/kW 

                                                           
35 https://e-bridge.de/kompetenzen/energy-markets/wasserstoff/ 
36 ebenda 




































































































































































